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Erste Sitzung 1

Verhandlungen
Die Lunvessynode hat ihre Verhandlungen durc bie bon ihr bestellten Schriftführer unb durch Stenographen auf- 

zeichnen lassen. Hiernach erfolgte bie nachstehende Bearbeitung ber Verhandlungen.

Die Synode wurbe am Montag, ben 1. März 1948, abends um 18 Uhr, durch einen Gottesdienst in ber Kirdje in 
Langensteinbach eingeleitet, bei bem Landesbischof D. Bender über Galater 6, 2 prebigte. Die Verhandlungen fanben
im Bibelheim Bethanien in Langensteinbach statt. :

Erste öffentliche Sitzung
Langensteinbach, Dienstag, ben 2. März 1948, vormittags‘9 Uhr

Landesbischof D. Bender eröffnete bie Synode mit fol- 
genber Ansprache:

Verehrte, liebe Brüder!
Ehe ic bie Synode eröffne, müssen wir zweier Männer 

gebenfen, bie früher zu unferem Kreis gehört haben. Der 
eine ift Herr Kirchenpräsident D. Wurth, ben wir in ber 
letzten Woche in feiner alten Gemeinde in Breiten zu 
Grabe getragen haben. Diefer Mann, ber wohl uns allen 
befannt ift, hat als Pfarrer, als Mitglied ber Synode unb 
ber Kirchenregierung unb zuletzt als Kirchenpräsident in 
unserer Kirche unb für unfere Kirche eine bebeutfame 
Arbeit getan. In all ber Herbheit, bie ihm anhaftete, 
wollte er nichts fein als ein Diener Jesu Christi. Unb 
das er selber angeorbnet hat, das an feinem Grabe kein 
anberes Wort laut wird als Gottes Wort, bas war bas 
letzte Zeugnis eines Knechtes, ber feinem Herrn nicht im 
Wege stehen will.

Der anbere Mann, beffen wir gebenfen, ift bas Mitglied 
ber letzten Synode, Herr Ökonomierat Traut aus Lahr- 
Dinglingen, ber beim Absprung aus bem fahrenden Zug 
ums Leben gefommen ift. Der Synodale Traut war ein 
stiller Mann unb ein Mann, ber in ben letzten 2 Jahren 
durch viel Schweres hindurchgegangen ift. Wir gebenfen 
auch an feinen Dienst bei aller Stille, in ber er getan 
worben ift, in Danfbarfeit. — Die Synodalen erheben sic 
von ihren Plätzen.

Es folgt eine Minute ber Stille. —
Lassen Sie mich nun zur Eröffnung ber Synode ein 

kurzes Wort jagen. 3c möchte nicht zu ben tonfreten Auf- 
gaben sprechen, bie ber Synode vorliegen. 3c möchte nur 
versuchen, mit einigen Worten ben geistlichen Stanbort zu 
zeichnen, an bem wir mit unferer Kirche stehen. Auch als 
Christenleute unb Glieder unferer Kirdje leben wir ja in 
biefer Welt, unb was fie ift unb was fie bewegt, geht 
an uns nicht spurlos vorüber. Darum ein erstes Wort 
über bie Lage ber Welt, in ber wir leben. Sie ift eine im 
Wanken begriffene Welt. Die Säulen, auf benen fie für

unser Gefühl so sicher gerußt hat, finb zerbrochen unb sind 
am Zerbrechen. Das politische Gefüge Europas ift aus bem 
labilen, aber doc bis 1939 immer noch einigermaszen ge- 
wahrten Gleichgewicht ber Kräfte herausgetreten. Die Er- 
schütterungen, bie unfer Volk unb feine Nachbarvölker 
erlebt haben unb erleben, scheinen nur Präludien neuer 
weltgeschichtlicher Bewegungen zu fein. Wir fönnen biefe 
Weltbewegungen, bie ganze Bölter von ihrem Lebens- 
grunb losgerissen unb einen chaotischen Zustand in ben 
verschiedensten Teilen ber Welt hervorgerufen haben, nicht 
vollkommen beuten. Wir wiffen nicht, ob biefe Weltkrise 
eine Krise zum Tobe ober eine Krifis zum Leben ift. Aber 
ohne spekulative Seitenblicke müffen wir feststellen, das
biefe Zeit für uns — und ic sage betont: für uns —
eschatologische Züge trägt.

Die Welt ist eng und klein geworden. Die technische 
Entwicklung der Verkehrs- und Nachrichtenmittel hat die 
trennenden aber zugleich auch schützenden Zwischenräume 
zwischen den Kontinenten zusammenschrumpfen lassen. 
Jeder Druck, ob politischer, ober geistiger ober ökonomi- 
scher Art, pflanzt sic von jeder Stelle dieser deinen Welt 
über bas Ganze fort. Eine wohltätig ausgeglichene Ver- 
teilung ber politischen Kräfte ber Erde hat aufgehört. 
Zwei Machtzentren [inb nur noch vorhanden; barin liegt 
bie eigentliche Bedrohung für bie friedliche Entwicklung 
ber Welt. Denn auf bie Dauer gibt es feine Politik zu 
zweien. Wir ahnen heute deutlicher als früher, dasz bas 
Gefälle ber Weltgeschichte nicht oon Menschen reguliert 
wird. „Man glaubt zu ziehen unb wird gezogen." Und zu 
dieser äuszeren Erschütterung bes Weltbildes kommt bie 
innere Erschütterung bes Menschen, ber in dieser Welt 
steht. Erschüttert steht ber Mensch oor ber Fähigkeit unb 
Findigkeit feines Geistes, ber in ber Atombombe zuletzt 
nicht bas Allheilmittel, sondern bas Allzerstörungsmittel 
für bie Menschheit entdeckt hat. Wer wird diese furchtbare 
Kraft auf bie Dauer verwahren fönnen? Darum ift bas 
beherrschende Weltgefühl bas Sefü^I einer tiefen Verlegen- 
heit, einer geheimen großen Angst vor ben Dingen, bie ba



2 Erste Sitzung

kommen werben. Und mitten in dieser Welt steht bie Kirche, 
bie Gemeinde Jesu Christi. Sie ist hineingezogen in bie 
tiefen Bewegungen dieser Zeit. Es soll hier nicht von ben 
äuszeren Nöten unb Schwierigkeiten geredet werben, mit 
benen bas Leben ber Kirche zu ringen hat. Wir denken 
vielmehr an bie innere Ohnmacht, bie ber Kirche bei ber 
Auseinandersetzung mit ber fie umgebenden Welt zum Be- 
wusztsein gebracht wirb. Was wirb heute nicht alles von 
ber Kirche erwartet, erhofft, erbeten? Sie soll bas lösende 
Wort sprechen, bas aus Schwertern Pflugscharen werben 
lägt. Sie fall bie Mächtigen ber Erde zur Einsicht, Ge- 
rechtigkeit unb Milde rufen! Sie soll ben Gefangenen zur 
Freiheit, ben Heimatlosen zu einer $eimat, ben Besitzlosen 
zu neuem Besitz verhelfen. Sie soll ben Sauer bewegen, 
bie Früchte feines Ackers nicht zurückzuhalten ober auf ben 
schwarzen Markt zu bringen. Sie foil bem Staate fagen, 
daz er feine- Gesetze erlasse, bie nicht gehalten werben 
fönnen. Sie foil zu all ben Reformen: Bodenreform, Schul- 
reform, Währungsreform ein richtungweisendes Wort sa- 
gen. Unb hart neben biefen Erwartungen steht bie bittere 
Enttäuschung unb Kritik: Die Kirche hat versagt, fonft 
hätte es nach zweitausend Jahren dieser Geschichte nicht zu 
biefem trostlosen Zustand, gerabe in einem „christlichen"
Abendlande kommen dürfen.

Was soll bie Kirche in biefer Cage tun? Was fann fie 
tun? Soll fie, gezogen von allen Notrufen, sic hinein- 
stürzen in bas Werk des „Wiederaufbaues ber zerstörten 
Welt", soll fie sic verteidigen gegen bie unheimlich scharf- 
sichtige Kritik an ihrer geschichtlichen Erscheinung?

Die Kirche soll vor allem wissen unb sich von ber Hl. 
Schrift sagen lassen, das sie bie Weltnot weber meiftern 
fann noch .soll. Sie soll nicht fo tun, als hätte fie in ihrer 
Apotheke für alle Schmerzen bas lindernde Mittel. Aber 
fie foil wie Johannes ber Täufer auf bem Grünewaldschen 
Kreuzigungsbild, inmitten biefer turbulenten Welt hin- 
weifen auf ben, ber ber Herr unb bas Camm biefer Welt 
zugleich ift. Sie foil Zeugnis geben, das Christus für diese 
Welt gestorben unb auferstanden ift. Sie foil locken, dasz 
wir glauben Jollen — allem Anschein zuwider, — das Gott 
unser rechter Vater unb wir doc Jeine rechten Kinder sind 
um Jesu Christi willen. Sie Joll biejes Wort von bem 
Heiland Jesus Christus auch benen unerschrocken unb fröh- 
lic fagen, bie bafür halten: Am Anfang stehe bie Tat 
unb nicht bas Wort.

Die eigentliche Not, mit ber bie Kirche zu ringen hat, 
— unb bas möchte ich vor allem benen fagen, bie nicht 
Theologen sind — ift bie Rot ber Verkündigung. Hat bie 
Kirche noch etwas zu fagen? Unb was hat sie zu Jagen? 
Diefe Rot, bie nicht nur von ben Fragenden unter ber 
Kanzel unb brauten vor ber Kirchentür, fonbern ebenso 
oon ben Predigern selbst empfunden wirb, ift beschlossen 
in ber Frage, ob unb wie bie dogmatische Predigt, ob bie 
Predigt oon Jesus Christus, ber ins Fleisch gefommen 
ist, wie diese Predigt mit ber Wirklichkeit biejes Cebens 
zusammenhänge.

Hier, oerehrte Srüber, entscheidet sic bie Zukunft ber 
Kirche, nicht ber Kirche Jesu Christi, aber ber Kirche in 
unjeren evangelischen deutschen Canben unb in unjerer 
Heimat. Darauf kommt alles an, ob fie noch weife, bafe diese 
Verbindung zwischen’ ber dogmatischen Predigt unb bem 
wirklichen Ceben ba ist, allerdings allein bem Glauben 
einsichtig, benn es ift unb bleibt bas Evangelium ein

Zeugnis oon bem ewigen unsichtbaren Herrn. Aber wer 
an biefen Herrn glaubt, ber wirb feiner gewisser als alles 
dessen, was feine Augen sehen. Glaubt unfere Kirche? 
Glaubt fie nicht an ihre Güte, nicht an ihre Gerechtigkeit, 
auch nicht im Blick auf bie oergangenen Jahre? Glaubt 
unfere Kirche, bafe Jesus Christus ber Herr biefer ver- 
lorenen Weltgeschichte ist, glaubt fie, bafe Jesus Christus 
bei feinem Worte ift unb selbst durch ben Hl. Geist bie 
Blinden unb Zweifelnden überführt? Ober glaubt fie bas 
nicht, glaubt Jie bas nicht mehr? Dann wirb sich ihr zwar 
tausendfältiger Ersatz für diese Predigt oon ber Gnabe 
Gottes in bem gekreuzigten unb auferftanbenen Herrn 
anbieten, bann wirb fie sic hören lassen auf ben Gaffen, 
bann wirb fie überall „dabei sein", bann wirb fie vielleicht 
erhebliche Werke tun, aber ber Herr wirb fie an feinem 
Tag nicht fennen, weil fie feinen elenden unb verlorenen 
Brüdern bas Wort bes Cebens vorenthalten hat.

Mit biefer Predigt, mit ber bie Kirche bie Herrlichkeit 
Christi bezeugt, bezeugt fie ihre eigene Anherrlichkeit. 
Wenn ich vorhin gejagt habe, bafe bie Kirche bie heutige 
Weltsituation nicht hinreichend beuten tönne, Jo kann bie 
Kirche doc in voller Gewiszheit biejes fagen, bafe bie Welt- 
not mit ber Sünbe ber Menschen, bafe unfere deutsche Not 
mit unserer Sünbe unb mit unjeren Sünben in einem ganz 
genauen Zusammenhang steht. Die Kirche, bie glaubt, ift 
immer eine Kirche auf bem Buszweg. Darum fann sie sic 
nicht beteiligen an ben unbufefertigen Gerichten, in welcher 
Form fie auch heute geübt werben. Die Kirche mufe barum 
ringen, bafe fie mit ihren Gliebern nicht ber Verant- 
wortung oor Gott ausweicht, inbem fie bie Schuld ber 
anbern ins Auge faszt, bafe fie sic ja nicht wegbewegen 
läszt oon bem Stanbort bes Zöllners mit feinem: Kyrie 
eleison! Sie wirb, wenn fie bie Welt zur Busze ruft, es 
mit zerrissenem Gewand unb mit ber Asche auf bem Haupte 
tun. Aber sie wirb, wie fie mit ber eigenen Sünbe zugleich 
ben Sünderheiland oor Augen hat, fo auch über biefer 
argen Welt ben sehen, ber nicht nur für unfere, fonbern 
für ber ganzen Welt Sünbe geftorben ift. Die Kirche wirb 
barmherzig fein inmitten einer unbarmherzig geworbenen 
Welt. Die Kirche wirb hingehen unb arbeiten, soviel unb 
solange fie fann, unb fie wirb tun, was bie Ciebe Christi 
ihr aufgibt unb babei gering oon sic selber, aber grofe 
oon ihrem Herrn benfen. Sie wirb auf alle gewichtige 
Miene verzichten unb bafür ein Stücklein oon ber Anbe- 
kümmertheit bes Kinbes haben bürfen, bie ben oerforgten 
grofeen Ceuten fo verwunderlich ift unb boch fo wohltut, 
benn bie Kirche lebt in ber Hoffnung, bafe unb weil ihr 
Herr fommt. Sie fieht nüchterner als anbere bie Welt- 
formation. Sie weife um bie Unheimlichkeit biefes Cebens 
unb wirb feinen Ruhm oon biefer Welt begehren; aber 
während diese Welt inmitten ihrer unglaubhaft grofeen 
Worte verzweifelt, weife fie um bas Geheimnis, bafe es 
ihr Herr ift, ber im Himmel bie Siegel oom Buch ber 
Geschichte löst unb ber bie Gerichte über bie Erde gehen 
läszt. Darum wirb fie nicht flogen unb anklagen, wohl aber 
leiben unb mitleiben unb babei heimlich ihre Augen auf- 
heben bem entgegen, ber sic mit feiner Erlösung naht. 
Das wirb bie Kirche heute tun, wie fie es schon immer 
getan hat unb tun wirb, bis fie aus bem Glauben ins 
Schauen gefommen ift. Die Kirche wirb bas tun, — unb 
wir? Sinb wir Glieber biefer Kirche Jesu Christi, bie ba 
lebt unb wandelt in ber Busze unb im Glauben unb in
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ber Hoffnung? Ober, finb wir Glieber einer fremben 
Kirche, bie von anberen Gaben unb barum auch von ande- 
ren Aufgaben träumen?

Dankbar bürfen wir sehen, das Gott unserer Landes- 
kirche in ganz bestimmten Stücken in ben letzten Jahren 
vorwärts geholfen hat. Zum erstenmal versammelt sich 
eine Synode, beren Glieber nicht auf Grunb ber Zuge- 
hörigkeit zu Gruppen, sondern auf Grunb bes Bekennt- 
nisses zu Gottes Wort gewählt finb. Dasz Gottes Wort, 
wie es unfere Säter als bas eine wahre, rettenbe Wort 
erfannt haben, in biefer fonfreten Weise auf ben Leuch- 
ter unserer Kirche gerückt worben ift, bas ift uns ein 
Zeichen von unserem Herrn. Mag ber Widerspruch gegen 
biefes Stück ber neuen Kirchenordnung auch ba unb bort 
laut geworben fein unb laut fein, bas nimmt uns bie 
Freude nicht, dasz Gottes Wort nicht nur rhetorisch, son- 
bern faktisch bas ßeben unferer Kirche bestimmen soll. Die 
Angst, dasz hier ein neuer enger Dogmatismus bie Herr- 
schaft ber Kirche an sich gerissen habe, unb bie evangelische 
Freiheit gefährdet sei, kann, wenn überhaupt, so nur da- 
burch als falsch erwiefen werben, das wir selber ganz per- 
jönlic nicht mit Hülfe bes Wortes Gottes über anbere 
herrschen, sondern biefes Wort Gottes über uns herrschen 
lassen.

Damit, dasz unfere Kirche in ihrer Wahlordnung Chri- 
stus unb fein Wort als ben Regenten anerkannt hat unb 
anerkennt, ber allein beftimmt, was in feiner Kirche rech- 
tens ift, hat fie zugleich ben entscheidenden Ansatzpunkt für 
bie zu erneuernbe Drbnung bes kirchlichen Bebens fest- 
gestellt. In ber Kirche regiert allein Christus. Darum steht 
bie Kirche in all ihren Gliedmaszen in ber Dienststellung. 
Geht nach ber heute unb heute wieder geltenben politi- 
schen Verfassung bie Gewalt vom Volke aus, so geht fie 
in ber Kirche allein von Christus aus. Darum beruht bas 
Geheimnis ber kirchlichen Orbnung nicht auf ber Kunft 
ber Trennung ber Gewalten auch innerhalb ber Kirche, 
fonbern barin, daß bie Glieber ber Kirche ihre Dienst- 
plätze erkennen unb einnehmen unb bas wunderbare Zu- 
sammenspiel biefer Dienfte begreifen lernen. Es haben 
nicht alle Glieber einerlei Dienft, aber alle haben fie ben 
einen Dienftherrn, ber fie regiert unb am jüngsten Tage 
richten wirb.

Es wirb biefer Synode im Verlaufe ber nächsten Jahre 
bie Aufgabe gestellt, bie bisherige Drbnung unferer Kirche 
baraufhin zu überprüfen, ob fie bie Funktionen ber Kirche, 
ber recht oerftanbenen Kirche, zum Ausdruck bringt, unb 
also beutlich werben läszt, das bie Kirche zwar in ber 
Welt, aber in feinem Stüc von ber Welt ift. Dabei ift es 
gut, wenn wir uns vorhalten, dasz alle Orbnungen eben 
nur orbnen fönnen, was lebt unb vorhanden ift. Von 
neuen Ordnungen neues ßeben erwarten, heiszt vom rech- 
ten Glauben abgefallen fein. Es weift uns wie bie Not 
ber Zeit fo auch bie kirchliche Ordnungsaufgabe zuletzt 
dahin, das wir selbst uns bauernb prüfen lassen, ob wir 
Menschen Gottes, Schäflein Christi finb, nicht mit Worten 
unb mit ber Zunge, fonbern mit ber Tat unb ber Wahr- 
heit...
Gebet: Herr, lag Deine Augen offen stehen über biefer 

unferer Synode. Beite uns mit Deinem Heiligen 
Geift, dasz wir in brüderlichem Sinn miteinanber 
beraten unb bas Rechte finden. Wehre allen bösen

Geistern, das sie uns nicht verwirren unb gegen» 
einanber reizen bürfen unb mache es, daß wir 
Deinen Schutz erfahren unb Dich bafür loben unb 
ehren. Amen.

Nac bem Gebet erklärte ber Landesbischof bie Synode 
für eröffnet. Vor ber Verpflichtung ber Synodalen nach 
ber Kirchenverfassung wurde festgestellt, das alle Glieber 
ber Synode anwesend finb bis auf brei unb zwar bie 
Synodalen: Prof. Schlink, ber in ber Ostzone einen wich- 
tigen Dienst tut; Frh. v. Gemmingen, ber krankheitshalber 
an ber Synode nicht teilnehmen fann; Oberlehrer Schäfer, 
ber infolge Reiseschwierigkeiten erft später erscheinen 
tonnte.

Der Landesbischof verpflichtete sodann bie Abgeordneten 
gemäsz § 100 Abs. 2 KV. Den Vorsitz übernimmt bann bas 
älteste synodale Mitglied bes erweiterten Oberkirchenrats, 
Pfarrer Specht-Pforzheim, ber bie zwei jüngsten Mit- 
glieber ber Synode (Pfarrer Dr. Heidland-Heidelberg unb 
Pfarrer ernft Hammann-Karlsruhe) zu Schriftführern 
beftimmte.

es wurbe hierauf in bie Wahlprüfung eingetreten, wobei 
Abgeordneter Dr. Wolf bemertte, bag ben Bestimmungen 
genüge getan fei, wenn barauf hingewiesen wirb, das sic 
jeder anhand ber vorliegenden Akten baoon überzeugen 
tönne, dasz bie Wahlen ordnungsgemäß ftattgefunben 
haben. Diefer Vorschlag wurbe einftimmig angenommen 
unb damit- auf bie Vollmachtsprüfung verzichtet.

Sei ber nun folgenden Wahl bes Präsidenten fielen 
auf ben

Abgeordneten Dr. Amhauer
Abgeordneten Schneider
Abgeordneten Dr. Wolf

28 Stimmen
17 Stimmen

1 Stimme.
Abgeordneter Dr. Amhauer übernahm daraufhin ben 

Vorsitz der Synode mit Dank für bas Vertrauen, bas ihm 
durch diese Wahl geschenkt worden ist unb versprach alles 
zu tun, um bie Synode objektiv, recht unb freundlich zu 
leiten.

Weiter werden durch Zuruf einstimmig gewählt: Ab- 
geordneter Mondon zum Stellvertreter des Präsidenten 
unb zu Schriftführern bie Abgeordneten Dr. Fischer, Dr. 
Kuhn, Schweithart unb Weber. (An Stelle bes Abgeord- 
neten Weber, ber als Berichterstatter verhindert ist, bas 
Schriftführeramt wahrzunehmen, wird später ber Abge- 
odnete Kley zum Schriftführer gewählt).

Zu Mitgliedern ber verschiedenen Ausschüsse werden 
folgende Abgeordnete gewählt:

/ Altestenrat:
Dr. v. Dietze, Günther, Kühlewein, Dr. Kuhn, Specht. 
Der Ältestenrat wirb fpäter noch ergänzt burch bie 
Wahl ber Abgeordneten Joest unb Dr. Uhrig.

Verjasjungsausschus:
Dr. o. Dietze, Saumann, Kley, Dr. Kuhn, Rücklin, 
D. Dr. Schlink (bzw. D. Hupfeld), Schneider, Schweik- 
hart, Kühlewein, Dr. Wolf.

Hauptausschusz:
Frank, Hausz, Dr. Heidland, D. Hupfeld, Joest, Mondon, 
Müller, Lic. Mühlhaupt, Specht, Dr. Ritter, Dr. 
Schmechel, Töpfer, Uhl, Uhrig, Weber.

I
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Der oon bem Abgeorbneten Lic. Mühlhaupt erbetene 
Ausschuß für Gesangbuchfragen wurde auf Vorschlag bes 
Präsidenten bem Hauptausschusz überwiesen unb diesem 
überlassen, einen Unterausschuß hierfür zu bilden.

Der Präsident ging fobann zu ber Feststellung ber Ein- 
gänge über. Die eingegangenen Vorlagen unb Anträge 
werben an bie einzelnen Ausschüsse weitergeleitet.

Nach einer Pause oon 10 Minuten zogen sic bie Mit- 
glieber bes Ältestenrates zur Beschluszfassung über ben 
äußeren Verlauf ber Verhandlungen zurück unb schlugen 
fobann folgenben mobus procebenbi oor:
1. Die erfte Plenarsitzung wirb geschlossen; bie Ausschüsse

beginnen fofort ihre Tätigfeit.

2. Der Verfassungsausschuß wirb fich zunächst nicht mit 
ber Grundordnung beschäftigen, sondern mit ben ande- 
ren ihm zugewiesenen Vorlagen, bamit am Donnerstag 
nachmittag %4 Uhr bie zweite Plenarsitzung gehalten 
werben fann.

Abgeorbneter Frank stellte noch den persönlichen Antrag, 
ber sich mit ber Feier bes Busz- unb Bettages unb bes 
Reformationsfestes befaszt. Der Antrag, ber schriftlich vor- 
gelegt werben muß, wirb fobann bem Hauptausschusz über- 
wiesen.

Die Sitzung wirb darnach mit Gebet, bas Abgeorbneter
Joest spricht, geschlossen. -.

Zweite öffentliche Sitzung
Langensteinbach, Donnerstag, ben 4. März 1948, 15.30 Uhr

Präsident Dr. Umhauer eröffnet bie Sitzung, Abgeord- 
neter Mondon spricht bas Eingangsgebet.

Landesbischof D. Bender: Ic glaube, ber Synode ein 
Wort schuldig zu fein zu ber Erklärung, bie bie Bischöfe 
ber amerikanischen Zone am 6. Februar zur Frage der 
Entnazifizierung erlaffen haben. Die Vorgeschichte zu die- 
ser Erklärung ift folgende: Nach ber Kanzelabkündigung 
ber Hessischen Kirche, bie oon einer lebhaften Reaktion 
begleitet war, unb zwar nicht nur oon Seiten ber ame- 
rikanischen Militärregierung, fonbern auch oon politischen 
Stellen unb oon ber Presse, hat sic bie Notwendigkeit 
ergeben, um ja bie Einheit ber kirchlichen Stellung deut- 
lic werben zu lassen, ein gemeinsames Gespräch über diese 
Fragen zu haben unb auf bie Bitte oon Kirchenpräsident 
Niemöller hat Landesbischof D. Wurm uns alle auf 6. Fe- 
bruar nach Stuttgart eingelaben. Es hat sic bei unferer 
Aussprache über diese Fragen ergeben, dasz wir uns zwar 
ben Wortlaut ber hessischen Kanzelabkündigung nicht in 
oollem Umfange zu eigen machen, dasz wir aber in ber 
grundsätzlichen Haltung durchaus uns mit biefer Kanzel- 
abkündigung identifizieren fonnten unb es auch getan 
haben. Um ja bie Gefahr zu oermeiben, das etwa bei 
Interviews hier auch nur leicht abweichende Beurteilungen 
biefer Vorgänge sic herausstellten, finb wir zusammenge- 
fommen unb haben uns in bem gemeinfamen Wort ver- 
eint. Wir haben in biefem Wort mit Bedacht an bie frühere 
Verlautbarung oom letzten Jahr angetnüpft, einmal um 
zu zeigen, das bie Stellung ber Äirihe jur Frage ber Ent- 
nazifizierung eine oon Anfang an fich gleichbleibende ge- 
wefen ift, unb zum anberen, um ben Vorwurf abzuwehren, 
ber ba unb bort schon auftauchte, als ob bie Kirche reichlich 
fpät fäme, jetzt, wo bie amerikanische Militärregierung im 
Begriff ftünbe, gewisse Erleichterungen zu schaffen.

Diefes ber Synode zu sagen, habe ic für notwendig 
gehalten. Es wirb bie Äirche sic in feiner Weise ängftigen 
lassen, wenn nun ba unb bort allerlei Rumor entftanben 
ift. Sc las oorhin in ber Presse ben offenen Vrief bes 
Landtagspräsidenten Keil oon Stuttgart an Landesbischof 
D. Wurm wegen biefer Erklärung. Die Sorge, bie er aus- 
spricht, das durch biefe Stellung ber Kirche zur Entnazifi-

zierung ben Feinden ber Demokratie Vorschub geleistet 
werben tönnte, ift verwunderlich vor allem deshalb, weil 
fie oon einem Mann ausgesprochen wirb, beffen Partei zur 
gleichen Zeit ihren Entnazifizierungsminister mit ber Be- 
grünbung abberufen hat, daß bie von ber Besatzungsmacht 
aufgenötigte Art ber Durchführung des Entnazifizierungs- 
gesetzes für bie Partei eine untragbare Belastung barftellt. 
Wir finb uns also in ber Sache völlig einig; benn ber 
Minister wurde erft abberufen, nachdem er verschiedene 
Milderungsanträge ohne Erfolg gestellt hatte. Wir sollen 
uns nicht erschrecken lassen, wenn wir tun, was recht ift.

Auf Wunsch wirb ber Wortlaut ber Erklärung burch ben 
Landesbischof verlesen.

Abgeorbneter Dr. v. Dietze ftellt folgenden Antrag:
„Die Badische Landessynode nimmt mit banfbarer Zu- 
ftimmung Kenntnis oon ber Erklärung, welche bie evan- 
gelischen Landesbischöfe ber amerikanisch besetzten Zone 
am 6. Februar 1948 zur Entnazifizierung abgegeben 
haben, namentlich von ber Beteiligung unferes Landes- 
bischofs an ber genannten Erklärung."
Der Antrag wirb einstimmig angenommen.
Es folgt bie Verpflichtung bes Abgeorbneten Schäfer, 

ber erft nach Eröffnung ber Synode eingetroffen ift.
Präsident Dr Umhauer: Herr Dr. Schmechel hat einen 

Antrag betr. „Entmythologisierung ber neutestamentlichen 
Verkündigung" eingereicht. Der Antrag hat folgenben
Wortlaut: 9

„Die Frage der Entmythologisierung der neutestament- 
lichen Verkündigung, die feit einigen Jahren von Theo- 
logen erörtert wird, beginnt weitere Kreise zu beschäf- 
tigen und zu beunruhigen. Die Landessynode wirb ge- 
beten, eine Klärung unb Stellungnahme ber Kirche in 
dieser Frage herbeizuführun."

Langensteinbach, ben 4. März 1948.
Dr. Schmechel, Dr. Heidland, Lic. Mühlhaupt, Joest,
Kühlewein, Zitt, Bernlehr, Uhl, Fischer, Töpfer.
Herr Dr. Schmechel hat gebeten, zur Erläuterung biefes 

Antrags entgegen ber Übung einige kurze Ausführungen 
machen zu dürfen. Sc frage bie Herren Mitglieder ber 
Synode, ob fie damit einverstanden finb. — Scstelle Ihre
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Zustimmung feft unb erteile Herrn Dr. Schmechel bas
Wort.

Abgeordneter Dr. Schmechel: Sc banfe Ihnen für bie 
Erlaubnis, einiges dazu zu jagen. Sc habe um diese Er- 
laubnis gebeten, weil ic annehmen muß, das bas Thema 
„Die Frage ber Entmythologisierung ber neutestament- 
lichen Verkündigung" im groszen unb ganzen nur ben 
Theologen bekannt fein wird. — Bei bem Eingangswort 
bes Herrn Landesbischofs ift mir ein Satz besonders ein- 
drücklic gewesen. Dieser Satz heiszt: „Die eigentliche Not 
ber Äirche ift bie Not ber Verkündigung". Die Frage, wie 
bie Verkündigung mit ber Wirklichkeit zusammenhängt, ift 
bie eigentliche Frage unseres kirchlichen Lebens. Wie hängt 
bie Verkündigung mit ber Wirklichkeit zusammen? Aus 
dieser Not ift bie Frage nach ber Entmythologisierung ber 
Verkündigung geboren. Scselber bin auf diese Frage da- 
durc gestoszen, das ic in einem Bekanntschaftsverhältnis 
zu einem Lehrer ber Kirche stehe, ber ein Freund von 
Sultmann ift. Sch bin barauf gestoszen, welche Konse- 
quenzen bie Frage ber Entmythologisierung für bie mir 
bisher geläufigen Glaubenssätze hat. Und bes weiteren 
bin ic auf diese Frage ber Entmythologisierung durch Ge- 
spräche mit jungen Theologiestudenten, Freunden meines 
Sohnes, gestoszen, bie oon biefer Frage erfaszt waren. 
Wenn ich dieses Anliegen, bas mich persönlich unb biefe 
jungen Menschen bewegt, nun aufgenommen habe, bann 
eben garnicht aus irgendwelchen theologischen Lieb- 
habereien ober Spitzfindigkeiten, sondern weil biefe Frage 
Not macht.

Um was handelt es sich? Es ift nicht leicht, bies kurz 
unb umfassend zu erklären, unb ic werbe am beften tun, 
wenn ich einige Sätze aus bem Vortrag oon Bultmann, 
Professor für neutestamentliche Theologie in Marburg, ber 
mir vorliegt, herausnehme, wobei ic barauf aufmerksam 
mache, dasz biefe wenigen Sätze natürlich feinen Anspruch 
barauf erheben fönnen, Ihnen ein Bild oon biefem ge- 
samten Gedankenkompler zu geben. Aber schon biefe Sätze 
werben Ihnen zeigen, das biefe Dinge uns alle angehen. 
Es breht sic barum, das nach Sultmann bas Heilsge- 
schehen im N. T. eingezeichnet ift in ben — wie er bas 
nennt — mythischen Raum ber spätjüdischen Apokalyptik 
unb in ben Raum bes gnostischen Erlöjungsmythos, also 
in einen zeitgebundenen Raum. D. h- beftimmte Teile bes 
heilsgeschichtlichen Geschehens im N. T. sind angeblich 
mythologische Rede unb unglaubhaft für ben Menschen 
oon heute. Einige Proben. Mythologische Rede ist:
1. „Als bie Zeit erfüllt war", sandte Gott feinen Sohn. 

Diefer, ein präexistentes Gotteswefen, erscheint auf 
Erden als ein Mensch.

2. Sein Tob am Kreuz, ben er wie ein Sünber erleibet,
3.
4.

5.

6.

7.
8.

schafft Sühne für die Sünden der Menschen.
Seine Auferstehung ist der Beginn der kosmischen 
Katastrophe, durch die der Tod, der durch Adam in die 
Welt gebracht wurde, zunichte gemacht wird.
Die dämonischen Weltmächte haben ihre Macht ver- 
loren.
Der Auferstandene ist zum Himmel erhöht worden zur 
Rechten Gottes.
Er ist zum „Herrn" und „König" gemacht worden.
Er wird wiederkommen auf den Wolken des Rimmels, 
um bas Heilswerk zu vollenden; bann wird bie Toten- 
auferstehung unb bas Gericht stattfinden.

9. bann werben Sünbe, Tob unb alles Leid vernichtet 
fein,

10. unb zwar wirb bas in Bälde geschehen; Paulus meint 
biefes Ereignis selbst noch zu erleben.

11. Wer zur Gemeinbe Christi gehört, ift durc Taufe unb 
Herrenmahl mit bem Herrn nerbunben unb ift, wenn 
er sic nicht unwürbig oerhält, feiner Auferstehung zum 
Heil sicher.

12. Die Glaubenben haben schon bas „Angeld", nämlich 
ben Geift,

13. ber in ihnen wirft unb ihre Gotteskindschaft bezeugt 
14. unb ihre Auferstehung garantiert."

Das alles ift — ich zitiere Bultmann weiter — mytho- 
logische Rede, unb bie einzelnen Motive lassen sic leicht 
auf bie zeitgeschichtliche Mythologie ber jüdischen Apoka- 
Iyptit unb ben gnostischen Erlösungsmythos zurückführen. 
Sofern es nun mythologische Rede ist, ift es für ben 
Menschen oon heute unglaubhaft, weil für ihn bas mythi- 
sche Weltbild oergangen ift. Die heutige christliche Ver- 
fünbigung steht also oor ber Frage, ob sie, wenn sie oom 
Menschen Glauben forbert, ihm zumutet, bas oergangene 
mythische Weltbild anzuerkennen. Wenn bas unmöglich ift, 
so entfteht für fie bie Frage, ob bie Verkündigung bes 
Reuen Teftaments eine Wahrheit hat, bie oom mythischen 
Weltbild unabhängig ift; unb es wäre bann bie Aufgabe 
ber Theologie, bie christliche Verkündigung zu entmytho- 
logisieren. Sultmann fährt fort: „Hier schuldet ber Theo- 
loge unb Prediger sic unb ber Gemeinbe unb benen, 
bie er für bie Gemeinbe gewinnen will, abfolute Klarheit 
unb Sauberfeit. Die Predigt barf bie Hörer nicht im 
Unklaren lassen, was fie nun eigentlich für wahr zu halten 
haben unb was nicht." — „Soll also bie Verkündigung bes 
Reuen Teftaments ihre Gültigfeit behalten, fo gibt es 
gar feinen anberen Weg, als sie zu entmythologisieren." 
Soweit Bultmann. Damit habe ich die Hauptsache gesagt. 
Sc will nur noch eine Probe geben, bie zeigt, wie tief 
biefes Problem in ben Glaubensinhalt eingreift. Ic 
gittere Bultmann, wo er oon ber Auferstehung spricht: 
„Die Auferstehung fann nicht ein beglaubigenbes Mirakel 
fein. — Es ift freilich nicht zu leugnen, das im Reuen 
Teftament bie Auferstehung Jesu oielfach als solch be- 
glaubigendes Mirakel aufgefaszt wirb. So wenn es heiszt, 
dasz Gott ben Beweis für Christi Anspruch dadurch ge- 
liefert hat, dasz er ihn oon ben Toten erweckte (Act. 17,31). 
So in ben Legenden oom leeren Grabe unb in ben Oster- 
geschichten, bie oon Demonftrationen ber Leiblichkeit bes 
Auferstandenen berichten (bef. Luk. 24, 39—43). Aber 
zweifellos sind bas spätere Bildungen, oon benen Paulus 
noch nichts weisz. Freilich auch Paulus selbst will einmal 
bas Wunder ber Auferstehung durc Aufzählung ber Au- 
genzeugen als historisches Ereignis sicherstellen (1. Kor. 15, 
3—8)." Bultmann nennt das: „eine fatale Argumentation."

Es wäre verfehlt zu meinen, Bultmann wolle bas neu- 
testamentliche Zeugnis entleeren. Das will er nicht. Er 
will frei oom Zeitgebundenen werben unb bas Eigentliche 
unb Wirkliche freilegen. Die Frage ift nur, ob er recht 
hat mit bem, was er tut unb wie er bas tut.

Die Scheibung oon Zeitgebundenem unb Eigentlichem, 
wie Bultmann es machen will, ift meines Erachtens nicht 
möglich. Man stöszt auf bas Geheimnis oom Gottesmen- 
schen, unb biefes Geheimnis fann man nicht mit intellek- 
tuellen, prefessoralen Manipulationen entschleiern, mögen
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sie einem noc so scharfsinnigen Gehirn entspringen. Es 
kommt einem der Zweifel, ob Professor Bultmann das 
Christusgeheimnis in feinem eigentlichen Sinn überhaupt 
erfaszt hat.

Aber zum Schlusz: In dieser anfechtungsvollen Aus- 
etnandersetzung bin ic völlig allein gelassen worden. Wenn 
die Äirthe in der Frage der Entmythologisierung wieder 
zuwartet, bis im Kampf um bas Bekenntnis unzählige 
Leichen auf bem Schlachtfeld liegen, bie am Glauben ver- 
zweifelt sind, bann sind wir mitverhaftet mit biefer Schuld, 
Wenn bas Wort vom Bekenntnis unb Bekennen noc einen 
Sinn haben soll, bann muß sic bas an biefer Frage er- 
weisen. Sc habe oft ben Eindruck, bie konfessionelle De- 
batte befteht weithin barin, das wir Luftstreiche führen 
in einem luftleeren Raum. Geftern Abend haben wir ge- 
hört: Lehre unb Bekenntnis ift Sache ber befennenben 
Kirche. Hier bei bem Problem ber Entmythologisierung 
haben wir es mit einer echten Bekenntnisfrage zu tun. 
Mein Wunsch ift: Möge bie badische Landeskirche bie not- 
wenbige Wegweisung in biefer ernften Frage geben.

Präsident Dr. Amhauer: Die angeschnittenen Fragen 
sind fo tiefgrünbig unb schwer, das wir nicht ex abrupte 
in ihre (Erörterung eintreten können. Scschlage vor, den 
Antrag einem ber Ausschüsse zur Vorberatung zu über- 
weifen, mit ber Maszgabe, beim nächsten Zusammenkommen 
ber Synode barüber zu verhandeln.

Abgeordneter Dr. Schmechel: Es lag mir fern, hier an 
Lehrzucht zu benfen, es ging mir um eine theologische 
Klärung, an ber allerdings auch Richttheologen beteiligt 
fein dürften.

Darauf wirb ber Antrag bem Hauptausschuß über- 
wiefen „mit bem Anheimgeben, einen Unterausschuß zu 
bilben, ber sich schon in ber Zwischenzeit biefer unb bet 
nächsten Tagung mit biefen Fragen befaffen kann."-

Es folgt ber Bericht bes Verfassungsausschusses.
Berichterstatter, Abgeordneter Dr. Wolf: Hohe Synode! 

Dem Verfassungsausschusz sind folgenbe Vorlagen zur Be- 
Handlung überwiesen worben:
1. Der vom COR ausgearbeitete (Entwurf eines kirch- 

lichen Gesetzes, vorläufige kirchliche Gesetze betr.
2. Der (Entwurf eines kirchl. Gesetzes, bie Errichtung einer 

Evangelischen Kirchengemeinde Ludwigshafen am See 
unb bie Grenze bes Kirchspiels ber Evangelischen Kir- 
chengemeinde Stockac betr.

3. Der Entwurf eines kirchl. Gesetzes, bie Vereinigung ber 
Evangelischen Kirchengemeinden Pforzheim-Brötzingen 
unb Vforzheim-Dillweizenstein mit ber Evang. Kir- 
chengemeinde Pforzheim bett.

4. Anträge ber Bezirkssynoden Kornberg, Karlsruhe unb 
Mannheim, bas Pfarrstellenbesetzungsgesetz betr.

5. (Ein Antrag ber Synodalen von Dietze, Hupfeld, Ritter, 
Schneiber, Schweifhart unb Wolf, bie Wahl ber Mit- 
glieber zur Kirchenversammlung betr.

Die Vorlage 1 befinbet sic nebft ber abgeänberten Fas- 
fung, bie ihr ber Ausschuß gegeben hat, in Ihren Händen. 
Die Vorlagen 2 unb 3 werben Ihnen burch bie vom Aus- 
schusz bestellten Berichterstatter, Synodalen Schneider zu 2 
unb Synodalen Rücklin zu 3, mit ber Stellungnahme bes 
Ausschusses vorgetragen unb mündlich begrünbet werben. 
Die Vorlage 4 steht in sachlichem Zusammenhang mit ber 
Vorlage 1; bie Stellungnahme bes Ausschusses zu ben An-

trägen wirb deshalb an diesem Ort mitvorzutragen fein. 
Die Vorlage 5 ift in einer vorläufigen Form, welche ihr 
ber Ausschuß gegeben hatte, vervielfältigt unb Ihnen zu- 
geleitet worben; bie endgültige Fassung trage ic nachher 
vor.

Auszer ben genannten Vorlagen hat ber Verfassungsaus- 
schusz bie Gelegenheit wahrgenommen, an weiteren Gegen- 
ftänben zu besprechen: Die Vilbung eines ftänbigen Ver-• 
fassungsausschusses unserer Landeskirche, Fragen bes kirch- 
lichen Hilfswerks in Vaben unb ben Abschnitt IX, über- 
schrieben „Verfassung unb Gesetzgebung", bes von ber 
Kirchenleitung für bie Synode vorbereiteten unb ihr ge- 
brucft überreichten Hauptberichtes. Die (Ergebniffe unserer, 
zum Teil mit bem Hauptausschuß gemeinfam geführten 
Beratungen über bas Hilfswerk wirb Ihnen Synodale 
Hupfeld als dazu vom Verfassungsausschuß bestellter Son- 
derberichterstatter vortragen unb begrünben.

Demnach obliegt es mir, Ihnen zunächst über unfere 
Arbeit bezüglich ber Vorlage 1 in Verbinbung mit ben 
Anträgen oon Hornberg, Karlsruhe unb Mannheim zu 
berichten; bann über bie Vorlage 5, anschließend über ben 
Vorschlag betr. Einsetzung eines ftänbigen Verfassungs- 
ausschusses unb zuletzt über bie Gebanfen, bie sic ber 
Ausschuß zur Ergänzung bes Abschnitts IX im Hauptbericht 
gemacht hat, Bericht zu erftatten.

I.
Die Vorlage bes EOK betr. bie Genehmigung bzw. Auf- 

hebung ober Nichtmehrgültig-Erklärung ber vorl. kirchl. 
Gesetze aus ben Jahren feit ber Auflösung ber letzten 
ordentlichen Landessynode von 1934 hat ber Ausschuß unter 
bem Gesichtspunkt ber Vebeutung unb Tragweite ber ein- 
zelnen Gesetze geprüft unb ift babei zu folgenbem Ergebnis 
gefommen:

1) Im Hinblick auf bie formale Gestaltung bes Gesetz- 
entwurfs nahm ber Verf.-Ausschusz eine Reihe oon Ande- 
rungen vor, bie Ihnen in ber Neufassung bes (Entwurfs 
vorliegen. Zunächst war bei einer gröszeren Zahl ber oom 
EOK gemäsz § 120 2KV in feinem Entwurf mit ber Bitte 
um nachträgliche Genehmigung notgelegten norl. kirchl. 
Gesetze zu unterfcheiben zwischen solchen Gesetzen, bie wei- 
terhin gültig sind, unb solchen, beren Geltung inzwischen 
abgelaufen ober rechtsgültig aufgehoben ift; für letztere 
bebarf es einer Genehmigung lediglich für bie Dauer ihrer 
früheren Gültigfeit. Aus biefem Grunbe hat ber Verf-Aus- 
schusz bie in ber ursprünglichen Vorlage mit ben laufenben 
Nummern 1, 2, 6, 9, 10, 11, 13, 15, 19, 20, 28, 29, 35, 36 
bezeichneten norl. kirchl. Gesetze in einem besonderen Ar- 
tikel — ben 2. bet neuen Fassung bes Gesetzentwurfs — 
zusammengefaszt.

Eine befonbere Stellung im Rahmen bes Gesetzentwurfes 
haben bereits in ber Vorlage bes EOK brei norl, kirchl. 
Gesetze gefunben, bie noc nicht aufgehoben ober in ihrer 
Geltung abgelaufen sind, aber mit fofortiger Wirkung 
auszer Kraft gesetzt werben sollen, unbeschadet ber nach- 
träglichen Genehmigung ihrer bisherigen Geltung; biefe 
finb in Art. 4 (Art. 2 ursprüngl. Fassung) genannt. Gleich- 
falls befonbers ausgeführt, nämlich in Art. 5 (Art. 3 
urfprüngl. Fassung), ift bas Gesetz, ben Treueib ber Geist- 
liehen betr. oom 20.5. 1938, bas ber GOK bereits als nicht 
mehr gültig erflärt hat; benn biefes Gesetz bebarf weber 
ber Genehmigung noch ber Aufhebung mehr. (Eine Abän- 
berung ber ursprünglichen Vorlage erfchien bem Vers.-

J
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Ausschuß sachlich notwendig hinsichtlich eines Gesetzes (Nr. 
34), dessen Genehmigung er der Synode nur mit gleichzeiti- 
ger Geltungsbefristung bis zum Inkrafttreten einer neuen 
Landeskirchenverfassung empfiehlt; dieses Gesetz ist in dem 
neuen Art. 3 der Vorlage aufgeführt. Endlich bedurfte es 
noch zweier Änderungen am Text des ursprüngl. Ent- 
wurfs, die Sie beim Vergleich der Art. 1 alter und neuer 
Fassung und Art. 2 alter (4 neuer) Fassung finden. Das 
Gesetz Nr. 39, dessen Verlängerung der Verf.Ausschuß, wie 
die des Gesetzes Nr. 34 nur befristet empfiehlt, muß zwar 
in Art. 1 stehen bleiben, weil es, obwohl bereits in seiner 
Geltungszeit abgelaufen, nicht nur für die frühere Gel- 
tungszeit genehmigt, sondern auch weiterhin gültig fein 
soll, aber die Befristung, die wir der Synode empfehlen, 
muß dabei zum Ausdruck gebracht werben. Aus diesem 
Grund finb bie Worte „bis auf weiteres" in Art. 1 Satz 1 
ursprüngl. Fassung ersetzt durch bie Worte „bis zum 31.8. 
1949." Die zweite Textänderung stellt nur bie Berichtigung 
eines Druckfehlers bar. Im alten Art. 2 (jetzt Art. 4) muszte 
unter 3iff. la ftatt des unrichtigen Datums (14. Sept.) das 
richtige (14. Dez.) eingesetzt werben.

2) Die jachliche Bedeutung ber einzelnen genehmigungs- 
pflichtigen Gesetze ift sehr verschieden, ebenso ihre rechtliche 
Tragweite, nicht minber aber auch ihr geistliches Gewicht. 
Aus biefem Grunde hat ber Ausschuß sie in gegenständlich 
zusammengehörige Gruppen eingeteilt unb dazu folgender- 
maszen Stellung genommen:

a) Eine Gruppe von insgesamt 14 Gesetzen hatte bie 
Errichtung neuer Kirchengemeinden zum Gegenstand: es 
handelt sic babei um bie Nummern 3 (Philippsburg), 
4 (Wiesental), 5 (Hinterzarten), 7 (Gonderriet), 8 (Kup- 
penheim), 12 (Altneudorf), 14 (Gottmadingen), 16 (Kap- 
pelrodeck), 17 (Ottenhöfen), 21 (Hüfingen), 24 (Oppenau), 
26 (Ketsch), 27 (Blumberg), 46 (Obermutschelbach). Da 
alle diese Gemeinden sich als kirchlich lebensfähig erwiesen 
haben, erscheint bas seinerzeit erkannte sachliche Bedürfnis 
zu ihrer Errichtung auch nachträglich gerechtfertigt. Der 
Ausschuß hat deshalb (ohne weitere Aussprache) über diese 
Gesetze im einzelnen beschlossen, ihre Genehmigung ber 
Synode zu empfehlen. Einstimmig angenommen. •

Berichterstatter, Abgeordneter Dr. Wolf:
b) Eine weitere Gruppe von insgesamt 8 Gesetzen betraf 

bie Pereinigung non Kirchengemeinden, ober ihre Zu- 
teilung zu einem anderen Kirchenbezirk, ober auch bie Auf- 
teilung von Kirchenbezirken; es handelt sic babei zunächst 
um bie Nr. 18 (Pereinigung ber Kirchengemeinde Mann- 
heim-Neckarau mit Mannheim), 23 (Aufteilung bes Kir- 
chenbezirks Eppingen), 25 (Pereinigung ber Kirchenge- 
meinbe Mannheim-Waldhof mit Mannheim), 32 (Ver- 
einigung ber Kirchengemeinde Mannheim-Sandhofen mit 
Mannheim), 40 (Zuteilung ber Kirchengemeinde Karls- 
ruhe-Knielingen zum Kirchenbezirk Karlsruhe-Stadt), 45 
(Zuteilung ber Kirchengemeinde Eberbac zum Kirchen- 
bezirk Reckargemünd). In allen biefen fällen hat bie 
bisherige Erfahrung bie Richtigkeit unb Zweckmäszigkeit 
ber getroffenen Entscheidung bestätigt. Der Ausschuß emp- 
fiehlt deshalb ber Synode unbedenklich bie Genehmigung 
biefer Gesetze.

Einftimmig angenommen.
Berichterstatter, Abgeordneter Dr. Wolf: Ein gleiches 

gilt von bem in biefem Zusammenhang erörterten Gesetz 
Nr. 33, betr. bie Errichtung eines hauptamtl. Dekanats

Mannheim; bie Errichtung bes hauptamtl. Dekanats hat 
bas Gemeindeleben in Mannheim wesentlich geförbert. 
Bedenken würben im Ausschuß lediglich in Bezug auf bas 
Gesetz Nr. 30 geäußert. Hier murbe geltenb gemacht, daß 
bie Wiederherstellung bes Dekanats Baden-Baden an- 
gebracht fei, nachbem auch Stimmen aus ber Gemeinde in 
biefer Richtung laut geworben sind. Nicht nur bie gegen» 
wärtigen, infolge ber Zonengrenze erschwerten äußeren 
Verhältnisse, fonbern auch die innere Struttur ber be» 
troffenen Gemeinden, worüber bem Ausschuß aus beson- 
berer Sachkenntnis berichtet worben ift, lasse es wünschen, 
bie Synode möge ben Oberkirchenrat bitten, seinerseits 
zu prüfen, ob diese getroffene Regelung rückgängig gemacht 
werben fönne. Mit biefer Maßgabe empfehlen wir ber 
Synode bie Genehmigung bes Gesetzes Nr. 30.

Abgeordneter D. Hupfeld: Die Ausdrücke „Errichtung, 
Wiedererrichtung ober NReuerrichtung eines ftänbigen De- 
kanats" finb miszverständlich. Es handelt sich um bie Per» 
selbständigung bes (hauptamtlichen) Dekanats zu einer 
selbständigen Stelle. Es ift ein fingulärer Fall, das es 
einen hauptamtlichen Defan gibt, ber keine Gemeinde hat.

Nach kurzer Debatte wirb ber Ausdruck „Neuerrichtung", 
in „Umwandlung in ein hauptamtliches Dekanat" ge» 
änbert.

Der Antrag wirb fobann einftimmig angenommen.
Berichterstatter, Abgeorbneter Dr. Wolf:
c) In eine britte Gruppe gehören 8 Gesetze, welche 

Bejoldungs- unb Haushaltsfragen betreffen. Pon biefen 
enthalten bie Nr. 10, 11, 15 unb 37 Vorschriften über bie 
Gehaltskürzung ber Geistlichen unb kirchl. Bediensteten, 
welche inzwischen teils überholt, teils aufgehoben finb. 
Die Gesetze 38 unb 41 (verlängert burch bas Gesetz Nr. 47) 
regeln ben jetzigen Zustand mit Kürzungssätzen, bie gegen» 
über früher ermäßigt finb. Der Ausschuß schlägt Ihnen 
vor, alle biefe Gesetze, welche finanztechnischen Bedürfnissen 
unb Verwaltungserfordernissen gebient haben ober noch 
bienen en bloc zu genehmigen.

Einftimmig angenommen.
Berichterstatter, Abgeorbneter Dr. Wolf: Hinsichtlich bes 

zu biefer Gruppe zu rechnenden Gesetzes Nr.43, bas bie 
Bezüge vermiszter ober noch nicht zurückgekehrter Geist- 
lichen, Peamten unb Angestellten unb bie Wiederbesetzung 
verwaister Pfarrstellen ähnlich regelt, wie es anbere Lan- 
deskirchen getan haben, empfiehlt ber Ausschuß, es zwar 
zu genehmigen, aber ben OKR zu bitten, soweit es sic 
um bie finanzielle Seite bes Gesetzes (§§ 1, 2) handelt, 
in Härtefällen nach Billigkeit zu entscheiden. Der Ausschuß 
denkt babei an Fälle, wo bie Eltern eines lebigen Geist- 
lichen, Peamten ober Angestellten bisher nachweislich von 
ihm unterstützt worben finb ober in ihren gegenwärtigen 
Verhältnissen mutmaszlic unterstützt würben (wenn ber 
Petreffenbe in ber Heimat wäre). Pei einer gesetzlichen 
Neufassung biefer Peftimmungen soll eine berartige Härte- 
klausel in bas Gesetz aufgenommen werben. Wir bitten bie 
Synode, auch biefen Wunsch an ben Oberkirchenrat sic zu 
eigen zu machen.

Diefe Anregung wirb einftimmig angenommen.
Berichterstatter, Abgeorbneter Dr. Wolf:
d) Eine vierte Gruppe bilden bie verfassungsändernden 

Gesetze, wobei zwischen ben vor unb nach 1945 erlassenen 
zu unterscheiden ift. Zunächst empfehlen wir ber Synode 
in Anertennung ber bamit angeftrengten Bemühungen,

cor
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die Kirche vor ihr wesensfremden Einflüssen zu sichern, 
die Genehmigung des Gesetzes 1, durc welches die mit 

‘ungeistlichen Mitteln erreichte Eingliederung in die 
deutsch christliche Reichskirche aufgehoben wurde und der 
OKR damals die Wahrnehmung ber Aufgaben des EOR 
übernommen hat.

Einstimmig angenommen.
Berichterstatter, Abgeordneter Dr. Wolf: Weiter schla- 

gen wir vor, bie Genehmigung ber früher geltenben Re- 
gelung ber Pfarreibesetzung in bem Gesetz Nr. 6 nebft ben 
es verlängernden Gesetzen Nr. 19, 28 unb 29. Materiell ist 
biefe Regelung ersetzt worben durch bas Gesetz Nr. 31. Bei 
ber Beratung dieses Gesetzes hat ber Ausschuß bie sic 
barauf beziehenden Anträge ber Bezirkssynoden Hornberg, 
Karlsruhe unb Mannheim auf stärkere Beteiligung ber 
Gemeinden bei ber Pfarrstellenbesetzung mitbesprochen unb 
sic zu eigen gemacht. Als Ergebnis dieser Beratung schla- 
gen wir vor, bie Synode möchte ben Oberkirchenrat bitten: 
1.) bie Bezirkssynoden bamit zu beauftragen, bis zum 
1. Oktober 1948 Vorschläge in diesem Sinne zu machen; 
2.) schon jetzt alle im Rahmen bes Gesetzes bestehenden 
Möglichkeiten wahrzunehmen, um bie Gemeinden stärker 
an ber Pfarreibesetzung zu beteiligen unb begrünbete 
Wünsche ber Gemeinden möglichst zu erfüllen.

Abgeordneter Specht: 3c bin im Zweifel, ob bie Be- 
zirkssynoden bis zum 1. Oktober dazu Stellung nehmen 
tonnen. Wir wissen noch nicht, wann bie Bezirkssynoden 
zusammentreten; oor Mitte September werben wir faum 
mit Bezirkssynoden rechnen fönnen.

Berichterftatter, Abgeordneter Dr. Wolf: Es steht nichts 
entgegen, wenn eine längere Frist gesetzt wirb.

Anstelle bes 1. Oktober wirb ber 1. Dezember 1948 vor- 
geschlagen, unb ber Antrag mit dieser Änderung ein- 
ftimmig angenommen.

Berichterstatter, Abgeordneter Dr. Wolf: Bon ben beiben 
Gesetzen Nr. 35 (Wiederherstellung bes GDK) unb Nr. 36 
(Bildung einer vorläufigen Landessynode) ift bas erste 
burch bas zweite sachlich überholt, muß aber für bie Zeit 
feiner Geltung nachträglich genehmigt werben. Der Aus- 
schus billigt ausdrücklich biefe Gesetze unb schlägt Ihnen 
oor, sie zu genehmigen; womit zugleich bie von ber vot- 
läufigen Landessynode erlassenen kirchlichen Gesetze unb 
Beschlüsse, namentlich bie Bischofswahl, bie (Errichtung 
ber Kreisdekanate, bas Gesetz zur Wiederherstellung eines 
befenntnisgebunbenen Pfarrerstandes unb bie Wahlord- 
nung anerfannt finb. Oberkirchenrat Dr. Friedrich hat bem 
Ausschuß über bie Anwendung bes Gesetzes zur Wieder- 
herstellung eines befenntnisgebunbenen Pfarrerstandes 
eingehend berichtet. Der Ausschuß hat baraus bie über- 
zeugung gewonnen, das biefes, allein ber Lehrzucht die- 
nenbe Gesetz oom Oberkirchenrat mit Liebe unb Sorgfalt 
ausgeführt worben ift.

Einstimmig angenommen.
Berichterstatter, Abgeordneter Dr. Wolf:
e) Als fünfte Gruppe hat ber Verfassungsausschuß bie 

Gesetze bezüglich ber Sicherung einer geordneten Verwal- 
tung in ben Kirchengemeinden geprüft. (Er hat sic davon 
überzeugt, das biefe Regelung vielerorts einem echten 
kirchlichen Notstand in anerfennenswerter Weise abgehol- 
fen hat. Wir bitten deshalb bie Synode, bem Gesetz Nr.2 
mit feinen Verlängerungsgesetzen Nr. 9 unb 13, beren 
Geltung in ber Zwischenzeit abgelaufen ift, nachträglich bie

Genehmigung 3u erteilen für bie Zeit ihrer Geltung; 
ferner bas letzte biefer Verlängerungsgesetze, bas noch 
nicht aufgehoben ift (Nr. la) au genehmigen unb mit so- 
fortiger Wirkung auszer Kraft au setzen.

Ginftimmig angenommen.
Berichterftatter , Abgeordneter Dr. Wolf:
f) Die sechste Gruppe genehmigungspflichtiger Gesetze 

umfaszt ben Rest bes uns vorgelegten Materials, foweit 
es im Art. 1 bes Gesetzentwurfs ursprünglicher Fassung 
aufgezählt ift. Bon biefen Gesetzen schlägt Ihnen ber Aus- 
schusz unbedenklich zur Genehmigung vor: bie Nr. 20 (Kir- 
chenbeamte betr.); es enthält eine inzwischen burch bie 
Entwicklung überholte Regelung, welche seinerzeit bie 
kirchliche Auslegung für zwingend anzuwendende Vor- 
schriften bes allgemeinen Beamtenrechtes betraf. Ferner 
empfehlen wir zur Genehmigung bie Nr.22, betr. bie 
Besetzung ber Kirchenmusikerstellen, bie Nr.44, betr. bie 
Stellung ber Geistlichen im Dienst ber Inneren Mission 
unb bie Nr.48, betr. bie Rechtsstellung ber Ostpfarrer. 
Es handelt sic bei biefen Gesetzen um sachbedingte Zweck- 
mäzigkeitsregelungen. Bemerft fei, das bie finanzielle 
Stellung ber Ostpfarrer bei uns günftiger ift als in ande- 
ren Landeskirchen, weil nur eine verhältnismäzig kleine 
Zahl zu uns gekommen ift.

Ginftimmig angenommen.
. Berichterftatter, Abgeordneter Dr. Wolf: Eingehend be- 
riet ber Verfassungsausschusz bas Vikarinnengesetz (Nr. 34) 
unb bas Gesetz über bas Evang. Hilfswerk (Nr. 42). Unter 
voller Würdigung ber kirchlichen Bedürfnisse, welche zum 
Erlasz bes Vikarinnengesetzes geführt haben, unb mit An- 
erkennung bes Bemühens, bas Amt ber Bitarin in jeber 
Hinsicht fo zu geftalten, das es als echtes Amt ber Kirche 
in Erscheinung tritt, aber doch von ber Stellung ordi- 
nierter Pfarrer abgehoben iff, erschien bem Verfassungs- 
ausschuß bie theologische Grunblage biefer Ginrichtung 
noch zu unabgeflärt, um bie hier getroffene Regelung auf 
unbeftimmte Zeit gut au heiszen. Aus biefem Grunbe 
schlagen wir ber Synode vor, bas Gesetz zwar zu ge- 
nehmigen, aber in feiner Geltung bis zum Inkrafttreten 
ber neuen Berfaffung au befriften. Wir regen an, bie 
Synode möge ben Oberkirchenrat bitten, bie Bezirkssyno- 
ben zu beauftragen unb bie evang. theol. Fakultät ber Uni- 
versität Heidelberg zu bitten, in ber Zwischenzeit biefer 
Frage sic anzunehmen unb Vorschläge für bie enbgültige 
Geftaltung ber fünftigen Rechtsstellung ber Bitarinnen 
auszuarbeiten.

Ginftimmig angenommen.
Berichterstatter, Abgeordneter Dr. Wolf: Auch bas Hilfs- 

werk-Gesetz bitten wir au genehmigen. Indessen erscheint 
es bem Ausschuß angesichts ber Bebeutung biefes Werkes 
unb ber mit feiner Durchführung oerbunbenen Gefahren 
fürsorglich angebracht, ber Synode vorzuschlagen: fie möge 
ben Oberkirchenrat bitten, von feinen gesetzlichen Aufsichts- 
befugnissen allseitig unb sorgfältig Gebrauch zu machen, 
bamit unfere Landeskirche bie grosze finanzielle, aber auch 
moralisch gar nicht ernft genug zu nehmende Verantwor- 
tung für bas Hilfswerk mittragen fann.

Ginftimmig angenommen.
Berichterftatter, Abgeordneter Dr. Wolf:
g) Als letzte, ihm in biefem Zusammenhang gestellte 

Aufgabe hatte ber Ausschuß bie im jetztigen Artikel 4 
genannten Gesetze Nr. 2a unb 3a zu prüfen. Wir schlagen
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Ihnen beide Gesetze zur Genehmigung vor, weil es sic 
dabei um die Behebung von wirklichen Notständen han- 
delte. Da diese Gesetze noch nicht auszer Kraft getreten, 
inzwischen aber durch die tatsächliche Entwicklung über- 
holt sind, bitten wir die Synode, sie möge beide Gesetze 
mit sofortiger Wirkung auger Kraft setzen.

Einstimmig angenommen.
Berichterstatter, Abgeordneter Dr. Wolf: Das Treueid- 

Gesetz, welches in Art. 5 aufgeführt ist, wurde vom EOR 
als nicht mehr gültig erflärt und damit deutlich gemacht, 
dasz er in dieser Sache anders denkt als die Darstellung 
im Hauptbericht Seite 17, Spalte 1, vermuten lassen 
tönnte. Wir schlagen der Landessynode vor, biefen Be- 
schlusz, ber eine Selbstverständlichkeit ausspricht, gut zu 
heizen unb zu genehmigen.

Einstimmig angenommen.
Abgeordneter Schweikhart als Schriftführer verliest 

darauf ben vom Verfassungsausschusz umgearbeiteten Ent- 
wurf eines kirchlichen Gesetzes, vorläufige kirchliche Gesetze 
betreffend.

Die Landessynode hat als kirchliches Gesetz beschlossen 
was folgt:

Artikel 1
Nachstehenden feit ber Tagung ber Landessynode am 

6. Juni 1934 vom Erweiterten Oberkirchenrat bzw. Evang. 
Oberkirchenrat gemäß § 120 2&% erlassenen vorläufigen 
Gesetze hat bie Landessynode nachträglich ihre Genehmi- 
gung erteilt mit ber Mazgabe, daß bas Gesetz Nr. 39 bis 
zum 31. August 1949 verlängert wirb:

3 4 5 7 8 12 14 16 17 18 21 22 23 24 25 26 27 

30 31 32 33 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Artikel 2
Nachstehend aufgeführten gemäß Art. 120 LKV erlasse- 

nen Gesetzen, beren Geltungszeit abgelaufen ift ober bie 
inzwischen rechtsgültig aufgehoben finb, hat bie Landes- 
synode nachträglich für bie Dauer ihrer Gültigkeit bie 
Genehmigung erteilt:

1 2 6 9 10 11 13 15 19 20 28 29 35 36
Artikel 3

Das Gesetz, bie Vikarinnen betr., vom 14. März 1944 
(1BI. S. 10) hat bie Landessynode mit Befristung bis 
zum Inkraftreten ber neuen Verfassung genehmigt.

Artikel 4
Nachstehend aufgeführten Gesetzen hat bie Landessynode 

nachträglich ihre Genehmigung erteilt unb fie mit sofor- 
tiger Wirkung auszer Kraft gesetzt:
la) bie Sicherung einer georbneten Verwaltung in ben 

Kirchengemeinden betr. vom 14. Deaember 1937, 33531. 
S. 116

2a) bie Besetzung ber Stelle bes Landesbischofs betr. vom
15. Februar 1938, VBI. S. 31

3a) bie Abordnung von Geistlichen in andere Kirchenge- 
meinden unb bie Zurruhesetzung von Geistlichen betr., 
vom 17. 5. 43, 53531. S. 29

Artikel 5
Das Gesetz, ben Treueid ber Geistlichen betr., vom 

20. 5. 1938 (33531. S. 58) hat ber Erweiterte Oberkirchenrat 
als nicht mehr gültig erflärt. Es bebarf auch nicht mehr 
ber Genehmigung unb Aufhebung.

Die Landessynode genehmigt biefen Beschluß bes Er- 
weiterten Oberkirchenrats.

Artikel 6
Die in Artikel 1 unb 3 aufgeführten Gesetze werben 

hiermit als endgültig verfünbet.
Karlsruhe, ben ... März 1948.

Der Gnang. Landesbischof
Das Gesetz wirb daraufhin in ber verlesenen Fassung 

einftimmig angenommen.
II.'

Berichterstatter, Abgeordneter Dr. Wolf: Es obliegt mir 
nun ferner, bie Stellungnahme bes Verfassungsausschusses 
zu bem Eintrag betr. bie Wahl ber Mitglieder zur Kirchen- 
versammlung vorzutragen. Der Antrag lautet jetzt in ber 
Form, welche er durch bie Beratung im Verfassungsaus- 
schusz gefunden hat:

Hohe Synode wolle beschlieszen: Die ordentliche Landes- 
synode von 1948 erwartet von ihren zur Kirchenver- 
Sammlung gewählten Mitgliedern unb gegebenenfalls 
ihren Stellvertretern, daß fie, entsprechend bem Be- 
fenntnisftanb unserer Kirche, sich bem unierten Konvent 
ber Kirchenversammlung anschlieszen, falls biefer nach 
§ 8 ber VO. über bas Zustandekommen einer Grund-
oronung der GRiD zusammentritt.
gea. von Dietze, Wolf, Ritter, Hupfeld, Schweikhart, 

Schneider.
Zur Begründung biefes Antrags ift folgendes zu sagen: 

§ 8 ber Verordnung über bas Zustandekommen einer 
Srunborbnung ber EKiD beftimmt: „Werden in ber Kir- 
chenversammlung gegen Bestimmungen bes zur Beratung
stehenden Entwurfs einer Grundordnung Bedenken et-

re-hoben mit ber Begründung, daß fie bem lutherischen, 
formierten ober unierten Bekenntnis widersprächen, fo
tonnen sich bie Angehörigen bes Bekenntnisses zu einem 
Konvent versammeln. Die Zugehörigkeit ber Mitglieder 
zu einem Konvent richtet sich nach bem Bekenntnisstand 
ber Gliedkirchen, benen fie angehören. Vor ber ersten 
Sitzung ber Kirchenversammlung erklärt jedes Mitglied, 
welchem Konvent es angehört." Weiter heiszt es, dasz 
„Mitglieder aus unierten Kirchen entweber bem unierten 
ober bemjenigen Konvent beitreten tönnen, ber ihrem 
persönlichen Bekenntnis entspricht."

Segen biefe Fassung ist vom unierten Mitglied des’ Ver- 
fassungsausschusses ber EKD schon beim ersten Vorschlag 
Widerspruch erhoben worben, aber leiber erfolglos. Die 
Bestimmung verkennt bie Lage in ben Gliedkirchen mit 
sog. Konsensus-Anion, wie wir fie in Baden haben, völlig. 
Aber auch für bie sic einfach „evangelische" nennenden 
Anionskirchen paszt bie Bestimmung nicht. Sie kann sinn- 
gemäß nur in einer fog. Verwaltungsunion Anwendung 
finben. Die badische Landeskirche würbe ihren eigenen Be- 
kenntnisstand als Bekenntnisunion aufgeben, wollte fie 
biefe Möglichkeit für sic anerfennen. Praktisch tönnte sic 
baraus ber unleidliche Fall ergeben, das von ben beiben 
Mitgliedern, welche fie zur Kirchenversammlung gewählt, 
feines bem unierten Konvent beiträte. Eine Weisung, wie 
sie § 2 Absatz II ber genannten Verordnung verbietet, ift 
unferen Abgeordneten zur Kirchenversammlung bamit nicht 
gegeben. In feiner Weise sollen bie von uns Gewählten 
gebunben werben, eine beftimmte Auffassung zu vertreten: 
es steht ihnen frei, im Rahmen bes unierten Konvents 
jede persönliche Ansicht zur Seltung zu bringen. Aus 
biefen Srünben beantragt ber Verfassungsausschusz, bie 
Synode möge biefen Antrag zum Beschluß erheben.

2 Synode
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Abgeordneter Dr. Uhrig: Sc würbe im Falle, dasz ic 
Mitglied dieser Kirchenversammlung wäre, mic bem 
unierten Konvent anschliezen. 3c bitte mir zu glauben, 
dasz ic hinter meinem Wort stehe, auch wenn ic im nicht 
wirklichen Bedingungssat spreche. Aber bas Bedenken 
wegen ber Weisung, bie in § 2 als nicht verbindlich be- 
zeichnet wirb, ist mir durch bie Ausführungen bes Herrn 
Berichterstatters nicht genommen. Sc bin daher nicht in 
ber Lage, bem Antrag zuzustimmen, benn id) kann mic 
nicht durch eine Zustimmung mit etwas belasten, was ic 
an unb für sic als nicht mit ber Grundordnung vereinbar 
ansehe. Sc muß mic auch deutlich distanzieren von bem 
Geist, in bem unsere badische Union zusammengekommen 
ift. Das ist nicht ber Geist, auf bem ic bie Kirche sic 
grünben sehen möchte. Aus biefem Grunde enthalte ic mid) 
ber Stimme.

Abgeorbneter Dr. Schmechel: Auch ich fühle mic inner- 
lic gezwungen, gegen biefen Antrag zu ftimmen, nicht weil 
ich irgenbwie Bedenken hätte, einem solchen Konvent an- 
zugehören, ebensowenig wie id, je Bedenken hatte, ber 
badischen Unionskirche anzugehören. Was mich in innere 
Spannung bringt, ift bas Gefühl, hier einem konfessio- 
nellen Denken gegenüberzustehen, bas mir fremb ift. Die 
konfessionelle Frage hat mein Interesse infoweit, als hier 
bas Suchen nach ber Wahrheit eine Rolle spielt. 3c bin 
aber gänzlich abhold einem Suchen nach ber Wahrheit in 
ber Form einer machtpolitischen ober einfeitig verfassungs- 
rechtlichen Zielsetzung. Zwar mag letztere nicht gänzlich 
zu oermeiben fein, aber ic sehe fie heute nicht als bas 
wesentliche Moment an. Es geht heute um Wichtigeres. 
Wenn man nämlich ernstlich mit ber Gefahr bes Bolsche- 
wismus rechnet unb wenn man in einer solchen Situation 
um bie christliche Wahrheit ringt, bann muß dieses Ringen 
um bie Wahrheit anders vor sic gehen, als in ber Form, 
in ber heute weithin bie konfessionelle Frage ausgetragen 
wirb. 3c habe nicht erwartet, dasz diese mir fremde Art 
ber Wahrheitsfindung mit machtpolitischer Zielsetzung nun 
auch ausgerechnet in ber Unionskirche Geltung bekommt. 
3c habe mir bei bem unbefriebigenben Stanb bes kon- 
fessionellen Gesprächs Fehler vorgeworfen, inbem ic für 
möglich gehalten habe, das ber unbefriebigenbe Stanb 
feinen Grund nicht nur in ber Unionslage, sondern auch 
in ber unzulänglichen Gesprächsführung feinen Grund hat. 
3n ber Erkenntnis ber eigenen Unzulänglichkeit habe id) 
mir vorgestellt, dasz konfessionelle Auseinandersetzungen [id) 
fünftig in neuer Form unb in neuem Geist abspielen 

müszten. Was ich nun von Prof. Wolf gehört habe, zeigte 
mir, dasz ich von dem Konfessionalismus ber Union noch 
feine rechte Ahnung gehabt habe. Diefer Konfessionalis- 
mus, ben ic bebaure, hat bie Spannung- in mir verschärft. 
Sc weisz augenblicklich noch nicht, ob ich für ben Antrag 
ober gegen ihn ftimmen werbe. Ic habe ben Eindruck, dasz 
ber Antrag in ber Richtung eines konfessionellen Deutens 
liegt, oon bem ich mir nichts versprechen tann. Wenn bie 
Gefahr befteht, dasz bas, was in bem Antrag zum Aus- 
brud gebracht wirb, anbere in ber falschen Richtung be- 
stärkt — was tann ic bann anberes tun als beifeite stehen 
unb gegen ben Antrag ftimmen?

Abgeorbneter Dr. Wolf: Nac biefen Worten bes Herrn 
Dr. Schmechel fomme ich mir vor wie jemand, ber vor 
bem Bild einer grünen Wiese steht unb bem plötzlich ein 
anberer zur Seite tritt unb sagt: Sehen Sie einmal, dieses

Landschaftsbild ift ja knallrot! Sch habe alles anbere er- 
wartet, was zu biefem Antrag gejagt werben tonnte. Denn 
cs ist nun wirklich unmöglich, meinen Antrag, ber in ge- 
raber Richtung gegen ben Konfessionalismus (in bem oon 
Dr. Schmechel mit Recht abgelehnten Sinn) sic richtet, als 
Ausbrucf bes Konfessionalismus zu verstehen. Dieses Misz- 
verständnis erschüttert mich, weil bie Äußerung zeigt, wie / 
sehr unjeren aktiven Nichttheologen in ber Kirche eine 
klare Übersicht über bie Situation innerhalb ber ERD 
fehlt. Angesichts dessen muh ic etwas über bie Vorge- 
schichte bes Antrags jagen. Im Verfassungsausschuß ber 
ERD wurbe ber Gedanke einer Aufspaltung ber Unierten 
in bie beiben Konvente ber Lutheraner unb ber Refor- 
mierten zuerst oorgetragen. Sch habe sofort bagegen er- 
klärt, dasz es in ber Bekenntnisunion ein persönliches 
Bekenntnis in bem Sinn, wie es hier gemeint ift, eigent- 
lid) nicht gibt. Die Mitglieder ber Bekenntnisunion haben 
eine Bekenntnisgemeinschaft, bie beispielsweise in Baden 
bis zur Abendmahlsfrage hin einen, wenn auch nicht voll- 
tommen befriebigenben, aber doch eigenständigen Ausbrud 
gefunden hat. Es wurbe mir auch alsbald zugestanden, 
dasz man bei ber Formulierung eigentlich nur an bie Ver- 
waltungsunion gedacht habe. Der Vorschlag ging nämlich 
oom Vertreter ber altpreuszischen Union aus, in ber alt- 
preuzischen Union halte ic biefen Vorschlag auch durchaus 
für berechtigt.

Wenn Herr Kollege Übrig gejagt hat, dasz ihn der Geist 
ber Entstehungszeit ber Union nicht befriebige, Jo muß 
idj dazu bemerten: Um diesen Geist handelt es sic in 
unsrem Antrag ja gar nicht, Jonbern es handelt sic um bie 
Bezeugung bereits bestehender geistlicher Gemeinschaften. 
Ich habe schon breimal bezeugt: In Frankfurt, in Treysa 
unb nochmals in Treysa, unb ic werbe es nun wieber in 
Kassel bezeugen, dasz in ber badischen Union Jeit 120 Jah- 
ren eine geistliche Gemeinschaft oon evangelischen Christen 
befteht. Ohne schwere Gewissensbelastung ist — glaube idj 
— kaum einer oon uns heute imstand zu jagen, wenn er 
auf fein persönliches Bekenntnis hin geprüft würbe, er 
sei Lutheraner, ober er fei reformiert. Wir leben in biejer 
Union in einer Lebens- unb Geistesgemeinschaft, in ber 
gelegentlich auch mehr lutherisch ober mehr reformiert 
getönte Gedanken auftauchen können. Aber gerabe biefen 
Richtungsverschiedenheiten wollen wir ja Raum geben. 
Jeder, ber bem unierten Konvent angehört, fann in biefem 
unierten Konvent eine mehr aus lutherischem Bekenntnis- 
gut ober eine mehr aus reformiertem Bekenntnisgut stam- 
menbe Ansicht oertreten.

Ihre zweite Frage, Herr Kollege Uhrig, hat auch mir 
sehr auf ber Seele gelegen: bie Frage, ob mir mit unserem 
Antrag bie Bestimmung ber 930 über bas Zustandekommen 
ber Grundordnung ber ERD verletzen fönnten, bie Wei- 
fungen ausschlieszt, zumal diese Bestimmung auf meinen 
eigenen Antrag hineingekommen ift. Aber was wir wollen 
ift ja feine Weisung, wir sprechen lediglich eine Erwartung 
aus, bie wir aus bem eben geschilderten geistigen Gemein- 
schaftsgefühl heraus hegen. Mehr geschieht dadurch nicht.

Endlich möchte ic noch Jagen: Als wir bie Bestimmung 
über bie Ausschlieszung oon Weisungen in ben Gesetzestert 
einarbeiteten, bachten wir — unb bas wirb jeber oon ihnen 
mitempfinben — natürlich an Weisungen im Sinne oon 
etwa ranggleichen kirchlichen Parteien, Leitungsorganen
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ober Gruppen, bie fich in ber Kirche bilden ober auch an 
Weisungen, bie sic auf totale ober partitutare Interessen 
einer Gliedkirche beziehen. Derartiges wollten wir aus- 
schlieszen. Da aber im Gesetz ausdrücklich steht: Lutheraner 
gehen ip ben lutherischen, Reformierte gehen in ben refor- 
mierten Konvent unb bas nicht als eine Weisung ange- 
sehen wirb, fonbern als eine selbstverständliche Folge ihres 
Bekenntnisstandes, scheint mir diese Bestimmung auf eine 
Bekenntnisunion unanwendbar zu fein, unb sie trifft nicht 
zu.

Ganz abgefehen oon bem allem: — vergessen Sie bitte 
nicht: Wenn es wirtlich bahin täme, dasz in ber Kirchen- 
versammlung Mitglieder ber unierten Kirchen auf ein 
„persönliches Bekenntnis" fich berufend, in bie anberen 
Konvente gingen, würben alle bie, bie ftets gegen bie 
Anionskirchen eingestellt waren, mit Recht sagen: Da 
sieht man es. Ihr habt fein Bekenntnis. Jetzt gebt ihr 
es zu. Freilich wissen wir, das unser Bekenntnis nicht so 
klar formuliert unb einbeutig umgrenzt ift wie basjenige 
anberer Kirchen. Das ift für uns eine Last, bie wir tragen 
unb wir alle kämpfen schon lange mit ber Sorge, die 
daraus erwächst. Aber wir sehen barin auch eine gefunbe 
Unruhe für bie Gesamtkirche etwa in bem Sinn jener nie 
verstummenden Frage nach bem wahren Wesen Christi: 
wer büntet Euch nun dieser? Es hat mich tief berührt, dasz 
Herr Pfarrer Kühlewein biefe Frage in feiner Abend- 
anbacht mit Ernst gestellt hat. Unser Antrag tommt aus 
biefem Gebiet ber Union; er ift bie Frucht jener auf 
Frieden unb Ginheit bet evangelischen Bekenntnisse ge- 
richteten Gesinnung, bie wir im Verlaufe bes Kirchen- 
fampfes erlebt unb bejaht haben.

Abgeordneter Kühlewein: 3ch möchte bezweifeln, daß 
eine grundsätzliche Frage des Bekenntnisses mit bem An- 
trag verbunden ift. Sc würbe niemals glauben, dasz bie 
Zustimmung zu biefem Antrag schon eine Zustimmung zu 
bem Zustandekommen ber Union nach 120 Jahren wäre; 
ober dasz bie Zustimmung bebeute, dasz innerhalb ber 
Union ein persönliches Bekenntnis lutherischer ober refor- 
mierter Art nicht möglich ober garnicht vorhanden sei, 
fonbern es handelt sic um eine ganz praktische Frage: 
Wenn bie badische Landeskirche Abgeordnete zur Kirchen- 
versammlung schickt, bann tönnten sie doc gar nirgends 
anbers ihren Platz haben als im unierten Konvent, weil 
bie badische Landeskirche eine unierte Kirche ift.

Abgeordneter Bernlehr: Sc persönlich musz betennen, 
dasz ic bis zu ben letzten Ausführungen von Herrn Prof. 
Wolf auch nicht für ben Antrag hätte stimmen tönnen, 
fonbern mich hätte ber Stimme enthalten müssen, ba ic 
ben Sat in ber Grundordnung für richtig gehalten habe. 
Sc tönnte bem Antrag zustimmen, wenn irgendmie noch 
beigefügt würbe, dasz bie Mitglieder ihre persönliche Ein- 
Stellung in bem unierten Konvent zum Ausdruck bringen 
tönnen. (Zuruf: Das ift selbstverständlich!)
Präsident Amhauer: Sc glaube, dasz bas selbstverständ-

lich ist.

Abgeordneter Dr. Hupfeld: Man muß einmal ben Fall 
setzen, es würbe fo werben, dasz wir einen lutherischen 
unb einen reformierten Konvent hätten unb ber unierte 
würbe etwa nicht zustandekommen. Dann wäre bas aller- 
dings eine sehr deutliche Stellungnahme überhaupt gegen 
bie Union, unb ich glaube, bas ift etwas, bas in feiner 
Weise verantwortet werben fann. Da nun einmal an eine

solche Aufgliederung gedacht ist, so können selbstverständlich 
auch im unierten Konvent die ganzen Fragen sehr leben- 
dig zum Austrag gebracht werden. Er ist für den Unierten 
der kirchliche gegebene Ort. And da soll man sic hinstellen, 
wo man kirchlich hingehört. Das erwartet man, darum 
handelt es sich. Es ift etwas, was im Grunde selbstver- 
ständlich fein sollte, was aber in die Form der Erwartung 
getleidet worben ift, weil man bei bem eigentümlichen 
individualistischen Denken unseres protestantischen Men- 
schentums tatsächlich bamit rechnen muß, daß unter Am- 
ständen nicht bas Selbstverständliche getan wirb, sondern 
etwas, was bann freilich in feiner Rückwirkung kirchlich 
sich sehr kräftig symbolisch abzeichnen würbe. Es ift bie 
Selbstverständlichkeit eines Konvents, daß man sic barin 
frei ausspricht.

Abgeordneter Dr. Ritter: 3c habe ben Antrag auch 
unterschrieben unb möchte glauben, daß was Herr Vrof. 
Uhrig unb Herr Dr. Schmechel gesagt haben, ein Miszver- 
ftänbnis darstellt. Es ift ganz klar: Keiner ber Antrag- 
steller wünscht, das es auf bem Kirchentag zur Bildung 
konfessioneller Konvente fommt. Was bie Bildung von 
Sonderkonventen für eine Qual ift, musz man miterlebt- 
haben. Ich habe es in Treysa miterlebt, wo ber luthe- 
rische Konvent ben „Reformierten" unb bem Reichsbruder- 
rat gegenüberftanb. Durch Boten haben sich bie Konvente 
verständigt. Es gab eigentlich nur diplomatische Verhand- 
lungen von Konvent zu Konvent, eine richtige Aussprache 
tarn überhaupt nicht zustande. Das ift ber Tod jeder echten 
Gemeinschaft; wenn bas wieber fo käme, müszte es bie 
übelften Folgen haben. Unser Eintrag aber ift fo gemeint: 
wenn es, was Gott verhüten möge, eine Spaltung in 
Konvente gibt, bann sollte es nicht nur einen lutherischen 
unb einen reformierten, sondern auch einen unierten geben. 
Der tönnte bann oermittelnb wirten unb Ausgleich be- 
förbern. Wie nötig bas ift, weisz ja jeber, ber bie großen 
Spannungen fennt etwa zwischen bem bayrischen unb 
rheinischen Kirchenwesen. Nur bies also ift gemeint. 3m 
übrigen foll unser Antrag keineswegs eine Entscheidung 
bebcuten über ben theologischen Wert einer Anionskirche 
im Vergleich etwa mit einer rein lutherischen. Er foll nur 
feftlegen, dar unsere Delegierten, wenn es zur Spaltung 
in Konvente fommt, fich verpflichten sollen, ihre badische 
Landeskirche als Unionskirche zu vertreten. Das aber 
halten mir für unbebingt notwendig, auch im Interesse 
ber deutschen Kirchengemeinschaft.

Abgeordneter Uhrig: Es wäre bas befte, ben Antrag 
fallen zu laffen, benn 1. hat sich herausgestellt, daß niemanb 
ber Meinung ist, er trete als Abgeordneter ber Kirchen- 
versammlung nicht bem unierten Konvent bei, wenn er 
gebilbet wirb. 2. Sch bin von bem Gefühl ausgegangen, 
daß ba jemand etwas wiber feinen Willen aufgestülpt 
werben foll durc biefen Antrag. Sch bin vor allem unter 
bem Eindruck geftanben, als ob bie Union idealisiert wer- 
ben sollte unb bin bem Herrn Berichterstatter unb Prof. 
Dr. Ritter vor allem, aber auch ben anberen Rednern 
dankbar bafür, dasz barauf hingewiesen worben ift, daß • 
bie badische Union doch nicht ein Ideal ift, bas wir alle 
besonders zu preisen hätten.

Meine Bedenken, dasz ber § 2 nicht berührt wirb, sind 
nicht ausgeräumt. Unb ba unsere badischen Vertreter in 
ben unierten Konvent gehen unb in diesem Punkt eine



12 Zweite Sitzung

Meinungsverschiedenheit nicht besteht, scheint mir der 
Antrag gegenstandslos.

Landesbischof D. Bender: Wir wollen uns die Sache 
nicht schwerer machen, als es notwendig ist. Es ist ja nun 
von den verschiedensten Seiten so deutlich geworden, das 
es bei diesem Antrag ganz einfach um ein Stück kirchlicher 
Ordnung geht. So wie ic in dieser Kirche lebe, so werbe 
ic sie auch nicht oerleugnen, wenn ic zu einer Kirchen- 
versammlung gehe, wobei es ganz ohne Frage ist, das 
bamit in feiner Weise ein noch so leiser geistlicher Zwang 
unb Druck ausgeübt wirb, sondern das wir auch bann in 
ber Freiheit ber von Christus erlösten Brüder stehen. 
Unb ic sage: Wo ic bin, bin ich, was ic bin, unb des- 
wegen werbe ich, wenn es dahin fommt, in ben unierten 
Konvent gehen.

Abgeordneter Dr. Wolf: Was ic noch sagen wollte hat 
sic erlebigt durch bie wichtigen Worte des Herrn Landes- 
bischof, für bie wir alle bantbar finb. Ic möchte nur 
hinzufügen, bag es auch mir garnicht leicht gewesen ist, 
biefen Antrag vorzulegen. Wenn ic auch nur im leisesten 
bas Gefühl gehabt hätte, in meiner Gewissensentscheidung 
durch biefen Eintrag gedrückt zu sein, bann hätte ic ihn 
nicht oorgelegt. Sollte ic in bie Kirchenversammlung ge- 
wählt werben, fo gehe ic in ben unierten Konvent. So 
Gott Gnade gibt, werben wir im unierten Konvent fo 
zusammen reben bürfen, wie es heute geschehen ist.

Präsident Dr. Amhauer: Zu ber Anregung des Herrn 
Prof. Dr. Uhrig möchte ic — nicht in meiner Eigenschaft 
als Vorsitzender, sondern als Synodaler — sagen: Sch 
würbe nicht unterstützen, ben Antrag zurückzuziehen, son- 
bern wir müssen diese Frage klären. Eine Kirche, bie sich, 
uniert nennt, hat einen Anspruch barauf, bag biejenigen 
Delegierten, bie in bie Kirchenversammlung gehen, auch 
bie unierte Kirche nach auszen unb ihre Zugehörigkeit dazu 
befunben; dasz fein Gewissenszwang ausgeübt wirb, son-

, bern nur ein Prinzip ber Auslese. Wer sich bem nicht ■ 
unterwerfen will, fanbibiert nicht als Abgeordneter einer 
unierten Kirche. So sehe ic ben Antrag.

Damit ift bie Diskussion beenbet, bie weitere Beratung 
unb Beschlussfassung über biefen Antrag wirb auf morgen 
vertagt.

Berichterstatter, Abgeordneter Dr. Wolf: Der Verfas- 
jungsausschusz hat bie Überzeugung gewonnen, das durch 
bie verfassungsändernden Bestimmungen ber neuen Wahl- 
orbnung unb gemär ber in ihr zum Ausdruck gelangten 
Erkenntnisse, bie uns in ben Jahren bes Kirchenkampfes 
über bas Wesen ber Kirche geschenkt worben finb, eine 
Gesamtreform ber Verfassung unserer Kirche notwenbig 
erscheint. Er schlägt deshalb ber Synode oor, einen stäin- 
bigen Verfassungsausschusz einzusetzen unb zu Mitgliedern 
biefes Ausschusses Kreisdekan Hof, Prof. D. Schlink unb 
Prof. Dr. Wolf fowie als ständige Stelloertreter Pfarrer 
Kühlewein, Prof. Dr. o. Dietze unb Bürgermeister Schnei- 
ber zu wählen. Der ftänbige Verfassungsausschusz wirb 
non ber Synode beauftragt, sobald wie möglich ben Ent- 
wurf einer Grunborbnung ber Vereinigten Evang. Prot. 
Landeskirche Badens auszuarbeiten. Hohe Synode möge 
bas beschlieszen.

Der Antrag bes Verfassungsauschusses auf Einsetzung 
eines ftänbigen Verfassungsausschusses wirb oon ber Sy- 
nobe einftimmig angenommen. Ebenso billigt bie Synode

bie Zusammensetzung biefes Ausschusses entsprechend bem 
vom Berichterstatter oorgelegten Vorschlag.

Berichterstatter, Abgeordneter Dr. Wolf: Zum Schluß 
meines Berichts habe ic ben Auftrag, bie Synode zu 
bitten, davon Kenntnis zu nehmen, dasz ber Verfassungs- 
ausschuß sic mit ber in Teil IX bes Hauptberichts ent- 
haltenen Darstellung ber Verfassung unb Gesetzgebung be- 
schäftigt hat. Er macht dazu folgenbe kritische unb er- 
gänzende Bemerkungen. In ber Darstellung ber geschicht- 
lichen Entwicklung bes innerkirchlichen Rechts wirb mit 
auffallender Kühle auf S. 15 festgestellt, dasz auf ber Sy- 
nobe oom Juli 1934 bie Eingliederung unserer Kirche in 
bie sog. Reichskirche „infolge bes Widerstandes ber kirch- 
lic positiven Vereinigung nicht erreicht wurde". Wenige 
Zeilen weiter wirb oon bem „Eingliederungswerk" bes 
Reichsbischofs Müller unb bes Rechtswalters Jaeger ge- 
sprochen. Des weiteren wirb unter oölligem Stillschweigen 
über bie Grünbung, bie Tätigkeit, bie Kämpfe unb bie 
Organe ber Bekennenden Kirche bie Entwicklung geschildert; 
ber Landesbruderrat, bie Ortsbruderräte, bie unzähligen 
Bekenntnisgottesdienste hin unb her im Land, bie Mit- 
wirfung ber Laien — nichts oon alledem ift im Bericht 
Zu lesen. Wir oerfennen nicht ben Beitrag, ben bie Kirchen- 
leitung mit ihrer Gesetzgebung feit Oftober 1934 zur Ge- 
funbung ber kirchlichen Verhältnisse in Baden geleiftet 
hat. Aber fo einfach lagen bie Dinge benn doch nicht, dasz 
wir einer Erklärung, wie ber auf Seite 16 Spalte 1. 
wonach bie Kirchenleitung „in biblisch-reformatorischer 
Weise ihren Auftrag ausgeführt" habe, ohne weiteres 
Zuftimmen fönnten. Ein weiteres Bedenken ergab fith bem 
Ausschuß angesichts ber Bemerkung auf Seite 16 Spalte 2 
bes Berichts, wo gejagt ift, dasz ber Wunsch, ben Gemein- 
ben bas alte Pfarrwahlrecht einzuräumen, „sicherlich 
durch Motive aus bem politischen Raum" mitbeftimmt fei. 
Das Pfarrwahlrecht wirb, wo immer eine befennenbe Ge- 
meinbe es forbert, auf geistliche Grünbe gestützt. Von poli- 
tischen Motiven im kirchlichen Raum sollte fo besser über- 
haupt nicht gesprochen werben, unb wenn es geschieht, 
dann nicht in einseitiger Weise. Ergänzungsbedürftig er- 
scheint uns weiterhin bie Schilderung bes Entstehens ber 
Vorläufigen Landessynode. Wiederum ift nichts baoon ge- 
sagt, das bie Initiative dazu oon ber Bekennenden Kirche 
ausging, dasz bie Vorbebingungen für bas Zustandekommen 
dieser Regel auf ber synodalen Zusammenkunft ber Be- 
fennenben Kirche in Freiburg oom August 1945 geschaffen 
wurde unb bas Vertrauen bes Kirchenvolkes in bie Arbeit 
ber Kirchenleitung wie ber Vorläufigen Landessynode aus 
ber langjährigen Arbeit ber Bekennenden Kirche in ben 
Gemeinden wesentlich erwachsen ist.

Vei ber Mitteilung über bie Berufung bes bamaligen 
Pfarrers Karl Dürr in ben Oberkirchenrat im Februar 
1946 wirb zwar erwähnt, dasz er schon einige Monate 
kommissarisch bort täig war. Der innere Grunb aber, aus 
bem er berufen wurde, nämlich als Vorsitzender ber Be- 
kenntnisgemeinschaft in Vaben, wirb aus bem Bericht nicht 
ersichtlich. Diefe Veifpiele werben lediglich erwähnt zur 
Begründung bes Antrags bes Verfassungsauschusses an bie 
Synode, ben Hauptbericht in diesem Teil zwar zur Kennt- 
nis zu nehmen, aber fich nicht mit feinem Inhalt zu iden- 
tifizieren.

Der Antrag wirb mit allen Stimmen bei brei Ent- 
haltungen angenommen.
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Berichterstatter, Abgeordneter Rücklin: Das Gesetz be- 
treffenb Eingemeindung ber evangelischen Kirchengemein- 
ben Pforzheim-Dillweiszenstein unb Pforzheim-Brötingen 
mit ber evangelischen Kirchengemeinde Pforzheim hat fol- 
genben Wortlaut:

„Die Landes ynode hat als kirchliches Gesetz beschlossen, 
was folgt:

Artikel 1.
Die Kirchengemeinden Pforzheim-Brötingen unb Pforz- 
heim-Dillweizenstein werben im Umfang ihrer bisheri- 
gen Kirchspiele mit ber Kirchengemeinde Pforzheim ver- 
einigt.

Artikel 2.
Die Zusammensetzung bes Kirchengemeinderates erfolgt 
nach § 2 ber kirchlichen Wahlordnung.

Artikel 3.
Diefes Gesetz tritt am 1. Oktober 1947 in Kraft.”

Zur Begründung ber Vorlage ift folgendes zu sagen: 
Die Vororte Brötzingen unb Dillweiszenstein finb schon feit 
1911 politisch nach Pforzheim eingemeinbet, aber als Kir- 
chengemeinde selbständig geblieben. Es besteht aber schon 
feit längerer Zeit ein Kirchensteuerzweckverband. Durch bie 
fortschreitende Bebauung finb natürliche Grenzen zwischen 
biefen brei Kirchengemeinden nicht mehr vorhanden, sie 
flohen unmittelbar aneinanber unb ber Grenzverlauf wirb 
oielfach als willkürlich unb anzweckmäszig empfunben. 
Durch bie Zerstörung ber Stabt am 23. Februar 1945 finb 
bie Einwohner ber Kirchengemeinde Pforzheim zum grösz- 
ten Teil in Randgebiete unb in beibe Vorortgemeinden 
abgebrängt worben. Die einzige erhaltene Kirche ift bie 
Christuskirche in Brötzingen, bie heute allen gröszeren 
kirchlichen Veranstaltungen ber Kirchengemeinde Pforz- 
heim bienen muß. Der Kirchenbau stellt alle brei Gemein- 
ben nor 9lufgaben, bie nur gemeinsam gelöst werben kön- 
nen unb von einer gemeinfamen kirchlichen Stelle aus be- 
arbeitet werben müssen. Der schon lange bestehende Wunsch 
nach Vereinigung ber brei Kirchengemeinden hat baburch 
feinen Auftrieb erhalten. Die Kirchengemeinderäte ber 
brei Gemeinden haben ihre Zustimmung beschluzmäszig 
gegeben. Das Landesdirektorium, Abteilung für Kultus 
unb Unterricht, hat feine Zustimmung unterm 19.11.47 
ausgesprochen unb ber Verfassungsausschusz empfiehlt bie 
Annahme ber Vorlage.

Abgeordneter Specht: Die beiben Kirchengemeinden 
Brötzingen unb Dillweiszenstein sollen mit ber Kirchenge- 
meinbe Pforzheim vereinigt werben. Solange bie Selb- 
ständigkeit ber beiben Kirchengemeinden nicht aufgehoben 
wirb, ift ber Staat für bie Kirchen biefer beiben Gemein- 
ben baupflichtig. Es hat fich ber Verfassungsauschusz auch 
mit ber Frage befaszt, was mit biefer Baupflicht bes Staa- 
tes wirb. Wenn diese Kirchengemeinden, in benen bie 
Baupflicht bes Staates besteht, aufgehoben werben, geht 
bann diese Verpflichtung bes Staates automatisch auf bie 
neue Kirchengemeinde Pforzheim über, ober wie ift bie 
rechtliche Cage?

Oberkirchenrat Dr. Friedrich: Durch bie Eingemeindung 
verlieren bie Kirchengemeinden Brötzingen unb Dillwei- 
zenstein ihren Anspruch gegen ben Staat auf Reuerrich- 
tung unb bauliche Unterhaltung ihrer Kirchen nidjt. Dieser

Anspruch wird künftig von ber Gesamtkirchengemeinde 
Pforzheim für bie beiben Kirchengebäude gegenüber bem 
Domänenärar geltend zu machen fein.

Der Antrag wird einftimmig angenommen.
Berichterstatter, Abgeordneter Schneider: Das Gesetz 

betreffend bie Errichtung einer evangelischen Kirchenge- 
meinde Ludwigshafen a. See. Die Vorlage hat folgenben 
Wortlaut:

„Die Landessynode hat als kirchliches Gesetz beschlossen, 
was folgt:

Artikel 1.
Der kirchliche Rebenort Ludwigshafen a. See wirb mit 
Wirkung oom 1. April 1947 eine evangelische Kirchen- 
gemeinbe, beren Kirchspiel bie Gemartiagen ber bürger- 
liehen Genteinden Bodmann a. See, Espasingen, Stah- 
ringen unb Wahlwies umfaszt.

Artikel 2.
Die Kirchengemeinde Ludwigshafen a. See wirb bem 
Kirchenbezirk Konstanz zugeteilt.

Diefes Gesetz wirb hiermit verkündet."

Karlsruhe, den 1948.

Der Evang. Landesbischof.

Die Vorlage ift aus zwei Gesichtspunkten zu begrünben 
and zu bejahen.
a) Die evangelische Gemeinde Stockac ift eine ber älteften 

bes Seebezirks, beftanb bort ursprünglich als einzige 
neben Konstanz unb hatte ein außergewöhnlich großes 
Pastorationsgebiet. Wenn auch durc Reuerrichtung 
non Gemeinden immer mehr Randgebiete abgetrennt 
wurben, so verblieb doch bis heute noch ein so grozes 
Kirchspiel, dasz es mit 5 Predigt- unb 12 Unterrichts- 
stationen, unb insgefamt 20 Diafporaorten von einem 
Pfarrer nicht mehr ordnungsgemäß betreut werben 
kann.

b) Die rund um bas Ende bes Überlinger Sees gelegenen
Orte Ludwigshafen a. See, Espasingen, Wahlwies,
Stahringen und Bodman haben durc Evakuierte und 
Ostflüchtlinge starken Zuwachs an Evangelischen ge- 
wonnen. In Wahlwies wurde ein deutsches Pestalozzi- 
dorf gegründet, in welchem wohl eine namhafte Zahl 
evangelischer Rinder untergebracht werden wird, beten 
Unterricht vordringlich ist.

Die Zusammenfassung ber 5 Dörfer ift gut zu heiszen, 
ba an ber Bodenseegürtelbahn dem Geistlichen verkehrs- 
mäszig sehr günstige Vorbedingungen für feine Arbeit ge- 
schaffen finb. Der Amtssitz in Ludwigshafen ift in ber 
Stärke ber dort schon 250 Seelen zählenden evangelischen 
Gemeinde begründet. Auch könnten von dort Aushilfen 
nach Stockac ober Überlingen leicht bewerkstelligt werden.

Der OK. hat am 6.3.1947 bie Errichtung einer evan- 
gelischen Kirchengemeinde Ludwigshafen bewilligt, bie 
Staatsgenehmigung ift durc bas Ministerium für Kultus 
unb Unterricht Freiburg unterm 4.12.47 erteilt worden. 
Der Verfassungsausschusz empfiehlt bie Annahme bes Ge- 
setentwurfes.

Der Antrag wird einftimmig angenommen.
Berichterstatter, Abgeordneter Hupfeld erhält bas Wort 

zu bem weiteren Punkt ber Tagesordnung: Die Einsetzung
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eines Ausschusses zur Vorbereitung der kirchlichen Lebens- 
ordnung. Seitens ber Pfarrer bes Detanats Hornberg ift 
an bie Landessynode bet Antrag gestellt worben, bie Lan- 
dessynode wolle eine Ordnung bes kirchlichen Lebens be- 
schlieszen. Wir haben geftern oormittag in einer vorläu- 
figen Sitzung beraten, was biefen Antrag begrünbet unb 
inwiefern ihm zu folgen ift unb möchten folgenben Antrag 
an bie Synode stellen:

Die hohe Synode wolle bie Einsetzung eines Ausschusses 
beftimmen, ber — nicht befriftet — bie Borlage einer 
Ordnung kirchlichen Lebens oorbereiten foll.
Es hat sich babei herausgestellt, baß es sich im wesent- 

lichen um 3 Aufgaben handelt:
1) um bie Herstellung einer für bie Pfarrer bzw. auch bie 

Altesten beftimmten Ordnung, bei ber es im wesent- 
lichen barum geht, das ber Pfarrer unb bie Altesten 
Bescheid wissen, wie es mit ben Ordnungen steht, bie sic 
auf bie kirchlichen Handlungen beziehen. Dabei kom- 
men insbefonbere auch die Masznahmen, bie man als 
Kirchenzuchtmaznahmen bezeichnen fann, für bie Fixie- 
rung biefer Ordnungen in Frage. Man muß fich also 
bas herzustellende Heftchen als in §§ unterteilt vor- 
stellen.

2) handelt es sic oor allem um bie Herstellung einer kirch- 
lichen Lebensordnung als Handreichung für bie ©e= 
meinbeglieber. Hier geht es barum, ben Gemeindeglie- 
bern in einer in allem sorgsam geformten Weise deut- 
lic 3u machen, was christliche Sitte ift.

3) würbe es sic barum handeln, baß durch biefe Kommis- 
fion ein gewisses Schema gegeben würbe für Feststel- 
lungen über die örtliche kirchliche Sitte, bie in jeder
einzelnen Gemeinde vom Pfarrer zu machen sind.

Sc möchte zu allen brei Punkten eine kurze Begründung 
geben. Erstlich zum 2. Punkte: Das Bedürfnis nach einer 
Lebensordnung für Gemeindeglieder ift schon lange sehr 
grosz. Es ift in oielen anberen Kirchen längst verwirklicht 
worben. Ein Heft, bas in ganz schlichter Weise festlegt, 
wie sic christliche Gemeindeglieder im Ganzen ber kirch- 
lichen Ordnungen zu verhalten haben kann auszerordent- 
lic dazu bienen, von vornherein ben Gemeindegliedern 
eine Weisung zu geben, wie fie ihr Leben kirchlich aus- 
zurichten haben, wie sie sich 3. V. kirchlichen Hand- 
lungen gegenüber zu verhalten haben, was wichtig ift 
bei ber Frage ber Mitarbeit ber Gemeindeglieder bei 
ber kirchlichen Erziehung bis zur Konfirmation unb 
barüber hinaus in Christenlehre usw., was auch von 
Bedeutung ift zu wissen bezüglich Drauung unb Beerdi- 
gung, aber auch bezüglich ihres Berufslebens unb ihrer 
gottesdienstlichen unb sonstigen kirchlichen Betätigung. Wir 
müssen bei einem solchen Buch selbstverständlich bas bisher 
Erarbeitete zugrundelegen. Es hat schon bisher in oielen 
Gemeinden solche Hefte ober Merkblätter gegeben, unb sie 
haben wahrscheinlich auch durchaus ihren Segen ausge- 
übt. Jetzt aber werben wir vielleicht noch viel umfassender 
als bisher ein solches Heft wie in anberen Kirchen zu ge- 
ftalten haben.

Ein nicht geringeres Bebürfnis besteht aber zweitens 
für bie Pfarrer selber, genau Bescheid zu wissen barüber, 
was landeskirchliche Ordnung 3. B. hinsichtlich — einiges 
herausgegriffen — ber Taufe: Haus-, Kirchentaufe,

Kliniktaufe ufw.; bezüglich beftimmten Fragen, bie immer 
wieber sehr aktuell finb bei ber Trauung — ic denke an 
bie Trauung Geschiedener ufw., — was auch oon Bedeu- 
tung ift bei Beerbigungen 3. B. bei Selbftmörbern etc., 
welche Tragweite Kirchenaustritte haben, welche Folgen 
fie besitzen für biejenigen, bie ausgetreten finb, (bas gehört, 
übrigens auch in bas Gemeindebuc hinein!), welche Kir- 
chenzuchtmasznahmen in solchen Fällen einzutreten haben 
ufw., was überhaupt in biefer Beziehung evtl, auch auf- 
zubauen wäre an notwenbigen Masznahmen, bie ben 
Zweck haben, auf ber einen Seite bie kirchliche Ordnung 
sicherzustellen unb auf ber anberen Seite ben Menschen aus 
ber Anordnung in bie Ordnung hinein zu verhelfen. Denn 
bei Kirchenzucht tann es fich niemals um Masznahmen zur 
Strafe handeln, fonbern um solche, bie werben, bie ben 
Versuch machen, bie Menschen wieber zur ©emeinbe zu 
führen. Es werben fich eine Menge oon sehr schweren 
Fragen ergeben, bie babei grundsätzlich zu regeln finb. Es 
fann leicht auch ein „Ordnungssinn" entstehen, ber oor 
lauter Gesetz bas Evangelium nicht mehr recht verkündet. 
Es wirb nach biefer Seite hin einer ausgiebigen unb sorg- 
fältigen theologischen Befinnung bebürfen.

Mir scheint auch, baß ber britte ©ebanfe oon Bebeutung 
ift. Besonders bei Stellenwechsel ift es auszerordentlic 
peinlich, wenn ein neu eintretenber Pfarrer nicht weiß, 
was örtlich eigentlich an Brauch gilt, 3. B. a) an Läute- 
brauch, b) bei ber Art, wie beerbigt wirb, ober an Brauch 
im ffiottesbienft. 3c habe felber auf biefem ©ebiet in 
meiner Thüringer Dorfgemeinbe wunberfame Erfahrun- 
gen gemacht unb habe feit ber Zeit, als ic ins Rheinland 
fam, darauf gebrängt, baß auch bort etwas berartiges ge- 
macht wurbe. Unb bas hat fich sehr günftig unb klärend 
ausgewirft.

Sc halte es für nötig, baß in jebem Pfarrarchiv ein 
Aktenstück liegt: „Lagerbuch kirchlicher Sitte" im Rhein- 
land genannt. So wie es ein Lagerbuch gibt bezüglich ber 
kirchlichen Gebäude unb Grundstücke, sollte es auch etwas 
berartiges geben. Das müßte oom Pfarrer im Gespräch 
mit feinen Ältesten erarbeitet werben— eine wunderschöne
Aufgabe — mit denen vor allem, die in der kirchlichen
Tradition ihrer Gemeinde stehen. Dafür müßte ein 
Schema gegeben werden, damit man auf die notwendigen 
Fragen aufmerksam wird. Man muß Gesichtspunkte, über- 
schriften geben, und bann tann nach diesen Überschriften 
festgestellt werden, welche Sitte besteht: wann etwa bie 
Kirche geschmückt wird, in welcher Form ufw. Es gibt eine 
Fülle derartiger Einzelgebräuche, bie nicht im allgemeinen 
festzulegen sind, sondern bie örtlich gebunden sind, wohl 
auch in Baden im Süden unb Norden völlig verschieden 
sind, in Wertheim anbers wie in ber Freiburger Gegend.

Auszerdem ist wohl ber Kommission noch eine Aufgabe
zuzuweisen, etwa die Ausgabe eines Kirchenpanjes Dot:
zubereiten. Es stellt sich heraus, baß es durchaus not- 
wenbig wäre, baß 3. B. bei ber Taufpatenzulassung bie 
Betreffenben irgenbwie eine Beftätigung vorlegen tönnen, 
baß fie wirklich ber Kirche angehören. Das kann man 
heute nicht ohne weiteres wissen unb nicht etwa auf Aus- 
fagen hin nur annehmen. Es müßte bewiesen werben kön- 
nen. Es müszte aus solchem Pasz auch hervorgehen, daß 
nichts gegen fie oorliegt. Das würbe auch bezüglich ber 
Wahlfähigkeit eine Bebeutung haben. Es ift bas eine 
Aufgabe, bie im Grunde nur landeskirchlic geregelt wer-
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ben tann. 3c hoffe, daß gerabe auc bie ERD nach dieser 
Seite hin eine Ordnung geben wirb. Denn mit einer rein 
landeskirchlichen Ordnung ist hier nicht viel zu machen, ba 
3.13. beim Taufpatenverhältnis bie Taufpaten vielfach 
aus anberen Kirchen herüberkommen unb man bann dar- 
auf angewiesen ist, dar ihre Aussagen glaubhaft sind.

Zum Schluß: Es handelt sic um folgendes: bah erstens 
einmal bie Synode ben Antrag entgegennimmt unb hof- 
fentlic annimmt, dasz eine solche Kommission, ein solcher

auf ber nächsten Tagung ber Synode zusammentrifft unb 
feine Beratungen aufnimmt. Der Heine Ausschuß hätte bie 
Aufgabe, bas Material durchzuarbeiten unb Vorschläge zu 
machen. Es war einmal beinahe so weit, bah eine für bie 
Pfarrer beftimmte Ordnung beschlossen wäre. Der verstor- 
bene Kirchenpräsident D. Wurth hat seinerzeit noch eine 
Borlage gemacht, bie schon im Mai 1934 beraten worben 
ift. Das Material, bas babei vorlag, ift ba unb wirb für 
uns eine Basis fein, auf ber wir weiterarbeiten können.

Ausschuß, eingesetzt werben soll, ber in möglichster Schnellig- Aber ic stelle zunächst einmal bie Frage, ob Sie mit diesem
feit eine solche Lebensordnung in dieser dreifachen Form Ausschuß im ganzen einverstanden finb.
vorbereitet. Dabei wirb unterdessen von unserem Arbeits-
kreis empfohlen, daß das Thema der Lebensordnung auch den auc einige Synodalen sind.

Es wird darauf hingewiesen, das in diesem Ausschuß

Bezirkssynoden übergeben wirb, damit sie daran arbeiten. Abgeordneter Dr. Wolf: schlägt deshalb vor, ben eigent-
Abgeordneter Specht: S3c möchte hinzufügen, bah auc lichen Ausschuß ganz Hein zu halten, bann aber Stellver- 

bie Bezirkssynode von Karlsruhe-Land einen gleichen An- treter zu ernennen, bie bas Recht haben, an jeber Sitzung 
trag gestellt hat. teilzunehmen, ohne Mitglied zu fein. Die Landessynode

Präsident Dr. Amhauer: Es handelt sic um zwei An- setzt brei Männer ein, von benen einige zum Verfassungs-
träge: 1. einen Ausschuß einzusetzen mit ber Aufgabe, ausschurz gehören, aber gleichzeitig zum Lebensordnungs-
einen Entwurf einer kirchlichen Lebensordnung auszu- ausschusz.
arbeiten, unb 2. bie Besetzung dieses Ausschusses.

Der erste Antrag wirb einftimmig angenommen.
Präsident Dr. Amhauer: Wir sollten hier bloß vorberei- 

tenbe Arbeitsausschüsse von ganz Heinem Umfang haben, 
bie arbeitsfähig finb, einen Vorentwurf zu machen; dieserPräsident Dr. Amhauer: Sch bitte um Vorschläge über

bie Zahl ber Mitglieder unb bie vorzuschlagenden Per- Vorentwurf wirb bann ber Synode vorgelegt. Wir setzen 
fönlichfeiten. dann einen gröszeren Ausschuß ein zur Beratung unb Be-

Berichterftatter, Abgeordneter D. Hupfeld: Wir haben schluszfassung über diesen Entwurf. Das scheint mir bas
uns auc barüber Gedanken gemacht. Der ftänbige Ver- Richtige zu fein. Ic würbe also glauben, bah mehr als
faffungsausfäjuh ift ja im wesentlichen in Freiburg domi- 5 Mitglieder nicht in biefem Ausschuß fein bürften.
ciliert. Da ber Ausschuß ber Meinung gewefen ift, bah Berichterftatter, Abgeordneter Dr. Hupfeld: Es fönnte 
bie Leitung biefes Ausschusses ic felbft übernehmen sollte, zunächst ein ftänbiger Ausschusz gebilbet werben. Die Arbeit 
so würbe sich in biefem Fall empfehlen, ihn im wesent- kann vorerst nur
lichen um Heidelberg herum zu domicilieren. Daraus ift muh erst das Material bekommen. Dann müffen sic auc 
bie Auswahl von Persönlichkeiten, bie wir vorschlagen, zu bie Bezirkssynoden dazu äuszern. Aber dazu mühten wir

in Etappen aufgenommen werben. 3c

erklären. Wir möchten folgenden Vorschlag machen daß schon vorher bie Arbeit aufgenommen haben, um bestimmte
an Pfarrern gewählt werben: Hauß, Dr. Heidland, Bern- Fragen zu stellen, 
lehr, Zitt, Mondon; ferner: bie Synodalen Dr. Fischer, Nach längerer Debatte erklärt sic bie Synode mit fol-
Dr. Kuhn, Trautmann, Siegel, Schäfer. Ebenso ift baran genbem Arbeitsausschuß einoerftanben: Dekan Joest, Dr. 
gedacht, bie beiben Kreisdekane unb Herrn Prof. Schlink Kuhn, Kreisdekan D. Maas unb Prof. D. Hupfeld. Sobald
heranzuziehen. Es ift anzunehmen, bah Oberkirchenrat Dr. die Ergebnisse bes Arbeitsausschusses vorliegen, foil ein 
Friedrich, foweit bie rechtlichen Fragen in Betracht kom- Synodalausschuß bestellt werben, ber diese Fragen bearbei- 
men, uns feine Mitarbeit schenken würbe. tet unb barüber im Plenum berichtet.

Reben biefem Ausschuß foll ein Heiner Arbeitsausschuß Die Sitzung wirb hierauf geschlossen. Pfarrer Hauß 
gebilbet werben, während ber grosze Ausschuß erft wieber spricht bas Schluzgebet.

Dritte öffentliche Sitzung •
Langensteinbach, Freitag, ben 5. März 1948, 8.4 5 Uhr

Präsident Dr. Umbauet eröffnet bie Sitzung, Abgeord- 
neter Günther spricht bas Eingangsgebet.

Berichterftatter, Abgeordneter Schneider: Der Verfas- 
jungsausschusz hat bie Beratung bes „Entwurfes einer 
Grundordnung ber ERD" welcher Ihnen allen vorliegt, 
unter bem tiefen Eindruck ber beiben einführenden Refe- 
rate ber Herren Prof. Dr. Wolf unb Oberkirchenrat Dr. 
Friedrich durchgeführt. Es tonnte sic babei nicht barum 
handeln, bah wir, als Synode einer Gliedkirche, eine 
Durchberatung bes Entwurfes in allen Einzelheiten vor- 
nähmen. Bielmehr sollte Ziel, sowohl ber Borträge als

auc unterer Beratung unb unseres Gesprächs fein: eine 
vorläufige grundsätzliche Meinung ber Synode zu er- 
mitteln zu einem solchen Versuch, zwar ber Lage entspre- 
chend noch nicht eine Einheit, aber wenigftens eine Ein- 
heitlichkeit ber evangelischen Kirchen Deutschlands durch 
eine Grundordnung zu schaffen.

Referrat unb Korreferat vom Mittwoch Abend hatten 
zwei Punkte aufgezeigt, in welchen bie Auffassungen bes 
Herrn Prof. Wolf als verdienter Mitschöpfer bes Ent- 
wurfs, unb Oberkirchenrat Dr. Friedric als Vertreter ber 
Kirchenbehörde sic nicht deckten.



16 Dritte Sitzung

a) Artikel 1, der von den Grundlagen der ERiD spricht, 
b) Artikel 28, in welchem die Stellung und Rechte der 

Kirchenkonferenz umrissen werden.
Dazu war noch die Frage der Bestellung eines kirchlichen 

Gerichtshofes gestellt worben, bie aber von beiben Seiten 
als zweckmäszig bejaht wurbe.
Zu 1. Von ben Grundlagen ber EKiD.

Die Frage, ob nicht bie Festlegung ber Bekenntnisgrund- 
lage in Artikel 1 (3) zu schwach unb farblos sei unb durch 
eine flare Berufung etwa auf bas Augsburgische Glau- 
bensbekenntnis ersetzt werben fönnte, wurbe geprüft unb 
babei festgestellt, das bei ber derzeitigen Lage innerhalb 
ber ERiD eine Übereinstimmung unb Festlegung auf bie 
CA nicht erzielt werben bürfte. Als wünschenswert wurbe 
bezeichnet, das bei 1 (2) bie altkirchlichen Bekenntnisse 
einzeln aufgeführt würben.

Wie bie in 1 (4) angeführten unb bejahten Entscheidun- 
gen ber Bekenntnissynode von Barmen zu aktivieren 
wären, etwa als Lehrverpflichtung ober Aufnahme ins 
Ordinationsgelübde, ift nach Ansicht bes Verfassungsaus- 
schusses Frage unb Aufgabe ber Gliedkirchen. Schliesslich 
wurbe es noch als zweckmäszig erachtet, zu empfehlen, daß 
ber gesamte Artikel 1 als Präambel zum Gesetz befonbers 
herausgestellt würbe.

Zu 2. Artikel 28 über Stellung unb Rechte ber Kirchen- 
konferenz.

Das Anliegen bes Korreferats Friedrich war: Stellung 
unb Rechte ber Kirchenkonferenz, bie nach 28 (2) non ben 
Kirchenleitungen ber Gliedkirchen gebilbet wirb, zu stär- 
fen, etwa durch Mitwirkung bei ber Berufung bes Rates 
ber ERiD, bei Vorberatung ber Gesetze unb Haushalts- 
plan unb Besetzung ber Kanzlei. Dem fönnte 3. V. bei ber 
Ratsberufung durch Bildung eines gemeinsamen Wahl- 
förpers — Synode plus Kirchenkonferenz — entsprochen 
werben. Es wurbe auch barauf hingewiesen, das bie Kir- 
chenkonferenz durch bas Amts- unb Persönlichkeitsgewicht 
ihrer Mitglieder groszen Einfluß an sic haben werbe.

In ber Frage ber Gesetzgebung fei bie Befürchtung eines 
Übergewichts ber Synode bzw. ber Zurücksetzung ber Kir- 
chenkonferenz wirklich unbegrünbet, weil nach Art. 10b 
neue gesetzliche Bestimmungen mit Wirkung für bie Glied- 
kirchen nur erlassen werben fönnen, wenn bie beteiligten 
Gliedkirchen bamit einverstanden finb.

Wegen ber Bestellung eines kirchlichen Gerichtshofes zur 
Klärung etwaiger Meinungsverschiedenheiten über Aus- 
legung non Bestimmungen ber Grundordnung bestand nolle 
Übereinstimmung, dasz bie Errichtung zweckmäszig fei.

Schlieszlic wurde im Verfassungsausschuß festgestellt, das 
es ein tiefes unb echtes Anliegen ber lebendigen Kreise 
unferer Gemeinden fei, dasz both bie im Kirchenkampf ge- 
schenkte Einigkeit, wie fie in ber Bekennenden Kirche Wirk- 
lichkeit geworben war unb ift, erhalten bliebe, unb das 
nolle Zustimmung erwartet werben bürfe, wenn in einer 
Grundordnung bies sichtbar feftgelegt fei.

Der norliegenbe Entwurf wirb nom Verfassungsaus- 
schusz als wertvolle Grundlage hierfür angesehen, welche 
zwar — entsprechend bet derzeitigen äußeren unb inneren 
Lage unferer Evang. Kirche — bie nolle glaubensmäzige 
Einheit noch nicht festlegen fann, aber Anfang unb Rah- 
men fein möge, baß biefe Ginheit — letzten Endes als 
Gnade Gottes — weiter wachsen unb werben fann.

Der Verfassungsausschuß schlägt deshalb ber Synode 
einftimmig folgenbe Entschliezung nor:

Die Landessynode ber Vab. Evang. Landeskirche be- 
grüszt in übereinftimmung mit ben Wünschen ihrer Ge- 
meinben auf einen engeren Zusammenschluß ber Evang. 
Kirchen, ben Entwurf bes Verfassungsausschusses ber 
ERiD für eine Grunborbnung ber Evangelischen Kirche 
in Deutschland als wertvolle Grunblage für bie weite- 
ren Beratungen unb Beschlüsse.

Sie bittet alle beteiligten Männer ber ERiD bafür 
zu wirken, das bie Grunborbnung fo balb wie möglich 
ohne grunblegenbe Anderungen bes Entwurfes in Kraft 
gesetzt wirb.
Präsident Dr. Umhauer: Meine Herren, Sie haben ben 

Antrag bes Ausschusses gehört. Er geht also dahin, dasz 
eine Entschliezung bes eben verlesenen Inhalts gefaszt 
werben möge. Sc eröffne bie Aussprache barüber.

Abgeordneter Dr. Wolf: Ich wollte nur — bamit fein 
Miszverständnis auffommt — bemerken, dasz bie Fassung 
in bem Antrag „Evangelische Kirche" nicht förmlich. ge- 
meint war. Im Text wirb bas natürlich in bie genaue 
Bezeichnung unferer Kirche: „Vereinigte Evang.-prot. Lan- 
deskirche Badens" geänbert, bamit nicht ber Ginbrucf ent- 
fteht, wir änberten hier bie Bezeichnung unferer evange- 
lischen Landeskirche.

Abgeordneter Dr. Vitter: In bem Vortrag von Ober- 
kirchenrat Dr. Friedrich wurbe noch Artikel 11 bemängelt, 
wonach die Gliedkirchen vor ber Wahl ihrer Landesbischöfe 
Fühlung mit bem Rat ber GKD nehmen sollten. Herr 
Dr. Friedrich meinte, bas würbe große praktische Schwie- 
rigfeiten machen unb empfahl, ben Artikel zu streichen. 
3c möchte wissen, wie ber Ausschuß fich zu diesem Punkt 
stellt. Wichtiger noch ift ein zweiter Ginwanb, ben Herr 
Dr. Friedrich gemacht hat, nämlich dasz bie Stellung ber 
Landeskirchenleitungen in ber Kirchenkonferenz zu schwach 
fei. Diefer Ginwanb scheint mir fehr bebeutfam. Man 
fönnte ja wohl fagen, dasz bie Gliedkirchen Gelegenheit 
hätten, sic innerhalb bes Kirchentages zur Geltung zu 
bringen, ber ja aus Abgeordneten ber einzelnen Synoden 
ber verschiedenen Landeskirchen hervorgeht, sodasz schon 
dadurch bas Gewicht ber einzelnen Landeskirchen fehr ftarf 
zum Ausdruck fommt. Gs ift aber doch bie Frage, ob bas 
genügt unb ob nicht in irgenbeiner Weise bie Kirchen- 
konferenz bei ber Vorbereitung von Gesetzesvorlagen be- 
teiligt werben follte. Geschieht bas nicht, bann entsteht bie 
Gefahr, das sic bie Vetätigung ber Gliedkirchen nachher 
in Protesthaltung erschöpft, statt das fie von vornherein 
mitarbeiten. Das würbe eine gefährliche Lähmung ber 
gesamtkirchlichen Arbeit werben. Ich benfe vor allem an 
solche Landeskirchen, bie innere Hemmungen haben, fich 
einer Gefamtregelung anzuschliezen. Man follte biefen 
feine Gelegenheit geben zu nachträglicher Protesthaltung, 
sondern fie lieber in einer Weise mitarbeiten laffen, welche 
gegenseitige Miszverständnisse möglichft ausschlieszt. Es ift 
gut, wenn ber einzelne Landeskirchenleiter feinen Leuten 
fagen fann: 3c habe mich an ben Vorbereitungen biefes 
Gesetzes beteiligt, ich weisz, welche Gebanfen dahinter 
stecken, unb es ift für unfere Interessen schon gesorgt 
worben.

Gs wäre alfo wünschenswert, dasz ber Einfluß ber Kir- 
chenkonferenz auf bie Gesetzgebung verfassungsmäßig fest- 
gelegt unb nicht bem Zufall überlassen wirb, ob einzelne
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Persönlichkeiten sic irgendwie durchsetzen tonnen. Natürlich 
dürfte der Apparat der Gesetzgebung nicht zu kompliziert 
werden. Aber ic glaube auch nicht, das das nötig ist und 
möchte an die Parallele des deutschen Bundesrates im 
Bismarck’schen Reich erinnern. Dort würben ja auch alle 
Gesetze vorberaten, ehe sie vor ben Reichstag tarnen. Das 
war eine sehr segensreiche Einrichtung, weil dadurch par- 
tikularistische Hemmungen praktisch beseitigt wurben. Die 
Tätigkeit ber Landessynodalen auf bem Kirchentag genügt 
schon deshalb nicht, weil wir teine Garantie haben, daß 
sie dieselbe Sachkunde besitzen bei ber Bearbeitung von 
Gesetzesvorlagen, wie sie ben einzelnen Kirchenregierungen 
zur Verfügung steht.

Abgeordneter Dr. v. Dietze: Wir haben uns im Ausschuß 
barauf beschränkt, bie Dinge zu erörtern, bie uns bie wich- 
tigsten zu fein schienen, namentlich bie Punkte, in benen 
bie Referenten unb Korreferenten nicht übereinstimmten. 
Den Artikel 11 haben wir ganz unerörtert gelassen, weil 
fein Wegfall wirklich teine grundlegende Änderung wäre.

Was bie Befugnisse ber Kirchenkonferenz betrifft, so 
sind wir ba auch nicht in bie Erörterung ber Einzelheiten 
eingegangen. Die Erwägungen, bie Herr Prof. Ritter hier 
zu bebenten gibt, werben sicherlich irgenbwo angestellt 
worben fein, namentlich in einem späteren, hoffentlich 
einmal kommenden Stadium, wenn bie Gesetzgebung eine 
größere Bebeutung hat. Einstweilen ist bie Zustimmung 
ber Gliedkirchen erforderlich. Ehe dieses Stadium über- 
wunben ift, fönnen bie vorgebrachten Erwägungen faum 
praktische Bebeutung erlangen.

Wir haben ferner bavon gesprochen, in welcher Weise 
man ber Kirchenkonferenz durch Zusammensetzung des 
Rates ober durch gemeinsame Wahlkörper ober durch bas 
Recht eine gewisse Zahl von Ratsmitgliedern von sic aus 
zu stellen, eine gröszere Bebeutung geben würbe unb ob 
bies ratsam wäre. Wir sind ber Überzeugung: Wenn man 
bas eine tut, das man bie Kirchenkonferenz an ber Bil- 
bung bes Rates beteiligt, bann ift bas zweite, sie noch in 
bie Gesetzgebung einzuschalten, entbehrlich. Wir sind aber 
ber Meinung, bag es sic babei nicht um grundlegende An- 
berungen bes Gesetzes handeln würbe. Wir fönnen deshalb 
voller Vertrauen bie Entscheidung in bie Hände berer 
legen, bie in ber ERD bie Sache zu entscheiden haben, 
mit bem Wunsche, es möglichst bald durchzuführen. Wenn 
unfere Kirchenleitung etwa bie ftärtere Beteiligung ber 
Kirchenkonferenz im Sinne bes Referenten Friedrich win- 
schen würbe, würben wir barin gar feinen Widerspruch zu 
ber von uns vorgeschlagenen Resolution sehen. Wir glaub- 
ten, bah die Synode sic auf ben Inhalt ber Resolution 
beschränken würbe unb beschränken fönnte.

Abgeordneter Dr. Wolf: Herr Kollege v. Dietze hat schon 
bargelegt, bag ber Artikel 11 im Ausschuß nicht näher 
besprochen worben ift. Nachdem aber von Kollege v. Dietze 
bie Frage aufgeworfen wurbe, möchte ic eine Erläuterung 
biefer Fassung bes Artikels 11 geben. Wir müffen be- 
denken, das eine ber großen Schwierigkeiten ber fünftigen 
Arbeit ber EKD nicht fo sehr barin liegt, bah es EKD 
unb Gliedkirchen gibt, fonbern bah es zwischen ber EKD 
unb ben Gliedkirchen Zusammenschlüsse von Gliedkirchen 
gibt, bie mit einer eigenen Leitung versehen sind unb von 
benen erwartet werben musz, bah sie auch auf ihnen an- 
gehörige Gliedkirchen einen ziemlich ftarfen Einfluh üben 
werben. Darum sollten Artikel 11 unb andere Artikel

fiebern, bah die einzelne Gliedkirche in einer bireften Züh- 
lung mit dem Rat ber EKD bleiben fann. Wir wollten 
betonen, bah eine Gliedkirche, wenn fie über ihre Ceitung 
beftimmt, bas mit ber EKD als Ganzem tut, aber nicht 
mit ber Ceitung eines territorialen unb konfessionellen 
Sonderzusammenschlusses von Kirchen. Es ift bas ein deli- 
fater Punkt, ber zu ben umstrittensten gehört unb in 
anberen Zusammenhängen noch eine Rolle fpielt.

Run noch zur Kirchenkonferenz. Zu bem, was Kollege 
v. Dietze schon gesagt hat, möchte ic noch eines betonen. 
Wir erwarten unb verstehen durchaus, wenn von ben 
Kirchenleitungen her ber Wunsch ausgesprochen wirb, bie 
Kompetenzen ber Kirchenkonferenz zu erhöhen, aber eben 
in biefer Kirchenkonferenz fpielt bas Problem ber Zu- 
sammenschlüsse von Gliedkirchen eine nicht unerhebliche 
Rolle, benn bie Persönlichkeiten in ber Kirchenkonferenz 
sind ja eben zum Teil bie Repräsentanten ober bie leiten- 
ben Persönlichkeiten biefer Zusammenschlüsse, 3.B. ber 
BECKD. Die Entwicklung ift ja noch ganz im Flusse. Es 
fönnen sic noch mehr solche Zusammenschlüsse bilden. Es 
ift burchaus möglich, das eine Reihe anberer lutherischer 
Kirchen wieber einen anberen Zusammenschlusz bildet, 3. B. 
auf bem Boben bes fog. Detmolder Kreises. Es ift möglich, 
bah die reformierten Kirchen auch einen Zusammenschluß 
eingehen. Es wäre auch möglich, bah die unierten noch 
einen Zusammenschluß eingehen. Mit Rücksicht auf diese Zu- 
sammenschlüsse wollten wir bie Kompetenzen ber Kirchen- 
konferenz nicht erhöhen. 3c fann aber fagen, bah ic mich 
bamit einnerftanben erkläre, bie Kirchenkonferenz in ge- 
wissem Ausmaß nicht nur an ber Zusammensetzung bes 
Rates mitzubeteiligen, fonbern auch an ber Gesetzgebung. 
3c wäre dankbar, wenn wir diese Frage nicht obenhin 
erörterten, benn es ift eine solche, bie schon bas Aus- 
einanbertreten in Konvente notwenbig machte; für bas 
reformierte Berftänbnis nämlich ift bie Beteiligung ber 
Kirchenkonferenz an ber Gesetzgebung eine sehr intrifate 
Frage. Sie würbe eine ganze Debatte über bas Wesen 
ber Synode entfesseln. Die wollten wir vermeiden. Es fam 
alles barauf an, einen Ausgleich zwischen lutherischer unb 
reformierter Auffassung zu finben: zwar eine Synode zu 
bilden, aber ihr Gesetzgebungsrecht fo zu gestalten, bah 
feine Gliedkirche in ihrer eigenen Entfaltung sich gehemmt 
fühlen fann.

Das ift eine sehr sorgsam ausgewogene Sache, von ber 
ic hoffe, bah Jie Jo bleibt, benn wenn sie nicht so bleibt,
ist das ein Punkt, 
treten tönnten.

an bem sehr schwere Gegensätze auf-

Abgeordneter Dr. Ritter: Man sieht auch aus biefen 
Ausführungen bes Herrn Kollegen Wolf, wie schwierig, ic 
möchte Jagen tüftelig bie Borbereitung biefer ganzen Ver- 
faffung war. Auch ic bin ber Meinung bes Herrn n. Dietze, 
bah mir garnicht in ber Lage sind, unfere Bertreter mit 
detaillierten Abänderungsvorschlägen auf einen bestimm- 
ten Kurs festzulegen, ohne bas Zustandekommen bes Ganzen 
Zu gefährden. Das möchten wir boch gewisz nicht. Auch ich 
bin also ber Meinung, bah in bie Stellungnahme ber 
Synode feine einzelnen Abänderungsvorschläge aufgenom- 
men werben sollten, um nicht unnötige Komplifationen zu 
erzeugen. Trotzdem erscheint es mir wertvoll, wenn hier 
auf ber Synode auch noch Einzelfragen besprochen werben, 
schon deshalb, bamit unfere Kirchenleitung in ber Cage ift,
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bie Ansicht ber Synodalen über ben einzuschlagenden Kurs 
zu fennen.

Was nun bie Frage anbelangt, welchen Einfluß bie 
Kirchenkonferenz auf bie Zusammensetzung bes Rates ber 
ERD haben soll, so finbe ic bas nicht allzu wesentlich, 
ob bei einer solchen Personenauswahl bie Kirchenleitungen 
zur Hälfte beteiligt sind ober ber Kirchentag. Das kann 
nicht ein Punkt von Bedeutung fein, benn im großen unb 
ganzen liegt ja ber Kreis ber für ben Rat ber ERD in 
Frage fommenben Persönlichkeiten ziemlich fest.

Anders steht es mit ber Frage bes Anteils ber Kirchen- 
konferenz an ber Gesetzgebung. Sc fann ben Einwand 
nicht gelten lassen, baß sie unwichtig fei, weil ja ber Kreis 
ber Gesetzgebung ber EKD auszerordentlic eng begrenzt 
fei unb zwar mit Rücksicht auf bie Bedenken ber luthe- 
rischen Kirchen unb auf ihren Zusammenschlusz im luthe- 
rischen Sonberrat, ber fie gewissermaszen von ber deutschen 
Gesamtkirche abschirme. Das ift ja an sich richtig, aber 
wir wollen doch nicht, baß biefe Schwierigkeiten bauernb 
erhalten bleiben unb baß bie Gesetzgebung ber EKD dau- 
ernb fo beschränkt bleibt. Sc glaube, baß unser Kirchen- 
volf als Ganzes ben bringenben Wunsch hat, bie EKD 
möge ein recht fräftiges Leben entfalten. Wenn wir aber 
bie Gesetzgebungskompetenzen ber EKD nicht bauernb be- 
schränkt halten wollen, bann müssen wir auch baran denken, 
dieser fich entwicfelnben Kirchengesetzgebung möglichst viele 
Steine bes Anstoszes aus bem Weg zu wälzen. Eben barum 
möchte ich wünschen, dasz burch eine Beteiligung ber Kir- 
chenkonferenz an ber Borbereitung ber Gesetze eine bessere 
Qualität ber Gesetze garantiert werben fönnte. Je mehr 
bas ber Fall ift, umso weniger brauchen wir uns auf eine 
Beschränkung bes synodalen Gesetzgebungsrechtes ber EKD 
einzulassen.

Abgeordneter Dr. Wolf: Es steht in Artikel 28, dasz bie 
Kirchenkonferenz bie Aufgabe hat, bie Arbeit ber Evange- 
lischen Kirche in Deutschland unb bie gemeinsamen An- 
liegen ber Gliedkirchen zu besprechen unb Borlagen ober 
Anregungen an bie Synode unb ben Rat gelangen zu 
lassen. — Borlagen an bie Synode fönnen selbstverständ- 
lic auch Gesetzesvorlagen fein.

Abgeordneter Dr. Ritter: Es ift boch ein Unterschied, ob 
ic sage, bie Kirchenkonferenz hat bas Recht, Borlagen an 
ben Rat ober an ben Kirchentag gelangen zu lassen, ober 
ob ic jage, jie hat bei ber Borbereitung ber Gesetze mit- 
zuwirken. 3c halte baran fest, das ic eine Anderung 
wünsche, bie eine Überprüfung aller Gesetzesvorlagen durch 
bie Kirchenkonferenz vor ihrer Borlage an ben Kirchentag 
in irgenbeiner Weise garantiert. Sc bin aber nicht ber 
Meinung, bies als förmlichen Beschluß ber Synode for- 
mulieren zu wollen. Es sollte unseren Bertretern als An- 
regung mitgegeben werben, nicht mit ber Absicht, bie 
unitarische Tendenz — ober wie Sie es nennen wollen — 
zu bremsen, sondern im Gegenteil, um Gefahren abzu- 
wehren, bie ihr sonst drohen.

Oberkirchenrat Dr. Friedrich: Zwei Dinge barf ich als 
Ergebnis ber Beratungen feststellen, einmal, bie Synode 
geht mit ber Kirchenleitung barin einig, dasz ber vor- 
liegende Entwurf ber Grunborbnung eine geeignete Unter- 
lage für bie Schaffung einer solchen Grunborbnung bietet. 
Zweitens zeigt bie Aussprache in ber Synode, dasz man 
über bie einzelnen Gestaltungen verschiedener Meinung 
fein fann. Unsere Auffassung, das bie Kirchenkonferenz

sowohl bei Bildung des Rates wie bei der Gesetzgebung 
in stärkerem Masze eingeschaltet werden soll, hat von der 
einen Seite Zustimmung, von der anderen Seite Bedenken 
erfahren. Schlieszlich darf festgestellt werden, dasz die Sy- 
node die Kirchenleitung ermächtigt, an der Weitergestal- 
tung des Entwurfes mitzuwirken unter Wahrung der im 
Entwurf enthaltenen Grundlinien. Abänderungsvorschläge 
wie ic sie in meinem Referat vorgetragen habe, dürften 
als grundlegende Änderungen nicht angesehen werden. 
Eine grundsätzliche Änderung würde vorliegen, wenn 
etwa hinter den Zustand von 1933/34 zurückgegangen wirb, 
also etwa ein Kirchenbund, wie er 1922 geschaffen wurde, 
angestrebt würbe. Andererseits wären bie Grundlinien bes 
Entwurfs ebenfalls verlassen mit ünderungen, bie auf eine 
unitarische Gestaltung ber Evang. Kirche Deutschlands 
hinausgingen.

Abgeordneter Dr. Schmechel: Der Gesichtspunkt, unter 
bem ic bie ganze Frage sehe, ist derselbe, in bem ic gestern 
einen „Rotschrei" in einer beftimmten Richtung ausstiesz, 
nämlich ber Gesichtspunkt, dasz wir mit unferer ERD bie 
Lebensfragen unferer Kirche nur bann recht anfassen, wenn 
wir von bem loskommen, was man gemeinhin Konfessiona- 
lismus nennt, lutherischen Konfessionalismus, reformier- 
ten unb, was ic hier zu sehen glaube, auch Unions- 
konfessionalismus — letzteren gibt es ja merkwürdiger- 
weife auch! Und meine Freude ift nun doch nicht zu unter- 
brücten, dasz wir uns in ber Richtung bewegen, diesen Kon- 
fessionalismus nicht nur bei ben anberen zu kritisieren, 
sondern zu erfennen, dasz jeber davon ein Stück in feinem 
Herzen hat, unb dasz bie zur Schau getragene Abscheu vor 
bem Konfessionalismus gar feinen Wert hat, wenn wir 
diesen Restbestand bei uns nicht erfennen unb bagegen 
ankämpfen. Diefe Besinnung scheint ja nun im Sange zu 
fein.

Sch verzichte barauf, noch auf Einzelheiten einzugehen. 
An einem Punkt möchte ich aber noch Bemerkungen ma- 
chen, weil ich da derselben Meinung bin wie Professor 
Ritter unb weil ic trotz dieser Übereinstimmung zu ande- 
ren Folgerungen fomme. Sch ftimme mit Herrn Professor 
Ritter barin überein, dasz in ber Ausgestaltung ber Kir- 
chenkonferenz feine grunblegenbe Anderung zu sehen fein 
fall. Infolgedessen fönnten wir auch auf grundsätzliche 
Schlüsse verzichten. Sch bejahe bas unb begrübe es, daß er 
gejagt hat, es fei ganz gut, wenn wir dennoch hier die 
Meinung ber Synodalen hörten. Wir müssen endlich dahin 
kommen, dasz wir auf bas abzielen, was ber echten Kon- 
fession zu Grunde liegt, nämlich auf bie Aktualisierung ber 
Wahrheit unb dasz wir einen falschen Konfessionalismus 
ausschalten, bem lediglich barum zu tun ist, recht viele 
Anhänger auf feine Seite zu bringen unb fic womöglich 
um jeben Preis in einer Union zu vereinigen. 3c möchte 

■ sagen, das ic bei ber Kirchenkonferenz feine besondere 
Furcht davor habe, dasz ihr Einfluß in ber Gesetzgebung 
auf bem Papier nicht sehr groß ist. Eine Auflockerung 
wäre gar fein Schaden, unb ic würbe bie Art unb Weise, 
bie hier vorgesehen ist, durchaus mit in Kauf nehmen. Da- 
gegen sehe ic bie Verhältnisse in Sachen bes Rats doc 
etwas anders an. Zunächst halte ich den Rat für ein viel 
einflußreicheres Organ, als es auf bem Papier erscheint. 
Der Rat war schon bisher bie wichtigste Komponente. Der 
gröszte Einfluz geht immer von ber Stelle aus, wo bie 
Dinge gemacht werben. Das ift bei uns in Baden auch fo.
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Wenn wir auf unseren Synoden einmal etwas wollen und 
sagen, bann ist bas manchmal wenig genug gegenüber 
benen, welche im Oberkirchenrat wirklich an ber Macht 
sind. Und bas ist in ber ERD genau so, unb deshalb 
glaube ich, dasz die Gestaltung bes Rats besonders wichtig 
ift. Nichts ist manchmal so unübersichtlich unb so wenig im 
Daraus zu beftimmen wie bie Personalfragen an bestimm- 
ten Einfluszpunkten, unb ic bin davon überzeugt, das bie 
Bildung bes Rats nicht immer so gehen wirb, wie man 
es sic im Daraus vorgestellt hat, wenn ber Rat mit ein- 
facher Stimmenmehrheit in ber Reichssnnode gewählt wirb. 
3c weiß aus parlamentarischer Erfahrung, wie es geht, 
wenn Leute in beftimmte Gremien hineingebracht werben 
fallen, deshalb würbe ic es schon gerne sehen, wie gerade 
bei dieser Frage bes Rats Männer auf Grund freier Ent- 
scheidung ber Reichssynode in ben Rat gewählt werben 
würben, Persönlichkeiten, die nicht nur aus beftimmten 
machtpolitischen Vereinbarungen hervorgegangen finb. Sch 
bin überzeugt, dasz diese Frage ein Brennpunkt ber wirk- 
liehen Entscheidungen bleiben wirb. Dieses als Anregung 
für unsere Abgeordneten unb für unsere Kirchenleitung 
bei ber Wahl ber Ratsmitglieder ! Sc möchte biefe Be- 
merfung nicht abschlieszen, ohne barauf hinzuweisen: so 
wichtig biefe Bestimmungen finb unb so sorgfältig sie ge- 
troffen werben müssen, bie Hauptsache ift doch, dasz wir 
alles im rechten Geiste unb ganz nüchtern betrachten unb 
beeinfluszen

Abgeordneter Dr.Uhrig: Es ift in bem Antrag bes Aus- 
schusses gesagt, dasz bie Synode in Übereinstimmung mit 
ben Gemeinden ben Entwurf begrüszt. 3c möchte fragen, 
ob derartige Verlautbarungen von Gemeinden vorliegen. 
Darüber ift im Ausschuszbericht nichts erwähnt gewefen.

Abgeordneter D, Hupfeld: In ber Verfassungskommission 
wollte man zum Ausdruck bringen, dasz hinter bem An- 
liegen, um bas es sic hier handelt, ber Wunsch unserer 
badischen Gemeinden steht. Dabei haben wir uns darüber 
unterhalten, wie wir bas formulieren. Erst sollte es ein 
britter Punkt für sic fein. Und nun bringen wir in dieser 
Form zum Ausdruck, dasz wir non bem Wunsch ber Ge- 
meinben sprechen, ber nicht auf Zersplitterung, sondern 
auf Einigung geht. Sc habe manchesmal bas Gefühl, das 
bie sachlich sicher sehr notwendigen konfessionellen Erörte- 
rungen im Grunde in ben Gemeinden nicht verstanden 
werben; sie verstehen nicht, dasz ber Vau einer Evange- 
lischen Kirche in Deutschland solche Mühe macht, das bie 
Menschen sic ba fo ftreiten. Wir finb so durcheinander- 
geworfen worben, bie Flüchtlingsströme finb über bas 
Land gegangen, wir finb burch bie Not jetzt üiel einheit- 
licher geworben als vorher. Es kommt — glaube ic — 
ben Gemeinden vielfach fo nor, als ob nur eine unbegreif- 
liche Querköpfigkeit bie Kirche hindere, ben Weg zur Ein- 
heit zu finben. Angesichts einer ungeheuren seelischen Not 
fabrizieren wir Steine, ftatt dasz wir Vrot geben. Die 
Kirche ift doch dazu ba, in bie ganze tiefe Rot hinein 
ewiges Lebensbrot zu geben. Statt dessen ftehen bie Leute 
ftur gegeneinanber unb machen bie größten Schwierig- 
feiten, wenn es gilt, aus gemeinsamer Verantwortung 
heraus ben Weg zu einer Gemeinsamkeit zu finben.

Verzeihen Sie, wenn ic einmal meinem noterfüllten 
Gemeindegliedherzen hier Luft mache. Vielleicht muß ber 
Theologe gelegentlich, wie mein alter Lehrer Martin 
Kähler einmal Jagte, ber Sprecher ber Gemeinde sein. 3c

wollte, dasz auf dieser Kirchenversammlung bes Jahres 
1948 ein Mann aufftünbe, ber genau, wie bas im Jahre 
1848 Wichern bei bem Wittenberger Kirchentag getan hat, 
ben Notschrei ber heutigen Zeit so lebendig zum Ausdruck 
brächte, dasz bas Gis ber gegeneinanderstehenden Herzen 
zerschmölze! Das wäre bie jetzt notwenbige Tat — unb 
nicht bie Veratung eines noch so fein ausgeflügelten Ge- 
setzes, bei bem man vorsichtig einen Weg jucht, ber wenig- 
stens für bie Zukunft nicht bie Möglichkeit für ein Zu- 
sammenfinden verbaut!

Aber nun fühle ich mich doc verpflichtet, einiges zu bem 
zu fagen, was Herr Dr. Schmechel gestern vorgetragen hat, 
b. h- Zu bem Entmythologisierungsproblem. Sc möchte 
zunächst betonen: Sie bürfen bas, was ich jetzt sage, nicht 
so verstehen, das Sie fagen: eine Krähe hackt ber anberen 
fein Auge aus; also nicht in bem Sinn, dasz ic mich etwa 
schützend nor meinen Kollegen stellen wollte. Davon fann 
feine Rede sein. Sie werben an bem, was ic fagen will, 
merfen, das ic durchaus geneigt wäre, zwar nicht ein 
Auge auszuhacken, aber meinen Widerspruch auch kräftig 
zum Ausdruck zu bringen. Aber als erstes möchte ic bie 
lieben Freunde hier, bie fogenannten Laienmitglieder 
unserer Synode, bitten, doch Verständnis für bie Aufgabe 
ber Theologie als Wissenschaft zu haben. Theologe fein 
heiszt, ein Stüc stellvertretenden Leidens für bie Gemeinde 
ausüben zu müssen. Es ift nicht leicht, in ber theologischen 
Wissenschaft arbeiten zu müssen. Denn es müssen bie Fra- 
gen, bie burch bie Zeit, burch bie Cage gestellt sind, wirk- 
lic ernft genommen werben. Dabei gibt es selbstverständ- 
lic bie Möglichkeit bes Irregehens. Sie muh auf sich ge- 
nommen werben. Es gibt auch bie Möglichkeit schweren, 
notvollen Ringens. Es ift hier nicht alles nur einfach, es 
gibt nun einmal Probleme, bie große Not machen. Das 
ift in ber Lage begrünbet, bie uns unser Gott nor bie 
Züsze legt. Deshalb möchte ic als erstes Sie bitten, bie 
Arbeit ber theologischen Wissenschaft nicht etwa nur misz- 
trauisc zu betrachten, sondern aufs betenbe Herz nehmen. 
Sie ift schwer, unb fie führt manchmal in eine Rot hinein, 
bie, wenn man bie Grösze ber Aufgabe unb bie geringe 
Kraft, bie wir einzusetzen haben, vergleicht, bas Herz 
schwer belastet. 2. Ic möchte zur Sache selber fagen: Das 
Anliegen, bas bie Theologie als Wissenschaft hat, auch 
gerabe bas Anliegen, bas ein Mann wie Bultmann bei 
feiner ganzen Fragestellung hat, ift ein Anliegen ganz 
praktischer Art. Es geht um bie Verfünbigung ber Kirche. 
Es geht um bie Glaubhaftigkeit ber Verkündigung der 
Kirche für ihre Glieder. Es ift bie Aufgabe ber Kirche, eine 
Heilsbotschaft zu verkündigen, bie Botschaft non bem gro- 
Fen Heil, das Gott nicht ein schweigender Gott ift, fonbern 
das er in feiner unergründlichen Gnabe uns in feinem Sohn 
Jesus Christus fein Herz erschlossen hat, sic unser annehmen 
will unb uns in bie Gotteskindschaft rein aus feiner Gnabe 
heraus ruft. Diefes Heilsgeschehen ist es, bas im Mittelpunkt 
ber Verfünbigung steht. Wir bürfen ber Welt zurufen: 
Euch ift ber Heiland geboren. And bas ift eine Freuden- 
botschaft für alle, bie baran glauben. Aber biefe Freuden- 
botschaft richtet sich an Menschen unb soll Menschen er- 
reichen, bie nun doch in einer ganz beftimmten Situation 
finb, auch in einer geistigen Situation, bie nicht identisch 
ift mit ber geiftigen Situation, in ber etwa im Jahre 
50—100 bas Evangelium verkündet worben ist. Das ift 
bas Problem, um bas es fich handelt. Inzwischen hat sic
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manches zugetragen. Das ganze Weltbild hat sic geändert. 
Wir wissen bas alle. Wie hat sic bie Welt sowohl zeitlich
wie räumlich 
ganz anderen 
das Problem

seitdem ausgeweitet! Wir leben in einem 
Weltgefühl. Infolgedessen ist sehr ernsthaft 
gestellt: Wie fann heute bie grosze Heils-

botschaft von bem Gott, ber sic unfer in Christus ange* 
nommen bat, fo nerfünbigt werben, das nicht von vorn* 
herein bie Botschaft beswegen unglaubhaft erscheint, weil 
fie mit Weltbildmomenten verbunben ift, bie wir heute 
nicht mehr su teilen vermögen. Man fann natürlich fagen, 
das für bie Heilsverkündigung auf bem Weltbild fein ent* 
scheidender Ton liegt. Aber immerhin, es fann hier leicht 
eine sölche Situation entstehen, dasz ber Hörende mit einer 
gewiffen geiftigen Anstrengung etwas, was er im Grunbe 
nicht su glauben vermag, nun boch aus bem Gehorsam 
bes Glaubens sic entschlieszt, für glaubhaft halten su wol- 
len. Dabei wirb aber bas Wort Glaube in feinem Sinn 
verkehrt. Denn im Sinne bes NT ift ber Glaube nicht 
eine Anstrengung bes Menschen, fonbern eine Gabe Gottes, 
erwachsend als Antwort auf bas Wort. In bem Augen- 
blick, wo ber Glaube eine Anstrengung bes Menschen wirb, 
eine intellektuelle Anstrengung, bie er sic abringt, wirb 
er ein Werk. Das ift alfo bie Frage: wie fann bie Bot- 
schaft fo nerfünbigt werben, dasz Glaube wirklich Glaube 
bleibt, b. h. dar es wirklich bahin fommt, das ich als 
Glaubender auf bie Botschaft hin es auf meinen Gott nun 
wage, zu leben unb su existieren; das ic als Glaubender 
mich bem anvertrauc, ber durch bas Dunkel ber Zeit mich 
in fein Licht führt; das ic als Glaubender mich vom 
Heiland Su feinem Eigentum gewinnen lasse. Ihm zu leben 
unb su sterben unb Ihm zu gehören im Leben unb im 
Sterben. Sicherzustellen, was Glaube ift, barum fämpft 
Bultmann. Was Bultmann über ben Glauben fagt unb 
feine Eigenart, banon hat Herr Schmechel (mit Recht, weil 
er nur einen Auszug gab), nichts entscheidendes mitteilen 
fönnen. Bultmann hat hier wirklich wesentliches su fagen.

Dasu noch etwas anderes: Bultmann liegt es am Her- 
Sen, bie ganze Ernsthaftigkeit dessen, was Glauben unb 
was Nachfolge Christi in einem Leben, bas an ben Ge* 
freusigten gebunben ift, heizt, herauszuarbeiten. Man 
benft fo leicht, Glaube fei bies: gewisse Vorstellungen 
etwa in sic tragen von Gott, von Christus unb feinem 
Werk usw. Unb bas tut gar nicht weh. Man steht feft auf 
bem Boden bes Bekenntnisses, aber im Grunbe ift man 
durch biefe Dinge gar nicht erschüttert. Das Groszartige 
aber ber Grunbauffaffung, bie uns bei Bultmann ent* 
gegentritt unb bie ber echte Bultmannschüler auch weiter* 
sugeben vermag in einer Weise, dasz es bie Gemeinbe er* 
schüttert, ift, dasz hier bie evangelische Botschaft aus aller 
Harmlosigkeit herausgenommen wirb, dasz hier sum Aus- 
druc fommt: Wenn bu fagft, ic glaube an Jesus Christus, 
meinen Herrn, bann ift bas eine Aussage über dich, dasz 
bu nicht mehr bein Leben nach beinem eigenen Geschmac 
führen fannft, fonbern bag bu einem anberen gehörst, ber 
bein Herr geworben ist. Unb fo werben bie Glaubensaus- 
fagen nicht nach ihrem Vorstellungsgehalt vor allem ausge* 
richtet, fonbern nach ihrem Beanspruchungsgehalt (ic juche 
nach einem deutschen Wort für existientielle Theologie): hier 
geht es um unfere Existenz. Daher erflärt es sic auch, dasz 
Prof. Bultmann seinerzeit einer ber rabifalften Führer 
im Kirchenkampf gewesen ift. Denn er existentialisierte, 
er nahm ernst bas Herrenverhältnis ober bas Dienstver-

hältnis zu feinem Herrn, auch in ber (Situation, bie ihm 
bas Konzentrationslager hätte einbringen können.

Das zur positiven Bewertung dessen, was hier zu sagen 
ist. ScwiH nicht bie Entscheidung vorausnehmen, bie etwa 
in ber Arbeitskommission, bie sic bamit zu beschäftigen 
hat, präzisiert wirb. Sc wollte nur Herrn Schmechel 
gegenüber sagen: Wenn er sagt, was glaubt Bultmann 
nicht, so würbe ic sagen: was glaubt er, was ist für ihn 
Glaube. Was er barüber zu jagen hat, hat auf mich immer 
einen tiefen Eindruck gemacht. Sc habe ben Vortrag 
seinerzeit gehört, um ben es sich hier handelt. Es ift mir 
damals genau so gegangen wie ben anberen Zuhörern, 
daß mic auf ber einen Seite ein gewisses Entsetzen er- 
faszte, auf ber anberen Seite war es so, dasz meine Frau, 
eine rein laienhaft urteilende Persönlichkeit, sagte: Mir 
ift durch ben Sortrag etwas geschenkt worben, wofür ic 
dankbar bin. Sc habe besser verstehen gelernt, was mit 
bem Wort „glauben" gemeint ift.

Nun meinerseits kritisch folgendes:
1. 3c glaube, dasz Sultmann infofern von irrigen Vor- 

aussetzungen ausgeht, als er merkwürdigerweise bas so- 
genannte moberne Weltbild als eine fertig abgeschlossene 
Sache ansieht, unb bas in einem Augenblick, in bem es 
gerabc am Zerbrechen ift unb in bem wir mit einer völ- 
ligen Veränderung ber Weltbildsituation zu rennen haben. 
Das macht bie Frage, bie uns beschäftigt, nicht weniger 
dringlich. Denn auch bas neue Weltbild ber heutigen 
Physik ift nicht etwa fo ohne weiteres identisch mit bem 
Weltbild ber christlichen Antike. Aber es zeigt, wie schnell 
auf biefem Gebiete bie Götter wechseln, bie angebetet 
werben, unb bag man sic nicht an eine Zeitvorstellung 
verkaufen barf. Es besteht jedenfalls fein Zweifel, das bas 
neue Weltbild eine viel größere Offenheit für bie Ver- 
tünbigung bes Evangeliums hat, fobag für bie Arbeit bet 
Kirche eine viel aufgelockerte Situation entftanben ift, 
während bas bisher gültige von ber früheren Naturwissen- 
schaft her geformte Weltbild eine ausgesprochene Resistenz 
gegen alle Religion erzeugte. Dadurch, dasz sic Bultmann 
vor biefem Weltbild verbeugt, hat er meiner Ansicht nach 
vieles falsch gesehen.

2. Sc glaube, dasz bei Sultmann infofern ein Fehler 
vorliegt, als er bie Unvermeidlichkeit bes Gebrauchs 
mythologisch gearteter Vorstellungen für bie Glaubens- 
aussagen verkennt. Ob man hier von mythologischen Vor- 
stellungen spricht ober von symbolischen ober wie man es 
fonft nennen will, — jedenfalls finb wir geswungen, von 
im Grunbe Ananschaulichem anschaulich zu sprechen, wobei 
wir mit babei eingestehen müssen, dasz im Grunbe all unfere 
menschlichen Worte unb irdischen Vorstellungen inadäquat 
finb. Das gibt aller theologischen Arbeit eine Vorläufig- 
feit, über ber bas Wort steht: Jetzt erfenne ic es stück- 
weife, bann aber werbe ic ganz erfennen, jetzt im Spiegel* 
bild, bann von Angesicht zu Angesicht. Übrigens liegt hier 
bei Sultmann eine eigentümliche Inkonsequenz vor. Auch 
er rebet „mythologisch"; er spricht von „Heilsgeschehen", 
von „Offenbarung"; er meint, er fönne bas unbedenklich 
tun, ba ihm Philosophen, bie er für maszgeblic hält, bas 
nicht verwehren. Aber es ift doch bedenklich, sich davon ab* 
hängig zu machen, was uns Menschen zu sagen erlauben; 
vielmehr musz man sic boch überlegen, zu welchen Aus- 
fagen uns bie in ber Offenbarung begegnenbe Wirklichkeit 
zwingt. ..
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# Unb in biefem Zusammenhang möchte ic both allen hier 
Versammelten Zu ihrer Beruhigung folgendes sagen: Sie 
sollen doch nicht befürchten, es könnte ein Theologe, felbft 
wenn er ber radikalsten Richtung angehört, von ber uns 
oon Gott erschlossenen Offenbarungswirklichkeit auch nur 
ein Tüttelchen abbrechen. Gs handelt sic boch bei allem, 
was wir Menschen zu fagen vermögen, immer nur um ben 
Versuch einer teilweifen, einer stückweisen Aneignung die- 
fet Wirklichkeit. Dazu fommt, baft jeber einzelne sic ver- 
hältnismäzig wenig aneignen kann; ift biefes Wenige 
aber ernsthaft angeeignet, bann foll man es achten. 3m 
übrigen bürfen unb wollen wir uns felbft alle ohne Vor- 
beftalt unter bie ganze Herrlichkeit ber biblischen Botschaft 
stellen unb wollen Gott um feinen Geift bitten, barum, baft 
er es uns schenke, baft unfer kleiner Glaube, von bem wir 
befennen müssen: „Herr ic glaube, hilf meinem Unglau- 
ben", davon lebendig angefazt werbe, unb baft oon bem 
Licht, bas uns aufgegangen ift, bann auch ein Leuchten 
in bie Welt, bie uns umgibt, hineingehe.

Sc glaube, ich habe genug gesagt, Sie sehen daraus, 
baft ich mich durchaus nicht mit Bultmann identifiziere. 
Sc möchte Sie aber bitten, baft Sie all ber theologischen 
Arbeit, bie unferen jungen Theologen nicht erspart werben 
fann, bie ben unb jenen sicherlich in manche Anfechtung 
bringen wirb, eine Anfechtung, bie wir ihm leider nicht 
erfparen fönnen, betenb gebenfen. Unfer Gott wirb alles 
fo wenben, baft Seinem Ruhm unb Seiner Ehre fein Ab- 
bruc geschieht.

Präsident Dr. Umhauer: Die Ausführungen bes Herrn 
Prof. D. Hupfeld über ben Antrag Dr. Schmechels gehörten 
ja nicht zu bem Thema, über bas wir gegenwärtig sprechen. 
Aber ich habe fie gern zugelassen unb hoffe auf Ihre Zu- 
stimmung. Ic habe es bantbar begrüftt, baft Herr Prof. 
Hupfeld auc heute schon auszerhalb ber Tagesorbnung Ge- 
legenheit genommen hat, bie Unruhe, bie weitgehend eine 
Folge bes Antrags unb ber Begrünbung bes Herrn Dr. 
Schmechel gewesen ift, zu zerftreuen, unb ich danke Ihnen. 
Sc möchte aber bitten, baft wir bamit bie Grörterung 
über ben Antrag Schmechel abschlieszen. Wir werben bei 
ber nächften Tagung Gelegenheit haben, dazu zu sprechen.

Landesbischof D. Bender: Sc fühle mich gezwungen ein 
Wort zu fagen. 3c habe versucht, auf bie innerften Töne 
Zu hören, bie durch alle Gespräche hindurchklingen. Was 
mich am tiefften nicht blosz bewegt, fonbern getroffen hat, 
war biefer Hinweis, auf biefes Stück Not in unferer Äirche. 
Gs gebt hier nicht um ein Ketzergericht, bas über einen 
Theologen gehalten werben foll, fonbern es gebt barum, 
ob unfer Beben oon Schrift unb Befenntnis glaubhaft 
bleibt, wenn wir allmählich unb langsam in einen doppel- 
ten Schriftgebrauch hineingeraten. Wir müffen uns prüfen, 
ob wir ben biblischen Heilstatsachen nur noch mit einer 
gewiffen Verlegenheit gegenüberstehen unb vielleicht felbft 
fein ganz gutes Gewiffen mehr haben, bie Säfte bes Aposto- 
likums, in welchem boch bie ganze Heilsgeschichte Gottes 
für uns zusammengefazt ift, einfältig zu befennen unb zu 
glauben, wie bie Worte lauten. 3c weift als Theologe, in 
welche Tiefen unb Untiefen bas Denfen über bie Heils- 
tatfachen hineinführt, es fann ja auch nicht anbers fein, 
weil bas theologische Denfen in bie unergründlichen Tie- 
fen ber Gottheit hineinführt, unb weil wir babei an bie 
engen unb schnell auftauchenden Grenzen unferer Fassungs- 
kraft stoszen. Aber flar muft für uns bie Grenze fein, an

der wir anzuhalten haben, und diese Grenze ist durch das 
Wort bezeichnet. Meine Sorge ist, das unsere Kirche bei 
dieser leiten Einfalt des Gehorsams bleibe, denn es geht 
nicht nur. um die Aufrichtigkeit meines subjektiven Glau- 
bens, sondern es geht um die Frage: Worauf soll dieser 
Glaube ruhen? Es geht um die Bezeugung der groszen 
göttlichen Wahrheit, von der der Apostel Johannes gesagt 
hat, das, wenn wir nicht mehr befennen, Jesus sei ins 
Fleisch, in die Geschichte gekommen, wir nicht mehr Chri- 
sten sind. Wenn man die Heilsgeschichte in Mythus auf- 
lösen und den heilsgeschichtlic verankerten Glauben für 
ungereimt erklären will, so will ic lieber ein Narr sein, 
auc ein Narr vor einer gewissen Existentialphilosophie, 
als an der leiblichen Auferstehung Jesu Christi zweifeln. 
3c bleibe bei dem hochheiligen, gottseligen Geheimnis, 
dasz Christus ins Fleisch gekommen ift, und das allem Ein- 
bringen in dieses Geheimnis bort Halt geboten ift, wo wir 
uns mit bem Geheimnis unb ben Tatsachen selbst in 
Widerspruch setzen.

3c sehe hinein in bie Not unserer jungen Theologen, 
bie ihnen aus ber Beschäftigung mit ber Bibel entsteht, 
unb ic weift auch, baft wir ihnen bas Ärgernis unb bie 
harte Arbeit nicht ersparen tonnen. Aber es fommt so viel 
barauf an, was sie non ihren Lehren hören: Nicht wir 
sollten ihnen Zweifel an bem heiligen Wort Gottes ma- 
chen, arg genug, baft fie sich von selber einstellen. •

Es ift hier eine Rot angerührt, eine Frage gestellt, auf 
bie bie Kirche eine Antwort geben muft. Es ift noch nicht 
lange her, baft uns ber Vorwurf gemacht wurbe, wir 
hätten eine doppelte geistliche Buchführung. Es war ber 
Vorwurf ber alten liberalen Theologie. Die Äirche hat 
eine solche Stellung zum Worte Gottes, baft fie nicht eine 
boppelte Sprache spricht: auf ber Kanzel unb vor bem 
Forum ber sogenannten Wissenschaft. Weil aber bie Ge- 
fahr einer gebrochenen Stellung zu ben in ber Schrift 
bezeugten Heilstatsachen herauszuziehen droht, fo ift es gut, 
wenn auf unserer Synode von einem ßaien ein Signal 
hochgezogen wirb nicht zu bem Ende, baft wir billig unb 
schnell zu einem Urteil über Bultmann tommen, fonbern 
bamit wir Gott mit Ernst bitten, Gr möge uns fein Wort 
lassen.

Abgeordneter Schneider: Wir müssen uns wiebet zu 
ber Grunblage zurückfinden, auf welche ber Beschluß unb 
bie Stellungnahme unferer Landessynode zu biefem Ent-. 
wurf ber Grunborbnung ber Evangelischen Kirche ge- 
stellt werben foil. Sc barf zunächst noch in Grinnerung 
rufen, baft im Bericht zum Ausdruck gebracht wurbe, baft 
unfer Verfassungsausschusz ganz klar festlegt, das es sic 
nicht barum handeln soll, baft wir als Gliedkirche eine 
Durchberatung bes Entwurfs in allen Einzelheiten vor- 
nehmen, fonbern vielmehr barum, baft durch unfere Sicht 
unb unfer Gespräch eine Meinung ber Synode ermittelt 
mürbe, bie bann unferem Synodalen, Herrn Dr. Wolf, für 
feine Weiterarbeit unb auc unferer Kirchenleitung wert- 
volles Material unb Grunblagen geben könnte. Gs ift nun 
in ber Aussprache biefe Begrenzung, bie sic ber Berfaf- 
jungsausschusz felbft gegeben hat, wohl nicht ganz ein- 
gehalten worben. Das schadet ja nicht, fonbern es ift 
bamit bas Bild etwas gerunbet worben. Ic war vor allen 
Dingen dafür banfbar, baft bie Frage nach ber Richtigkeit 
unferer Behauptung, bie Gemeinden verlangten nach einer 
Ginheit ober Ginigfeit, gestellt wurbe. Gs ift vielleicht
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wertvoll zu präzisieren, dasz zwar die Einstellung der 
Gemeinden zu dieser Grundordnung ja gar nicht vorliegt, 
nicht vorliegen kann, aber dasz die Einigung der Kirchen 
ein Grundanliegen unterer Gemeinden ist. Darüber 
herrscht kein Zweifel bei demjenigen, der an dem Herz- 
schlag unteres Gemeindelebens lebt und horcht. Das itt da 
bas Beglückende gewesen in ber Zeit des Kirchenkampfes, 
dasz man spürte unb fühlte: nun sind wir endlich eine ein- 
heitliche Schar aller berer, bie an ben Herrn Christus 
glauben, bas hat sic doch gezeigt, und wir, bie wir bas 
erlebt haben unb barin gestanden sind, wir möchten jetzt 
erleben, das bas nicht verloren geht, sondern dasz bas er- 
halten bleibt. Dasz bies in eine gewisse Form unb Ord- 
nung fommt, sofern bas in ber gegenwärtigen Lage ber 
Kirche möglich itt, unb das auf biefer Ordnung im Rahmen 
ber Kirche weitergebaut werben kann unb, so Gott will, 
auch weitergebaut werben wirb, was bann auch zu biefer 
inneren Einheit weiterführt.

Es war hocherfreulich, dasz in ben Nuszerungen bes Herrn 
Oberkirchenrat Friedrich diese Übereinstimmung so klar 
unb deutlich zum Ausdruck kam, unb ich war ihm sehr, 
sehr bantbar, dasz er diese Linie aus diesem Kampf unterer 
Kirche bis zum Wiederaufbau so eindeutig zog. Auch bas 
möchte ic ihm banten unb möchte nicht unterlassen, hier 
aber auch zum Ausdruck zu bringen, wie bantbar wir 
bafür sind, dasz einer aus unterer Mitte es war, ber an 
ber Schöpfung dieser Grundordnung feit vielen Monaten 
tätig war unb bamit diese Grundlage geschaffen hat: Prof. 
Dr. E. Wolf. Wir banten Ihnen von ganzem Herzen unb 
wünschen Ihnen Gottes Segen für Ihre weitere Arbeit.

Unb bann barf ich vielleicht ben Wortlaut biefer Vor- 
lage noch einmal vorlesen unb sagen, dasz in bem Gespräch 
zum Ausdruc gebracht wurbe, dasz nicht ber einzelne Ent- 
wurf ben Wünschen ber Gemeinden schon entspricht, son- 
bern daß es bas Grundanliegen ber Gemeinde wäre:

Die Landessynode ber Bad. Evang. Landeskirche be- 
grüszt in Übereinstimmung mit ben Wünschen ihrer Ge- 
meinben auf einen engeren Zusammenschluß ber evan- 
gelischen Kirchen ben Entwurf bes Verfassungsausschu- 
fes ber EKiD für eine Grundordnung ber Evangelischen 
Kirche in Deutschland als wertvolle Grundlage für bie 
weiteren Beratungen unb Beschlüsse.

Sie bittet alle beteiligten Männer ber ERiD, bafür 
zu wirten, daß bie Grundordnung so bald wie möglich 
ohne grunblegenbe Änderungen bes Entwurfs in Kraft 
gesetzt wirb.
Sc bitte bie Synode, bamit wir zum Abschluß kommen 

können, dasz sie bem zustimmt unb dasz bamit eine grund- 
ätliche Stellungnahme unb Bejahung ber Bemühungen 
um eine Grundordnung ber Synode ausgesprochen wirb.

Präsident Dr. Amhauer: Sie haben ben Antrag gehört. 
Sch bitte diejenigen, bie zustimmen wollen, bie Hand zu 
erheben. — 3c stelle bie einstimmige Annahme feft.

Damit tonnen wir diesen Punkt ber Tagesordnung ver- 
lassen; wir tommen zu bem schon geftern angeschnittenen 
Punkt 2.

Berichterftatter, Abgeordneter Dr. Wolf: Die hohe Sy- 
nobe wolle beschliessen:

Die Badische Landessynode erwartet von ben Männern, 
bie fie zu Mitgliedern ber Kirchenversammlung unb zu 
deren Stellvertretern wählt, dasz fie sic nach bem Be-

kenntnisstand unserer Kirche bem unierten Konvent an- 
schlieszen, falls biefer nach § 8 ber Berorbnung über bas 
Zustandekommen einer Grundordnung ber ED zu- 
fammentritt.
Abgeordneter Haus: 3c empfinbe biefen Antrag als 

ein gewisses Misztrauen gegen bas Verhalten ber Betrof- 
fenen. Wenn es fo selbstverständlich ift, wie es geftern be- 
sprochen wurbe, dasz bie gewählten Mitglieder sic an die- 
fen Konvent anschliezen, bann braucht es doc nicht von 
uns beschlossen zu werben. Ist es aber nicht sebstverständ- 
lich, warum beschliessen wir es?

Abgeordneter Dr. Schmechel: Sc habe mich entschlossen, 
bem Antrag zuzustimmen. Sc will bamit jeigen, daß wir 
alle, jeber an feinem Teil, zueinander Vertrauen fassen 
sollen unb dasz wir, wenn möglich, bem anberen zu Willen 
fein sollen unb babei wissen, dasz bas geschieht in gegen- 
fettiger Freiheit, bie uns bann eint.

Abgeordneter Dr. v. Dietze: 3c bin von Herzen bantbar 
für bas, was Herr Dr. Schmechel eben gefagt hat, insbe- 
sondere für bas Wort Vertrauen. Es war in bem, was 
Pfarrer Haus sagte, Misztrauen, unb wir haben leider in 
biefen Tagen gesehen, dasz immer wieber Misztrauen zum 
Ausdruc gebracht wurbe, als ob wir mit unferem Antrag 
Attacken reiten ober jemanb hätten verletzen wollen. Es 
ift wirklich nicht bie Grundlage bes Antrages, dasz wir 
Misztrauen hätten. Aber ber Antrag ift, glaube ich, nicht 
überflüssig; benn wir sind ja als Synode in ber Lage, 
auch Männer zu wählen, bie nicht unfere Mitglieder finb. 
Wenn wir bann vorher, ehe wir jemanb wählen, zum 
Ausdruc bringen: Wir erwarten von Dir nur diese eine 
Nuszerlichkeit, feine Festlegung Deiner Gesinnung, fo ift 
bas boch wahrhaftig fein Misztrauen. Es fann vorkommen, 
das jemanb gewählt wirb, ber nicht in unferem Kreife ift, 
bem bas nicht selbstverständlich ift.

Der Antrag wirb mit allen Stimmen bei vier Enthal- 
tungen angenommen.

Es folgt ber Bericht bes Hauptausschusses:
Berichterftatter, Abgeordneter Lic. Mühlhaupt: Über 

bie Wahrung bes Beichtgeheimnisses.
Der Antrag lautet in ber erften Fassung folgender-

%

maßen:

1

Die Landessynode möge zum Ordinationsgelübde fol- 
genben Zusatz beschlieszen: „Das Beichtgeheimnis treu- 
lich zu wahren."
Die Geistlichen füllen bei ihrer Ordination dadurch aus* 
drücklic auf bie Wahrung bes Beichtgeheimnisses ver- 
pflichtet werben. Die Verpflichtung foil bei ber Ein- 
führung ben mitfeiernben Gemeindegliedern zur Kennt- 
nis unb in Erinnerung gebracht werben.
Ausserdem foil es bei Kirchenvisitationen Aufgabe ber
Kreisbetane fein, barauf hinzuweisen.
Über biefen Antrag hat sic ber Hauptausschuß solgen- 

dermaszen ausgesprochen:
Die Veranlassung zu diesem Antrag bilbet bie Tatsache, 

dasz in manchen Gemeinden bie Erfahrung gemacht wirb, 
dasz, wie ber Ausdruck lautet, ber Pfarrer plaudert auch 
über seelsorgerlic ihm anvertraute Gespräche. Es wurbe 
zum Ausdruck gebracht, dasz sic Gemeindeglieder aus die- 
fem Grunde in seelsorgerlichen Angelegenheiten nicht mehr 
unmittelbar an ben Pfarrer wenben, sondern bei anberen 
Leuten eher bas Vertrauen haben, seelsorgerlichen Trost 
zu empfangen. An sic besteht bie Möglichkeit zur Beichte



©ritte Sitzung 23

und zum seelsorgerlichen Gespräch in unserer Abendmahls-
Liturgie, indem am Schlusz biefer Liturgie bie Wendung
ausgesprochen ist: Sollte jemand ein seelforgerliches An-
liegen haben, so kann er sic an ben Geistlichen wenben.

%

Aber in den meisten Fällen ist unmittelbar nach Aus- 
sprechen dieser Worte feine Gelegenheit dazu da. weil sic 
die Feier des hl. Abendmahls anschlieszt. Praktisch tam es 
in meiner Gemeinde nur einmal vor, das Vorbereitung 
und Feier des hl. Abendmahls getrennt nor sic ging, am 
Karfreitag. Auszerdem wurde non diesem Satz in der 
Abendmahlsliturgie erfahrungsgemäsz und tatsächlich non 
vielen Geistlichen fein Gebrauch gemacht.

Nun nerfennt der Hauptausschusz zwar nicht, wie ihm 
non der Kirchenleitung aus nahe gelegt wurde, dasz eine 
Einfügung eines solchen Satzes zur Wahrung des Beicht- 
geheimnisses ins Ordinationsgelübde feine absolute Siche- 
rung und Garantie bietet, dasz bas Anliegen ber Antrag- 
[teller wirklich zur Ausführung fommt. Die Erfahrungen 
ber letzten Jahre haben gezeigt, dasz bas Ordinations- 
gelübde leiber feine unbedingte Bindung 3. B. für manche 
DC-Pfarrer in ber vergangenen Zeit dargestellt hat. Das 
Wesentliche unb Letzte unb Eigentliche zur Ausführung 
bes Anliegens ber Antragsteller müzte durch eine geistliche 
Erziehung non uns Pfarrern in Pfarrkonventen, in ber 
brüderlichen Aussprache unb wenn möglich in einem künf- 
tigen Predigerseminar geschehen. Das verspräche mehr 
Erfolg in biefer Richtung.

Dennoch ist ber Hauptausschus zu bem Entschluß ge- 
kommen, bie Synode zu bitten, dasz bie Kirchenleitung 
gebeten werden möge, einen seelsorgerlichen Brief an bie 
Geistlichen zu fenben, ber [ie ausdrücklich zur Wahrung 
bes Beichtgeheimnisses ermähnen soll, unb dasz auch in 
geeigneter Weise ben Gemeinden banon Kenntnis gegeben 
werden soll. Gleichzeitig wird an bie Kirchenleitung bie 
Bitte gerichtet zur Weiterbehandlung dieses Anliegens 
mit bem Ziel ber Aufnahme eines entsprechenden Satzes 
in bas Ordinationsgelübde. So erzielt ber Antrag folgende 
Formulierung:

Bei ber Volksmissions- unb Männerarbeit, wie in ber 
Arbeit bes Gemeindepfarrers hat sic gezeigt, dasz ein 
starkes Bedürfnis nach Seelsorge vorhanden ist. Das 
wäre noch mehr ber Fall, wenn nicht bei nielen Pfar- 
rern unb Gemeinden Unkenntnis unb Mizverständnis 
über bas Wesen ber Seelsorge unb nachlässiges Hand- 
haben unb Furcht vor Bruch bes Beichtgeheimnisses 
herrschte.
Die Synode bittet deshalb ben Herrn Landesbischof, 
fofort in einem Hirtenbrief an bie Pfarrer auf ihre 
seelsorgerliche Aufgabe unb unfere Pflicht, bas Beicht- 
Geheimnis zu wahren, hinzuweisen unb zu veranlassen, 
das diese Frage zu einem Thema ber Pfarrerkonferenzen 
unb Pfarrerrüstzeiten gemacht werbe. Die Gemeinden 
sollen auf bie in unferem Katechismus ausgesprochene 
Möglichkeit ber seelsorgerlichen Aussprache unb bie 
Verpflichtung ber Pfarrer, bas Beichtgeheimnis zu 
wahren, aufmerksam gemacht werben. Besonders hat 
bie Belehrung im Konfirmandenunterricht zu geschehen. 
Bei ber Ankündigung einer Abendmahlsfeier ift auf bie 
Möglichkeit einer persönlichen Anmeldung mit seel- 
sorgerlicher Aussprache ausdrücklich zu verweisen.
In ber notwenbiG werdenden Neufassung bes Ordina- 
tionsgelübdes möge bie Verpflichtung bes Pfarrers zur

Wahrung bes Beichtgeheimnisses ausdrücklich Genannt 
werben.
Abgeordneter Ruser: Sch fann bem Antrag in ber jetzt 

vorliegenden Form zustimmen, nachdem ich anfangs da- 
gegen war, diesen Satz ins Ordinationsgelübde aufzu- 
nehmen. Denn es widerstrebt mir, noch einmal besonders 
betonen zu müssen, was selbst im bürgerlichen Leben als 
Mannesehre gilt, nämlich dasz man das, was einem an- 
vertraut ift, als Geheimnis betrachtet. Beichte läszt sic 
nicht fommanbieren, fie beruht auf gegenseitigem Ver- 
trauen. Man offenbart bem anbern, was einem bewegt 
unb schafft fich durch bie Beichte Erleichterung. Das sollte 
beim Seelsorger ganz selbstverständlich fein, das er bas 
ihm Anvertraute wirklich auf betendem Herzen trägt. 
Dann werben bie Gemeindeglieder von selbst kommen. Ic 
bin bafür, das unfere Studenten dahin erzogen werben.

Abgeordneter Zitt: 3c Gebe Herrn Ruser vollkommen 
recht, das es eine Selbstverständlichkeit fein sollte, dasz bas, 
was mir anvertraut wirb, in seelsorgerlicher Weise, nicht 
weitergetragen wirb. Wir müffen aber auch an folgendes 
denken: Das Beichtgeheimnis steht ja unter bem Schut 
bes Strafrechts. Für ben katholischen Priester ift es ganz 
klar, dasz bas, was ihm .im Beichtstuhl anoertraut wirb, 
unter bem Schut bes Rechts steht, dasz er in feiner Weise 
dazu veranlaßt werben fann, baoon Gebrauch zu machen. 
Sc sehe vorläufig im evangelischen Kirchenrecht feine 
Stelle, wo für ben evangelischen Pfarrer ebenfo klar unb 
deutlich herausgestellt wirb, dasz er als Beichtiger Ge- 
heimnisse anoertraut befommt, bie ihm ebenfalls nicht 
abgenötigt werben fönnen. 3c glaube, dasz es gerade oon 
hier aus gesehen eine Notwendigkeit ift, dasz an diesem 
Punkt auch kirchenrechtlich eine Sicherung angebracht wirb 
zum Schutz bes Beichtgeheimnisses.

Oberkirchenrat Dr. Friedrich: Dasz ein Pfarrer darüber, 
was ihm als Beichtgeheimnis anoertraut ift, Dritten ge- 
Genüber nicht sprechen barf, ift eine Selbstverständlichkeit. 
Der Synodale Ruser hat mit Recht barauf hingewiesen, 
In [einer Schweigepflicht i[t ber Pfarrer rechtlich geschützt, 
sowohl durch Bestimmungen in ber Strafprozessordnung 
wie in ber Zivilprozezordnung. Dieser Schutz gilt ganz 
gleichmäszig bem evangelischen wie bem katholischen Pfar- 
rer.

Abgeordneter Dr. o. Dietze: Es ift 00m seelsorgerlichen 
Gespräch unb 00m Beichtgeheimnis gesprochen worben. 
Mir scheint ba doch ein Unterschied zu bestehen, ob eine 
Beichte im strengen Sinn, Beichte wie im lutherischen 
Katechismus umschrieben, ober ob lediglich ein seelsorger- 
liches Gespräch mit Beichtcharakter Gemeint ift. Sch fasse 
bie Aufnahme in bas Ordinationsgelübde fo auf, dasz hier 
bas Beichtgeheimnis im Sinne einer katechismusmäszigen 
Beichte Gemeint [ein [oll unb nicht jedes Beichtcharakter 
tragende seelsorgerliche Gespräch. Auch ich halle es für 
selbstverständlich, dasz ein Geheimnis bewahrt wirb. Aber 
ba fönnen Konflikte entstehen. Wenn mir als Freund 
etwas anoertraut wirb, unb ic habe nachher bas Emp- 
finben, daß ic mit ber Wahrung dieses Geheimnisses ein 
furchtbares Unheil anrichte, bann fann ich in einen schwe-
ren Konflikt kommen. Aber wenn es bem Pfarrer in ber
Beichte wie bei ben Katholiken im Saframent ber Beichte 
anvertraut ift, bann ift es ein unbedingtes Geheimnis. 
Deshalb würbe ich in ber Aufnahme ins Ordinations- 
gelübde nichts entwürdigendes sehen, und ic glaube auch.

*
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daß fein Soldat es als unwürdig empfunden hat, wenn 
er im Fahneneid auf Tapferkeit verpflichtet wurde. Es 
fragt sic nur: Handelt es sic um Beichte im kirchlich 
geregelten Ginn, ober foll es sic nur um ein priesterliches 
Gespräc handeln?

Landesbischof D. Bender: So wie bie Dinge in ber 
evangelischen Kirche stehen, müssen wir bas Beichtgeheim- 
nis auf bas seelsorgerliche Gespräc ausdehnen, benn wir 
haben bie formelle Einzelbeichte in unserer Kirche nur in 
ganz vereinzelten Fällen. (Prof. Dr. Wolf: Aber sie ift zu- 
lässig.) Sie ift zulässig unb auch schon geübt. In unserer 
Kirche aber sind bas bis heute ganz verschwindende Ein- 
zelfälle, benn im Bewusztsein unferer Gemeinden besteht 
bie Einzelbeichte in ber kirchlich georbneten Form nicht, 
im Segenteil, unsere Kinder werben in ber Kirchenge- 
schichte gelehrt, das es geradezu ein Anterscheidungsmerk- 
mal gegenüber ber katholischen Kirche fei, das man bort 
bie Einzelbeichte hat, unb das wir fie nicht haben. Trotz- 
bem gibt es mehr Einzelbeichte, als es ben Anschein hat, 
weil jebes Gespräc am Krankenbett ober im Pfarrhaus 
ober felbft auf ber Strasze, bei bem Menschen sic mit in 
ihrer Seelennot öffnen, weil ic eben Pfarrer bin, als 
Beichte angesehen werben muß, auch wenn es nicht als 
Beichte firmiert ift; ic muß es jedenfalls als eine solche 
ansehen. Würden wir ben Antrag nur auf bie formelle 
Einzelbeichte beschränken, so wäre bem Sinn bes Antrags 
in ber Praxis nicht in vollem Umfange Senüge getan. 
Der Wert ber Aufnahme einer solchen Klausel in bas 
Drbinationsgelübbe besteht ja nicht nur barin, das ber 
Pfarrer in einem entscheidenden Augenblick feines Lebens, 
nämlic bei ber Ordination, auf diese selbstverständliche 
Pflicht bes Seelsorgers angesprochen wirb, unb er sic in 
aller Form barin binbet. Die Ordination finbet ja im 
Angesicht ber Semeinbe ftatt, unb bie Semeinbe hört, wie 
ihr junger Pfarrer daraufhin angesprochen wirb, unb bas 
erweckt in ber Semeinbe bas Gefühl: wenn ber Mann bas 
ernft meint, was er versprochen hat, bann tönnen wir mit 
Vertrauen zu ihm tommen. Also bas Drbinationsgelübbe 
hat eine Bedeutung nicht nur für ben Pfarrer, fonbern 
auch für bie Semeinbe, vor ber unb für bie er bas Ge- 
lübbe ablegt. Sch freue mic über ben Antrag.

Abgeordneter D. Hupfeld: Nur ein Satz: Das hat zur 
Folge, daß bie Pfarrer sehr vorsichtig fein müssen, in bet 
Predigt von Ereignissen in ber Gemeinde zu erzählen.

Der Antrag wirb einftimmig angenommen.
Berichterstatter, Abgeordneter Lic. Mülhaupt: Über bie 

Erweiterung ber sonntäglichen Liturgie. Über biefen Punkt 
ift ein ganz kurz gefaszter Antrag zuerst beim Hauptaus- 
schusz eingegangen, welcher lautete:

„Die Synode bittet bie Kirchenleitung, eine Kommission 
zu beftimmen, welche bie Formulare unb Sebete bes 
Kirchenbuches im Blic auf bie uns wieder geschenkten 
Erkenntniste von bem Wesen ber Kirche, ihren Gebets- 
bienft, ihrer Stellung zur Dbrigteit unb ihrer Erwar- 
tung bes wiebertommenben Herrn überprüft unb bis 
zur Schaffung eines neuen Kirchenbuches entsprechende 
Ergänzungen, insbesondere auch für bie Sebete bei 
Taufen unb Beerdigungen, gegebenenfalls in Form 
eines kleinen Anhangs vorschlägt."
Es hat sic in ber Aussprache ergeben, dasz ber Wunsch 

nach einer reicheren Citurgie im ganzen Lande vorhanden

ift. 3n zahlreichen Semeinben hat es sic herausgestellt, 
daß bie Pfarrer"mit ber Liturgie unb Gottesdienstord- 
nung, wie fie unser Kirchenbuch von 1930 enthält, nicht 
mehr überall ausfommen, namentlich nach den Erfahrun- 
gen, bie man mit biefer Citurgie im Kirchenkampf in ben 
letzten 20 Jahren gemacht hat. Dies war bie eine Seite. 
Die anbere Seite war bie mehrfach ausgesprochene Sorge 
um bie in oielen Semeinben entstandenen Verwirrungen 
in liturgischen Dingen. Es hat fich sogar ber Notstand 
ergeben, das in einer einzigen Kirche zwei Pfarrer mit 
verschiedener Citurgie arbeiten. Es hat sic ergeben, das 
Pfarrer unb Visitatoren, bie neu in eine Semeinbe kom- 
men, fich erst erkundigen müssen, wie ber liturgische Ge- 
brauch in ber betreffenben Semeinbe fei, ba man nicht 
annehmen tönnte, das bie feit 1930 eingeführte unb noch 
geltende Agende tatsächlich noch im Gebrauch fei.

Aufgrund biefer beiderseitigen Aussprache, einerseits 
über bas reiche liturgische Ceben unb Sehnen, bas infolge 
ber Erlebnisse ber letzten 12 Jahre aufgetommen ift, an- 
bererfeits in ber Sorge, welche um bie liturgische Willkür 
sic erhoben hat, auf Srunb biefer beiben Seiten hat ber 
Antrag eine Änderung erfahren, bie nun ber Synode zur 
Nuszerung unb Abstimmung vorgelegt werben foll. Der 
Antrag lautete am Enbe:

„Die Synode ertennt in ben in unferer Landeskirche 
neuerlich sic regenden Bestrebungen zur leichteren unb 
sinnvolleren Ausgestaltung bes liturgischen Teiles un- 
feres Sottesbienftes ein berechtigtes Anliegen, insbe- 
fonbere auch in den Bestrebungen zu lebendigerer Be- 
teiligung ber Semeinben an ber Citurgie in Anbetung, 
Cob unb Bekenntnis. Sie sieht indessen mit Sorge, dasz 
eine ständig wachsende Willkür bie Folge ber liturgischen 
Bemühungen vereinzelter Pfarrer unb Semeinben ift, 
bie zur Verwirrung unb Ärgernis führt, am meiften 
ba, wo mehrere Pfarrer mit verschiedenen liturgischen 
Bräuchen an berfelben Äirche nebeneinanber amtieren. 
In ber Erwägung, dasz einerfeits diesem Notstand 
schleunigst abgeholfen werben sollte, während anderer- 
feits bie enbgültige Neugestaltung unferer Gottesdienst- 
formen eine ebenso verantwortungsvolle wie schwierige 
Aufgabe ift, bie nicht überstürzt werben barf, wünscht 
bie Synode folgenbe Masznahmen:
1 .) Sie bittet ben Oberkirchenrat, eine liturgische Kom- 

miffion mit geeigneten Fachmännern einzuberufen 
mit bem Auftrag, noch in diesem Jahr eine vor- 
läufige Form ber Neuregelung bes allsonntäglichen 
Sottesbienftes zu befinben.

2 .) Diefe Neuregelung foll fich auf eine Bereicherung ber 
allsonntäglichen Citurgie burch Stücke ber jetzt gel- 
tenben Festtagsliturgie beschränken.

3 .) Jeder Neuregelung muß eine gründliche Vorberei- 
tung ber Semeinbe in Kirchengemeinderat, Männer- 
unb Frauenkreisen, Einübung in Kirchenchor unb 
Jugendkreis vorangehen."

Abgeordneter Ruser: Zur Einführung einer besseren 
Citurgie ober fagen wir „Bereicherung unferer Gottes- 
dienste" ift ebenfo notwenbig, dasz man bas Material recht- 
zeitig ben Semeinben zur Prüfung zuleitet. Viele Se* 
meinben haben Neues eingeführt. Die älteren Slieber 
unferer Semeinben fagen einfach: „Jetzt sind wir auf bem 
Wege, katholisch zu werben." Meine Bitte geht deshalb 
dahin, man möchte behutsam unb rücksichtsvoll vorgehen.
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Die kathloische Kirche kommt ihren Gläubigen entgegen, jagen, was eben schon gesagt worden ist: auch eine vor- 
sie macht es ihnen leichter, sie gibt ihren Gläubigen etwas läufige liturgische Ordnung kann nicht ohne bie Synode

* zum Anschauen, zum Anbeten usw., etwas für bie Sinne. 
Bei uns kommt ber Glaube aus ber Predigt, unb bie Pre- 
digt wiederum soll aus dem regten Glauben kommen. Bei 
ber Liturgie droht bie Gefahr, das bie Form zum Inhalt 
wird. Nicht aber bie Form, ber Inhalt ist maszgebend. 
Wenn bie Form bas Geben schaffen soll, enbet es im Tod. 
Nur wenn bas innere Geben ber Gemeinde bie Form 
schafft, ift es ein echtes Bedürfnis ber Anbetung in Wahr- 
heit. Wir leben im Glauben, nicht im Schauen.

Abgeordneter Kühlewein: Wir wollen uns auf ber einen 
Seite es nicht zu schwer machen, das wir bas, was bas 
berechtigte Anliegen in ber Bewegung zur Bereicherung 
bes Gottesdienstes ift, immer wieder abschätzen gegenüber 
bem Katholizismus ober bem Innersten, was unferen Got- 
tesbienft bestimmen soll. Auf ber anderen Seite sollten 
wir aber doch es uns leicht machen dadurch, das wir sagen, 
es musz in einem rechten evangelischen Gottesdienst bie 
Anbetung, ber gemeinsame Danf, bas gemeinfame Gebet 
so gepflegt werben, dasz auch bie Gemeinde wirklich sic 
beteiligt. Es barf nicht fo fein, das ber Pfarrer am Altar 
einen Monolog hält unb bie Gemeinde stumm ber Sache 
anwohnt, sondern dasz bas so lebendig wirb, dasz bie Ge- 
meinbe auch wirklich mit befennt, mit betet, mit sic stellt 
unter bas Bekenntnis ber Sünbe unb bann gemeinsam lobt 
unb dankt. Und bas ift bas einzige, was wir durch bie 
Bereicherung unseres Gottesdienstes wollen. Unb wie bie 
Gemeinde barauf wartet, bas weisz jeder, ber in feiner 
Gemeinde einen Schritt in dieser Richtung vorgegangen 
ift.

Einen Hinweis noch: Wir haben in Freiburg eine luthe- 
rische Gemeinde, bie sehr tätig ift. Wenn bie Bewegung 
zur lutherischen Gemeinde hin sehr grosz ift, ift es sicher 
auch dieser Grund, dasz bie Gemeinde bort aktiv beteiligt 
ift unb mitmachen kann. Deshalb möchte ic bitten, das 
wir hier einen Schritt weitergehen unb dasz ber Ober- 
kirchenrat möglichst bald bie Freiheit gibt, dasz wir bie 
erweiterte Form bes Gottesdienstes gebrauchen bürfen.

Abgeordneter Dr. Heidland: Sch möchte barauf hinwei- 
sen, das ber Antrag sehr maszvoll gehalten ift. Gemeint ift 
nicht, das womöglich bis zum Ende bes Jahres eine neue 
Giturgie aus bem Boden geftampft wirb, fonbern dasz aus 
ber bereits in unserem Kirchenbuch befindlichen erweiterten 
Gottesdienstordnung durch ben liturgischen Ausschuß einige 
Stüde ben Pfarrern empfohlen werben zur Einführung 
in ihren Gottesdienst. Es handelt sic bann praktisch barum, 
das — nicht ohne Genehmigung ber Landessynode, ber die- 
ser Ausschuß ben Vorschlag unterbreitet — ben Gemeinde- 
pfarrern anheimgestellt wirb, nach ber Rücksprache mit bem 
Kirchengemeinderat unb Ginübung in ben Männer-, 
Frauen- unb Jugendkreisen bas kleine Gloria einzufügen, 
vielleicht sonntäglich bas Glaubensbekenntnis, vielleicht 
noch ben Wechselgrusz: „Der Herr fei mit eud) — unb mit 
deinem Geiste." Vermutlich kommt es auf diese brei Stüde 
an, bie ber Pfarrer, wenn bie Gemeinde es wünscht, ein- 
führen kann.

Landesbischof D.Bender: Sc kann diesem Antrag nur 
von Herzen zustimmen unb habe aber dazu eine Frage an 
bie Synode: Es lautet ber 2. Abschnitt dahingehend, dasz 
bis Ende bes Jahres bie Kirchenleitung eine vorläufige 
liturgische Ordnung herausgeben möchte. Dazu möchte ic

gegeben werben, unb zum anbern bitte ic doch von einer 
vorläufigen Giturgie Abstand zu nehmen. Wenn wir doch 
auf eine endgültige Lösung dieser Frage hinsteuern, bann 
nicht noch einmal ein Zwischenprovisorium; bas bringt bie 
Gemeinden in Aufregung. Wenn jetzt ein Provisorium 
täme unb nach 2 Jahren ein enbgültiger Status, bann 
wäre bas Unglüd gröszer als jetzt. Ich leibe auch unter 
ber Willkür in ber Ordnung unferes gottesdienstlichen 
Gebens. Ich habe mir auch überlegt, welche Wege bleiben: 
Soll man ben Gemeinden einfach zur Auflage machen, sic 
an bie Agende zu halten? Das aber, was gewachsen ift, 
fann man nicht einfach wieber befeitigen. Deshalb würbe 
ic fagen: wir wollen ben mertwürbigen Zustand, in bem 
sich unsere Giturgie befinbet, lassen bis zur endgültigen 
Festsetzung ber Giturgie, bie aber beschleunigen unb in- 
zwischen ben Pfarrern — vielleicht auf bem Wege eines 
Briefs ober Gesprächs — nahelegen, sic dessen verantwort- 
lic zu fein, was es heiszt, in einer Gemeinde eine litur- 
gliche Erneuerung einzuführen.

Punkt 3 ift fo wichtig, dasz bas in ber Gemeinde vor- 
bereitet unb in rechter Weise erflärt werben musz. Dann 
tann bie Angst, das hi« katholisiert wirb, meiner Meinung 
nach nicht auffommen.

Deshalb geht meine Frage dahin, ob bie Synode sic 
dessen bewußt ift, was es in ber Praxis heiszt, jetzt eine 
vorläufige Giturgie einzuführen unb nach 1—2 Jahren 
eine endgültige.

Abgeordneter Hausz: 3c schlage vor, ben Antrag auf 
Anregung bes Herrn Landesbischofs etwas abzuändern.

Abgeordneter Lic. Mühlhaupt: Das Wort „vorläufig" 
fönnte weggelassen werben. Der Eintrag würbe bann 
lauten:

„Die Synode bittet ben Oberkirchenrat, eine liturgische 
Kommission mit geeigneten Fachmännern einzuberufen 
mit bem Auftrag, noch in diesem Jahr eine neue Rege- 
lung bes allsonntäglichen Gottesdienstes zu befinden", 
ftatt eine vorläufige Form ber Neuregelung.
Es fönnte bann freilich fein, das bas „noch in biefem 

Jahr" gestrichen werben müszte unb an dessen Stelle treten 
müszte „fo bald wie möglich."

Oberkirchenrat Katz: Die letzte Synode hat beschlossen, 
das bie liturgische Neuregelung bearbeitet werben unb 
fommen soll, unb dasz bie Pfarrer ersucht werben, bis dahin 
von jeder Reueinführung liturgischer Stüde abzusehen. 
Wir haben in biefem Beschluß bas, was wir brauchen nach 
bem Wort bes Herrn Landesbischof. Man fönnte nur noch 
einmal barauf hinweisen.

Berichterstatter, Abgeordneter Lic. Mühlhaupt: Der erfte
Absatz lautet also:

„Sie bittet ben Oberkirchenrat, sofort eine liturgische 
Kommission mit geeigneten Fachmännern einzuberufen 
mit bem Auftrag, fo balb wie möglich eine Neuregelung 
bes allsonntäglichen Gottesdienstes zu befinden."

Der zweite Absatz lautet:
„Diefe Neuregelung foll sic auf eine Bereicherung ber 
allsonntäglichen Giturgie burch Stüde ber jetzt geltenben 
Festtagsliturgie beschränken."

Wichtig ift auch bie finngemäße Ausführung ber jetzigen 
Giturgie.
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"Jeder Neuregelung muß eine grundsätzliche Vorberei- 
tung oorangehen."
Das „jeder" foil gestrichen werben unb soll heiszen: „der" 
Neuregelung.
Landesbischof D. Bender: Soll durch biefe Bestimmung 

jetzt schon bie Marschroute bahin abgegrenzt werben, das 
keinerlei neue Stücke über bie in ber bisherigen Festtags- 
liturgie hinaus genommen werben bürfen? Das würbe 
bedeuten, was Bruder Heidland anbeutete, daß ber Gottes- 
bienft mit ber gegenseitigen Fürbitte eröffnet wirb: „Der 
Herr fei mit Euch..." Das wäre unmöglich, denn biefes 
Stück steht nicht in unferer Festtagsliturgie.

Aus bem Kreis ber Synodalen wirb barauf hingewiesen, 
baß bas Responsorium mit brin steht.

Landesbischof D. Bender: Sch bin gegen eine grundsätz- 
liche Beschränkung, weil nachher, wenn über bie Neuform 
gesprochen wirb, jebe Möglichkeit gegeben ift, etwaige Aus- 
wüchse zu beschneiden. Die Giturgie ift eine Sache, bie aus 
einem Guß kommen muß, unb nicht aus allen möglichen 
Stücken zusammengeflickt werben fann. Daran leibet unfere 
Giturgie, dasz fie auf biefe Weise entstanden ift.

Abgeordneter D. Hupfeld: Eigentlich liegt bie Sache ja 
so, dasz ein merkwürdiger Widerspruch barin besteht, daß 
gerabe bie so aktiv aufgezogene reformierte Gemeinde in 
ber Giturgie fich so passiv verhält. In ganz Oberdeutsch- 
land ift bie sogenannte reformierte Ordnung im weiten 
Umfang auch für lutherische Kirchen maszgebend geworben. 
Aber eigentlich entspricht bem Sinn unferer südwestdeut- 
schen Kirchen boch wohl ein stärkeres Beteiligtsein an ber 
Giturgie. In ben fünfziger Jahren bes notigen Jahrhun- 
berts haben bie Positiven bei uns in Baden eine Gottes- 
bienftorbnung durchgesetzt, bie eine reichhaltigere Giturgie 
vorsah, — aus bem richtigen Empfinden heraus, baß leben- 
bige Gemeinde fich auch in ber Giturgie lebendiger betet» 
ligen müsse, biefe Giturgie aber war an fich ein Fremd- 
körper in unferer Kirche, ber Einbruch einer liturgischen 
Form, bie ganz anberen Voraussetzungen entstammte, als 
fie hier im Süben gültig waren, schlos sie sic ja doch an 
bas Schema etwa ber deutschen Messe Güthers an. Unter 
ben Z-X- mit ber Einführung biefer als katholisch emp» 
funbenen Giturgie entftanbenen Kirchenwirren um 1861 
verschwand fie in ber Versenkung unb ift in unserem Kir- 
chenbuc nur an biefer merkwürdig nerborgenen Stelle 
als Giturgie für befonbers festliche Gelegenheiten am 
Geben geblieben. Sc bin sehr bamit einverstanden, baß 
wir biefe Giturgie wieber beleben. 3c habe bafür aber 
noch einen anberen Grund; unb ba komme ic wieber auf 
bie burch bie heutige Zeit gestellte Frage zurück: wie tön» 
nen wir unseren Flüchtlingen bas Heimischwerden bei uns 
erleichtern? Kirchlich wirb ihnen jedenfalls bies Heimisch- 
werben dadurch sehr erschwert, dasz unfere Gottesdienst- 
form sehr Diel target ift, als fie es aus ben östlichen Kir- 
chen her gewohnt finb. Irgenwie werben wir bie Pflicht 
haben, eine Giturgie zu schaffen, die ihnen bies Heimat- 
gefühl erleichtert.

Abgeordneter Günther: Hätte in ben Antrag nicht auch 
bie Ausstattung bes Altars aufgenommen werben tönnen? 
Nicht bloß bie Bereicherung ber Giturgie, fonbern auch die 
Ausstattung bet Kirche selbst (Kruzifix, Kerzen usw.), da- 
mit hier mehr Einheitlichkeit in unferen Kirchen zustande 
täme, gerabe auch für unfere Flüchtlinge, bie vieles in 
unferen Kirchen vermissen.

Berichterstatter, Abgeordneter Lic. Mühlhaupt: Wenn 
ic ein kurzes Wort dazu sagen darf, dann kann ich mich 
jetzt nicht ganz des Gefühls entschlagen, das nach der Aus- 
sprache, die jetzt stattgefunden hat, nicht nur stückweise, 
sondern sehr starke Veränderungen an dem Antrag vor- 
genommen sind. Man verzeihe — das ist sicher über- 
trieben — wenn ic on die Emser Depesche denke; vorher 
flong es wie eine Schamade, jetzt wie eine Fanfare. Das 
ist sicherlich übertrieben, ic bitte mir bas zu verzeihen, 
ober angesichts ber Worte von Herrn Ruser habe ic doc 
ben Eindruck, dasz ber Antrag sic erst Mühe gegeben hat, 
diesen Stimmen eines groszen Teils ber mehr reformiert 
eingestellten Gemeinden unseres Landes Rechnung zu tra- 
gen. Das war ber Tenor bes Antrages corner, unb jetzt 
hat man ben Eindruck: jetzt ift ganz unb gar ohne Hem- 
mung ben liturgischen Wünschen ber lebendigen Gemeinden 
Tür unb Tor aufgetan.

Es ift auch zur Sprache gekommen, das, was sehr wohl 
verständlich ist, ben zahlreichen Flüchtlingen in unseren 
Gemeinden wohl auch ein Gottesdienst beschert werben 
tönnte, ber es ihnen erleichtert, sic daheim zu fühlen. Sc - 
aestehe, dasz ich etwas bie Rücksicht auf unfere badischen 
Gemeinden selbst unb auf bie badische Trabition vermisse. 
Wie war es benn in unseren badischen Gemeinden, bie bie 
badische Äirche ausmachen unb bie nun in einer teils hun- 
dertjährigen unb teils — in ber Pfalz — etwa vierhun- 
dertjährigen Trabition stehen. Jedenfalls hnt ihre größere 
Armut in liturgischen Dingen nicht verhindert, das sich 
auch bei uns lebendiges gottesdienstliches Geben ber Ge- 
meinbe entfalten tonnte. Die Worte, bie hier Herr Ruser 
gesprochen hat, haben mir einen tiefen Eindruck gemacht. 
Wenn bie Giturgie aus einem Geben herauskommt, bann 
ift sie wertvoll. Aber man barf nicht sagen, baß ber Mangel 
an Giturgie bies auf jeden Fall verhindere. Sch war nicht 
bei ben Antragstellern gewesen, ic hatte nur zu berichten. -

Landesbischof D. Bender: Ich möchte nur um eines bit- 
ten. Wenn wir uns überhaupt mit ber Frage ber Giturgie 
befassen, dasz wir sie nicht mit ber konfessionellen Frage 
— reformiert ober lutherisch — belasten. Damit oerbauen 
wir uns oon vornherein ben Weg, weil jeber Angst hat, 
cs fönnte ber anbere sic durchsetzen, sondern wir wollen 
wirklich fragen: Wie hat eine glaubende Gemeinde in ber 
rechten Weise vor ihrem Herrn miinbig zu werben? Ober, 
wie barf fie münbig werben? Wenn wir bie Frage ber 
Giturgie auf bie konfessionelle Ebene schieben, bann wirb 
diese Frage nur ein Zankapfel unb nicht zu einer Frage 
ber Auferbauung unserer Gemeinden. Wir sind ja Brüder 
untereinander. Wenn wir bie Vorlage einer Gottesdienst- 
ordnung betommen, bann werben wir uns in aller Brü- 
derlichkeit barüber aussprechen.

Abgeordneter Dr. Wolf: Sch bin bei bem, was ber Herr 
Landesbischof sagte, nicht anwefenb gewesen. Gewisz ift bie 
Frage, ob Giturgie überhaupt, ober Giturgie wesenhaft 
zum rechten Gottesdienst gehört ober nicht, eine völlig, ge- 
meinsame Frage, sowohl für Lutherische wie für Refor-- 
mierte wie auch für Unierte unb fann auf diese Weise 
ohne Rücksicht auf bas durch bie Konfession gegebene Tren- 
nenbe behandelt werben. Aber sobald sic bie Frage ber 
Giturgie auf bas Gemeinsame ber Giturgie richtet, ift es 
boch wohl nicht anbers möglich, als zu wissen, baß eben 
bas Giturgieerbe teils aus lutherischen, teils aus refor» 
mierten Kirchen kommt. Unb soweit man eben nicht nur
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bie Liturgiebewegung im Naum ber lutherischen Kirchen 
mit Aufmerksamkeit verfolgt, fonbern auch im Naum ber 
reformierten Kirche, wo fie eine sehr ausgearbeitete Pla- 
nung unb Berfügung unb Ausgestaltung gerabe ber refor- 
mierten Liturgie besitzt, da kann man es doch nicht aus» 
schalten, benn barüber müffen wir uns klar fein, das bies 
ein Punkt ift, wo wir mit aller Offenheit brüderlich mit- 
einander reben unb austauschen müffen, unb gerabe hier 
ift ber Punkt, wo wir uns auf feine Weise von vornherein 
wechselweise zurückschieben ober bas Wort abschneiden 
bürfen, benn bie Liturgie ift bann für mich eine ganz ent- 
scheidende Gewissensfrage, unb ich möchte bemerfen, daß 
bann doch alle Brüber bies babei bebenfen möchten.

Oberkirchenrat Rost: Wir waren uns im Ausschußeigent- 
lic einig, baß biefe Frage eines grundsätzlichen Umbaues 
ber ßiturgie nicht angeschnitten werben sollte. Was in ben 
Worten bes Herrn Amtsbruders Mühlhaupt zum Ausdruck 
gefommen ift, war wohl auch bie Erinnerung baran, baß 
es bei ber eigenartigen Zusammensetzung unferer badischen 
Landeskirche auch ein gewiffes Brauchtum von ben Bätern 
her gibt. Das muh wie in ber Pfalz unb in Bayern auch 
bei uns weithin berücksichtigt werben. Man muh bebenfen, 
baß unfere badischen Gemeinden boch auch ein Necht auf 
ihren Gottesdienst haben, unb baß man nicht leicht zu 
einer a IIe verbindenden liturgischen Form fommt.

Dagegen hege ich Befürchtungen in Bezug auf bie An- 
regung bes Herrn Amtsbruders Günther, bah man eine 
gröbere Ausschmückung bes Altars vorsieht; bas wirb un- 
möglich fein. Unfere Gemeinben haben in biefer Beziehung 
ihre Überlieferung, unb bas erforbert Rücksichtnahme.

Wir finb aus ben verschiedensten Elementen zusammen- 
gesetzt. Es mag fein, baß in ber Wurzel auch ba refor- 
mierte in lutherische Überlieferungen mit hinein spielen. 
Man barf aber nicht vergeffen, baß gerabe bie Branzsche 
Neformation von Württemberg uns unferen Gottesbienft 
sehr verarmt hat. Sch vergesse babei nicht, bah es wieber 
anbere gegeben hat, bie liturgisch stark bewegt waren. Wir 
haben gehört, bah es Gemeinben gibt, bie eine reich aus- 
gebaute ßiturgie haben, während fie bei anberen fehlt.

Sc bebaure, baß wir in extenso in bie Aussprache hinein- 
gefommen sind. Der Wunsch bes Ausschusses, wenn ic recht 
verftanben habe, war ber, in ber ßiturgie ber Anarchie zu 
wehren unb auch jenen Amtsbrüdern, bie vergeffen haben, 
bah sie nicht selbständig finb, fonbern Pfarrer einer Ge- 
meinde, unb bie barauf hören sollen, wie ihre Ältesten sic 
dazu stellen, bevor fie ihre Neuerungen einführen.

Präsident Dr. Umhauer: Um zu biejem Punkt zum 
Schluß zu fommen, erlaube ich mir bie Anregung, bah 
Änderungen bes Antrages fallen gelaffen werben mit ber 
einzigen Ausnahme, bah an Stelle einer Interimslösung 
einer vorläufigen Neuorbnung lediglich bie „völlige" Reu- 
orbnung tritt, wie fie vorhin skizziert worben ift.

Abgeordneter Dr. Schmechel: Sc bebauere, sagen zu 
müffen, bah das nicht geht. Es liegt nicht im Sinne ber 
Ausschusbesprechungen, durch Weglassen von „vorläufig" 
eine Richtung für enbgültig zu erflären. Durch das Weg- 
lassen wirb beschlossen, baß bie endgültige Form ber Litur- 
gie beschränkt bleibt auf ben Naum ber Festttagsliturgie. 
Das ift vielleicht möglich, aber dazu reichen unfere Vor- 
arbeiten nicht aus für eine solche schwerwiegende Ent- 
scheidung.

Abgeordneter Müller: 3c bitte davon abzusehen. Sc 
bin mit Skepsis an bie Sache herangegangen, verspreche 
mir aber von einer guten Liturgie groszen Segen im Got- 
tesdienst. Sc hoffe, das alle Befürchtungen, bie ic auch im 
Ausschusz geäußert habe, hinfällig sind. Aber das scheint 
mir sicher zu sein: Wenn bie Einführung schrittweise geht, 
vorläufig unb wieder ein Stück usw., bringt bas eine Un- 
sicherheit unb Unruhe in bie kirchlichen Gemeinden hinein, 
sodasz allmählich bie Hauptsache im Gottesdienst, bie Pre- 
digt, in ben Schatten gestellt wird. Ic war daher bantbar 
für das, was ber Herr Landesbischof gesagt hat, und 
glaube, dasz bas ber richtige Weg ist: Einstweilen bei bem 
Jetzigen zu verbleiben unb bann in einem Zug zum Reuen 
überzugehen. Dafür wird bann bei einer guten Liturgie 
bas Kirchenvolk zu haben fein.

Oberkirchenrat Dürr: Wenn ber Antrag unter Strei- 
chung bes „vorläufig" angenommen wird, müßte nochmals 
auf ben Antrag ber letzten Synode verwiesen werden, das 
bis zum Herauskommen biefer neuen Arbeit feine fitur» 
gischen Teuerungen von ben einzelnen Gemeinden vorge- 
nommen werden bürfen, sondern bie Gottesdienstordnung 
unseres Kirchenbuches verbindlich ist.- Durch ben ursprüng- 
lichen Antrag aber beftanb bie Hoffnung, in kurzer Zeit 
ein Interim zu schaffen für solche Gemeinden, wo eine 
liturgische Bereicherung oorgenommen werben soll. Dabei 
sollen sie nicht über diese Grenzen hinaus gehen. Sobald 
bas „vorläufig" gestrichen wirb, stehen wir vor ber Tat- 
sache, das bie Willkür, von ber bie Nebe ist, unb bie ein- 
gebämmt werben soll, noch weitergeht. Es war aber bas 
Anliegen biefes Antrages, dasz bas vermieden werben soll. 
Deshalb wäre ber Vorschlag von Oberkirchenrat Katz auf- 
zunehmen, dasz es in ben Gemeinden, bie bisher in ber 
alten Ordnung geblieben sind, bis zur möglichst bald, in 
etwa 1—1% Jahren, zu erwartenben Neugestaltung bes 
Gottesdienstes beim Alten bleiben soll, b. h- dasz bie Ge- 
meinben, bie Teuerungen eingeführt haben, diese nicht ab- 
schaffen, bie anberen Gemeinden bei ihrer jetzigen Ord- 
nung bleiben sollen. Allerdings müszte über bie Defanate 
unb Pfarrkonvente bafür gesorgt werben, dasz es auch 
wirtlich babei bleibt.

Präsident Dr. Amhauer: Sc schlage vor, bie Beschluß, 
faffung bis zum Nachmittag zurückzustellen, um ben Antrag 
neu zu formulieren.

Die Synodalen finb bamit einverftanben.
Berichterftatter, Abgeordneter Lic. Mühlhaupt: Bericht 

über bie Borarbeiten für ein neues Gesangbuch. Der 
Wunsch, das unfer Gesangbuch unb bie Gesangbücher in 
ber Deutschen Evangelischen Kirche überhaupt zu einer 
größeren Einheitlichkeit kommen möchten unb zwar vor 
allem auch zu einer äußeren Einheitlichkeit, ift alt. Unb 
er hat durch bas Grieben bes Kirchenkampfes unb bie barin 
zu Tage tretenbe Einheitlichkeit evangelischer ernster Glau- 
benshaltung eine Stärtung unb Vertiefung erfahren. Dem 

sollte nun ein Antrag bienen, ber von ben Herren Joest unb 
Mondon eingebracht wurde unb auch von ber Mannheimer 
Gemeinde in feinem Grundsätzlichen nahegelegt war. Der 
Antrag lautete:

Die Synode möge beschließen:
1. Die Borarbeiten zu einem neuen Gesangbuch sollen 

in ber Richtung ber Aufnahme bes Deutschen Evan- 
gelischen Gesangbuches gehen, bas bereits in 8 groszen 
Landeskirchen Aufnahme gefunben hat; eine etwaige
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Revision tiefes D.E.5. soll nur gemeinsam mit den 
Landeskirchen vorgenommen werden, tie es Bereits 
aufgenommen haben.

2. Die Gestaltung tes 2. Teils des kommenden Gesang- 
buches (Landeskirchlicher Anhang), sowie tie ter Zu- 
sätze zu ihm soll einer Kommission übertragen wer- 
ten, tie Herr Landesbischof D. Bender mit Pfarrer 
Lic. Mühlhaupt baldmöglichst zur Arbeit Berufen
soll.

Die Begründung für ben Gesangbuchantrag wirb am 
beften durch einen kurzen geschichtlichen Rückblick auf bie 
Bemühungen um bie Neugestaltung unseres badischen Ge- 
sangbuches feit etwa 1928 gegeben.

1927 nahm bas neugeschaffene Frankfurter Gesangbuch 
zum erftenmal bas fog. Deutsche Evangelische Gesangbuch 
(342 Lieder) als erften Teil auf unb fügte bem einen 
fog. provinziellen ober landeskirchlichen Anhang hinzu. 
3m Cauf ber nächsten 6 Jahre nahmen 8 grosze deutsche 
evangelische Kirchengebiete bas Deutsche Evangelische Ge- 
sangbuc ebenfalls in ihre neugeschaffenen Gesangbücher 
auf.

Trotz biefer auf Aufnahme bes DEG gehenden Entwick- 
lung glaubte ein 1928 im Oberkirchenrat hergestellter Ent- 
wurf eines neuen badischen Gesangbuches, bas DE® nicht 
aufnehmen zu Jollen, unb zwar allein beswegen, weil bas 
1928 neugeschaffene bayrische Gesangbuch ebenfalls auf 
DE® verzichtet hatte.

Radj mündlichen 3nformationen aus ber Synode ent- 
stand jedoch 1931 eine badische Gesangbuchkommission, in 
ber sic bereits Stimmen für Aufnahme bes DEG erhoben 
haben.

3n ber allerletzten Zeit wurde nun aber ein neuer Ent- 
wurf eines Deutschen Evangelischen Einheitsgesangbuches 
von Prof. Mahrenholz betannt, ber nach bem Willen von 
Prof. Mahrenholz fünftig an bie Stelle bes DEG treten 
foll. Die Eigenart dieses Entwurfs läszt es jedoch geraten 
erscheinen, bie Synode ausdrücklich zu bitten, auf bem be- 
reits 1932 betretenen Wege zu verharren unb in einem 
fünftigen badischen Gesangbuch nicht ben neuen Mahren- 
holz’schen Entwurf, sondern bas DE® aufzunehmen.

Dazu bewegen uns vor allem zwei Gründe. Erstens zeigt 
ber Mahrenholz’sche Entwurf gegenüber bem DEG eine 
ausgesprochen einseitige Borliebe für ßieber bes 16. unb 
17. Jahrhunderts, selbst wenn Jie in einem sprachlich faum 
mehr verständlichen Text überliefert Jinb. In einem Gut- 
achten über ben Mahrenholz’schen Entwurf, bas ber Ober- 
kirchenrat oon Pfarrer Zöbeley-Baiertal erbeten hat, Jinb 
diese Bebenfen ausführlich begrünbet.

Zweitens ift nach allen Entwicklungs- unb Wachstums- 
gesetzen bei Gesangbüchern nicht anzunehmen, dasz bie 
8 groszen evangelischen Kirchengebiete, bie bas DEG erft 
feit 15 ober 20 Jahren aufgenommen haben, sic bereit- 
finben würben, ben so anbersartigen unb einfeitigen Mah- 
renholz’schen Entwurf zu akzeptieren. Die Basis, auf ber 
bie allgemeine unb wahrlich berechtigte Sehnsucht aller 
Evangelischen Deutschlands nach einem einheitlichen evan- 
gelischen Gesangbuch Erfüllung finben tann, wirb für 
längere Zeit bas DEG fein; benn bas DEG ift ein ge- 
biegen unb besonnen ausgewähltes Buch, bas wohl einer 
Revision fähig ist, aber niemals burch ben Mahrenholz’schen 
Entwurf ersetzt werben tann.

3m Hinblick darauf, das die ersehnte Einigkeit der deut- 
schen Evangelischen, der die Anfechtung des Kirchenkampfes
uns alle näher gebracht hat. an feinem Punkte fo augen-
fällig und für jedermann erlebbar fein wird als auf Bern 
Gebiete tes Gesangbuches, tas in jedermanns Hand ift, 
wird ter Synode tie entschlossene Weiterarbeit in ter Rich- 
tung ter Aufnahme tes DEG besonders herzlich empfohlen.

Der zweite Teil tes Antrags ift — wenn ter erfte an- 
genommen wird — von einer sekundären Bedeutung, in- 
sofern, als er tann ohne weiteres Annahme finten wird. 
Es würte sic nur tarum drehen, das in tiefem Landes- 
kirchlichen Anhang ten berechtigten Wünschen jeder Lan- 
deskirche nach tem ihnen besonders lieben, vertrauten, 
wertgeschätzten Liedgut Rechnung getragen ift. Wie tiefer 
zweite Teil tann gestaltet wirt, tas ift eine notwentige, 
aber nach Erledigung tes erften Teils sekundäre Frage, 
unt es ift vom Hauptausschusz angeregt worden, dasz eine 
Kommission gebildet werten soll, tie sic namentlich mit 
ter Gestaltung tes zweiten Teils befassen soll und tie nicht 
zu groß fein foll.

Der Antrag wirt einstimmig angenommen.
Berichterstatter, Abgeordneter Lic. Mühlhaupt: Die 

Feier tes Buß- unt Bettages. Es ift Beim Hauptausschusz 
ein Antrag folgenden Wortlautes eingegangen:

„Die Synode wolle beschlieszen, dasz tas Reformations- 
feft auf ten 31. Oktober, ter Busz- unt Bettag auf ten 
Mittwoch vor tem Totensonntag festgelegt wird." 
Der Antrag wirt oon ten Antragstellern zurückgezogen, 

weil sowohl tie kirchliche wie tie staatliche Regelung tes 
Busztages unt Reformationstags sic noch im Fluß befin- 
ten unt von ter Kirchenleitung aus Bereits alle Schritte 
getan fint oter getan werten, um eine Regelung im Sinne 
tes Antrags zu erreichen.

Abgeordneter Schneider: Auch tiefer Eintrag wurte ja 
schon im Jahre 1945 bezüglich tes Busztages in ter vor- 
läufigen Synode gestellt, unt ic habe nur ten einen 
Wunsch, dasz nachdem tie Festlegung tes Busztages als 
Feiertag mitten in ter Woche vor tem Totensonntag 
durchgekämpft wurte, ter Busztag auch fo gefeiert wirt, 
selbst auf tie Sefahr h<u, dasz in ter Landeskirche nun zwei 
Termine fint. Denn tas würte nun nicht verstanden wer- 
ten, wenn — wohlgemerkt — nicht aus eigener persönlicher 
Initiative, sondern auf Grund von Verhandlungen ter 
Kirchenleitung mit ter südbadischen Regierung ter Busz- 
tag nun als staatlich anerkannter Feiertag auch für tie 
katholischen Gemeinden als — wie wir tort fagen — ein 
aufgerichtetes Zeichen in unserem Volk gefeiert werten 
soll, dasz tann tie Kirche nicht davon Gebrauch machen 
würte.

Ic geftehe, dasz tas etwas schwierig ist. 3c möchte auch 
nicht, dasz wir darüber oiel tebattieren, aber tie Bitte 
möchte ic doch aussprechen, das tiefes Recht, tas nun er- 
kämpft ift, nicht freiwillig preisgegeben wirb unt ic tönnte 
mir benfen, dasz durch diese Feier in Südbaden ein neuer 
Ansatzpunkt gegeben ift, auch in Rorbbaben diese Feier 
anzuerkennen. Es sollte aber nicht fo weit tommen, dasz 
man biefe Regelung in Südbaden wieber fallen läszt, weil 
fie in Rorbbaben noch nicht vorhanden ift.

Landesbischof D. Bender: Es ift zu hoffen, daß wir in 
ber amerikanischen Zone auch dahin tommen, aber selbst 
wenn es nicht dahin käme, hätte ic feine Bedenken, bas,
was in Südbaden errungen ist, stehen zu lafjen und den
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Zustand zu ertragen, dasz tatsächlich in einer Kirche an 
zwei verschiedenen Tagen Busz- unb Bettag gefeiert mirb. 
Denn bie Einheit einer Kirche kann nicht in ber Einheit 
ihrer Zeremonien liegen.

Oberkirchenrat Dr. Friedrich: Auf eine Anfrage teilt bas 
Ministerium in Stuttgart mit, dasz ber Landtag unterm 
17. Oktober 1947 ein Gesetz zum Schutz ber Feiertage be- 
schlossen hat. Das Gesetz ift allerdings bis jetzt noch nicht 
veröffentlicht. Tritt es aber in ber uns betannten Fassung 
in Kraft, bann ift ber Busztag als Festtag geschützt, aller- 
bings nur in Gemeinden, in benen biefer Tag herkömm- 
licherweise als Festtag gefeiert toirb unb in ben Gemein- 
ben, beren Einwohner überwiegend bem evangelischen Be- 
kenntnis angehören. Für Südbaden ficht ber bort aus- 
gearbeitete Entwurf vor, dasz in Gemeinden, in benen bie 
Evang. Kirche Pfarrechte besitzt, ber Busz- unb Bettag am 
Mittwoch oor bem letzten Sonntag bes Kirchenjahres ge- 
schützt mirb. Wie bie Bestimmung für Nordbaden im ein- 
zelnen nun zur Anwendung kommt, lägt sic mit Sicherheit 
noch nicht sagen. 3c mürbe bem Oberkirchenrat vorschla- 
gen, bei ber für Borbbaben zuständigen Stelle dahin- 
gehend vorstellig zu merben, bag ber Busztag, ber bei uns

auch am Sonntag einen erhöhten Schutz hat, den Feier- 
tagsschut für den Mittwoch nor dem letzten Sonntag des 
Kirchenjahres in allen Gemeinden erhält. Es geht ja nicht 
an, das mir in unserer Landeskirche den Busztag an ver- 
schiedenen Tagen feiern, je nachdem die Gemeinde in der 
amerikanischen ober französischen Zone liegt. Was mir 
in Südbaden, erlangt haben, musz in Nordbaden auch an- 
gängig fein.

Abgeordneter Schneider: Auch mir haben um bie For- 
mulierung, in welchen Gemeinden ber Busztag unb bie 
anderen evangelischen Feiertage gefeiert werden sollen, 
sehr gerungen. Es ift versucht worden, bie Giltigkeit ber 
konfessionellen Festtage an bie Formulierung „in über- 
wiegend evangelischen, bzw. katholischen Gemeinden" zu 
binden, während ic barum bat unb erreicht habe, sie ba 
einzuführen, wo mir Pfarrechte besitzen, weil sonst 5e- 
meinben non 3. B. 45 Prozent Minderheit nach strengem 
Wortlaut nicht feiern bürfen. Auch hier ift bie südbadische 
Ordnung ein gewisses Vorbild für bie amerikanische Zone.

Auf Vorschlag bes Präsidenten mirb bie Sitzung hiermit 
geschlossen. Der Präsident bittet ben Altestenrat zu einet 
kurzen Besprechung. Dekan Vier spricht das Schluszgebet.

Vierte öffentliche Sitzung
Langensteinbach, Freitag ben 5. März 1948,15.30 Uhr

Präsident Dr. Umhauer eröffnet bie Sitzung, Abgeord- 
neter Eisinger spricht bas Eingangsgebet.

Zu Beginn ber Sitzung spricht ber Präsident bem Leiter 
bes Bibelheims Bethanien, Herrn Pfarrer Beck, ben Dank 
für bie gewährte Gastfreundschaft aus unb bittet ihn, die- 
fen Dank auch an feine Mitarbeiter unb Mitarbeiterinnen 
meiter zu leiten. Herr Pfarrer Bec erwidert, das bas 
Heim diesen Dienst ber Kirche freubigen Herzens getan 
hat unb wünscht, dasz ben Beratungen ber Synode ein 
reicher Segen erwachse.

Berichterstatter, Abgeordneter Hammann: Der Ausschuß, 
in dessen Auftrag ic Ihnen heute Bericht erstatten soll, 
beschäftigte sic mit bem Bericht bes Oberkirchenrats an 
bie Ordentliche Landessynode oon 1948. Dieser Bericht 
liegt ber Synode vor. Auf eine allgemeine Vorbesprechung 
rourbe verzichtet, ebenfo auf bie Besprechung bes bem Be- 
richt vorausgehenden geschichtlichen Rückblicks. Statt dessen 
wurde an Hand ber einzelnen Teile unb Abschnitte sofort 
bie Einzelberatung durchgeführt. Da ber Bericht in Ihren 
Händen ift, fei es mir gestattet, in ber Berichterstattung 
auf bie einzelnen Abschnitte zu verweisen.

I. Die Pfarrerschaft, ber theol. Nachwuchs unb bie Ge- 
meinben.

a) Die Durchführung bes Gesetzes zur Wiederherstellung 
eines bekenntnisgebundenen Pjarrerstandes.

Diefes oon ber Borläufigen Synode unterm 29.11.1945 
beschlossene Gesetz stellt bie Rechtsgrundlage bar, auf ber 
inzwischen Masznahmen durchgeführt wurden. Nach biefem 
Gesetz murben 3 Pfarrer entlassen, 16 Pfarrer zur Ruhe 
gesetzt unb 16 Pfarrer suspendiert. Bon ben letzteren wur-

ben 10 nach gewissenhafter Prüfung durch bie Kirchen- 
leitung vorläufig wieder in kirchlichen Dienst gestellt. So- 
weit es schon übersehen merben kann, hat sic bie vor- 
läufige Wiederaufnahme biefer 10 Pfarrer bis jetzt be- 
währt.

Hinsichtlich ber suspendierten Pfarrer wurde bie Er- 
klärung des Herrn Landesbischofs vor bem Ausschuß dank- 
bar begrüszt, dasz bie wirtschaftliche Lage biefer Pfarrer fo 
fei, dasz im Rahmen bes Möglichen jeder ber Betreffenben 
als vor ber schlimmsten Rot gesichert angesehen merben 
bürfe. Der Ausschuß mar sic einig, dasz bie Frage ihrer 
Wiederverwendung im kirchlichen Dienft nicht nur unter 
bem sozialen Aspekt behandelt merben barf. Denn mit die- 
fem Gesetz hat sich bie Kirche selbst bas Zeichen aufgerichtet, 
dasz in ihr nichts gelehrt merben kann, mas miber Gottes 
unverkürztes Wort ift. Deshalb ging es bei ber Durch- 
führung dieses Gesetzes nicht um Einzelerwägungen sozia- 
ler Art, fonbern um bie grundsätzliche Stellungnahme, bie 
vom Bekenntnis her geboten ift. Eine Abhilfe ber dadurch 
sic im einzelnen ergebenben Spannungen, inneren unb 
äuzeren Röte kann nach ber Erklärung bes Herrn Landes- 
bischofs entscheidend nicht oon ber Kirchenleitung, fonbern 
von ben Pfarrern ber Kirchenbezirke geschehen. Diese feien 
gefragt, wieweit fic bie betreffenben Pfarrer mit gutem 
helfendem Berftehen umgeben wollen. Auf bie Frage, mas 
etwa ben oon ben Spruchkammern suspendierten Pfarrern 
gegenüber erfolgen Jolle ober könne, etma burch nochmalige 
Aufnahme eines seelsorgerlichen Gesprächs ber Kirchen- 
leitung mit ihnen, hat ber Herr Landesbischof auf bie Not- 
wendigkeit einer sorgfältigen Prüfung durch bie Kirchen- 
leitung hingewiesen, ob ein solcher ober ein anderer Weg 
jetzt beschritten merben soll, ba diese Angelegenheit ein
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persönliches seelsorgerliches Moment darstellt, das seine 
weittragenden Auswirkungen haben kann.

b) Pjarrerschaft. Inhalt der Besprechungen waren die 
auszerordentliche Arbeitsbelastung der Pfarrer und die Er- 
wägungen einer Abhilfe. Der Ausschuß hat mit groszer Be- 
friedigung davon Kenntnis genommen, das die Abhilfe 
ein vordringliches Anliegen der Kirchenleitung ist. Wirk- 
fame Erleichterungen sind zur Zeit fast so gut wie nicht 
möglich. — Infolge dieser Cage bleiben manche Aufgaben 
liegen ober tonnen nur gehetzt getan werben. 3n manchen 
Gemeinden wird es besonders als Rot empfunden, daß ber 
Pfarrer feine Sammlung zu seelsorgerlichen Gesprächen 
finde. Die Möglichkeit, ben Pfarrer dadurch fühlbar zu 
entlüften, dasz ber Religionsunterricht neuerdings wieber 
mehr durch andere Kräfte erteilt werben tönnte, fann 
heute ebenfalls weithin noch nicht fruchtbar gemacht wer- 
ben, ba bie Wohnfrage gerabe in Nordbaden bie größeren 
Probleme stellt als bie Versonallage. Während sic in ber 
französischen Zone wenigstens für bie Zukunft dadurch eine 
fleine Erleichterung zeigt, dasz mit Genehmigung des In- 
terrichts-Ministeriums Philologie-Studenten als weiteres 
Fac Religion wählen unb in einer abgekürzten Ausbil- 
bung unterwiesen werben tönnen, liegt eine entsprechende 
Genehmigung für Nordbaden noch nicht vor. Gerabe durch 
Einschränkung des Religionsunterrichtes ber Überbelastung 
bes Pfarrerstandes abzuhelfen, erscheint nicht geraten. Es 
sollte im Gegenteil jede Möglichkeit benützt werben, ber 
Jugend bas Evangelium zu bringen. — Auf Grunb dieser 
faft unlösbar erscheinenden Notlage scheint bie Besinnung 
dringlich zu werben, ob nicht ganz andere unb ganz neue 
Wege begangen werben miiffen, bie Arbeit zu bewältigen, 
ob mit ben in ben Gemeinben zur Verfügung stehenden 
ober erft heranzubildenden geeigneten Kräften, Altesten, 
Gliedern ber Frauen- unb Männerkreise, eine gewisse Ar- 
keitsteilung versucht unb gewahrt werben musz. Die zen- 
trale Aufgabe bes Pfarrers in Wortverkündigung, Seel- 
forge unb Unterricht wird ftets von ihm selbst vordringlich 
im Auge behalten werben müssen, während andererseits 
manche anberen Gebiete auch nicht fo vom Pfarrer ge- 
wertet werben sollten, als müsse er selbst alles allein durch- 
führen. — Der Ausschuß begrüszt bie zur Vertiefung, 
Selbstbesinnung unb Weiterbildung von ber Kirchenleitung 
angesetzten unb noch geplanten Pfarrfreizeiten in Süd- unb 
Nordbaden.

Die Synode billigt ben Bericht bes Ausschusses.
Berichterstatter, Abgeordneter Hammann:
c) Ostpfarrer. Der Ausschuß nahm ben Bericht bes Ober- 

kirchenrates zur Kenntnis. Er hatte nichts hinzuzufügen.
Das gleiche gilt für
d) Die unständigen Geistlichen.
e) Der theologische Nachwuchs. Der Ausschuß beschäftigte 

sic im wesentlichen mit ben Ergänzungen zu bem Bericht 
ber Kirchenleitung, bie ber Detan ber Theol. Fakultät 
Heidelberg, Herr Prof. D. Hupfeld, in einer eingehenden 
Schilderung ber groszen, teilweife völlig unlösbaren, durch 
die Einführung bes numerus clausus unb bie Wohn- 
raumnot verursachten Schwierigkeiten machte. Erst wenn 
in zwei Jahren eine größere Anzahl ber Studierenden bas 
Studium beenbet haben wirb, wirb bei ben jetzigen Be- 
stimmungen eine Erleichterung zu erwarten fein. Abhilfen 
wutben dadurch versucht, baß ber Umtreis ber Wohnmög- 
lichkeit ber Studierenden für Heidelberg möglichst weit

gefaßt wurbe. Der Ausschuß nahm Kenntnis von bem 
Vorschlag ber Konferenz ber Dekane ber Theol. Fakultäten 
in Göttingen 1947, wonach dem Studienbeginn eine Art 
„Diakonat" vorauszuschicken versucht werben soll, ähnlich 
bem Dienst „mit ber blauen Schürze" in Bethel unb ande- 
ren geeigneten Anstalten. Es wurbe in Einzelfällen auch 
schon geraten, sic bis zur Studienmöglichkeit in ben Spra- 
chen weiterzubilden — nur etwa 10 Prozent ber Theologie- 
studenten fommen zur Zeit aus Gymnasien — ober sic 
handwerklich zu betätigen. Die Kirchenleitung wirb ge- 
beten, in einer gemeinsamen Aktion mit ber Fakultät Hei- 
delberg bei ber Militär-Regierung zwecks Aufhebung ober 
Erleichterung bes num. cl. vorstellig zu werben.

Sm Hinblick barauf, dasz einer Anzahl Theologiestuden- 
tinnen bie spätere Aufnahme nicht zugesagt werben tonnte, 
empfiehlt ber Ausschusz, bie Kirchenleitung zu bitten, bie 
Pfarrerschaft anzuweisen, dasz frühzeitig bie Berufswahl 
ber in Frage fommenben geeigneten Mädchen in ihren Ge- 
meinden dahin gelentt werben möge, wo ber Diensteinsatz 
zur Zeit dringlicher erscheint, etwa in Richtung bes Ge- 
meindehelferinnendienstes. — Der Ausschuß begrüszt dank- 
bar bie Abiturientenfreizeiten unb solche für Theologie- 
Studenten. Diefes ganze Aufgabengebiet benötigt bringenb 
bes treuen Fürbittedienstes ber Gemeinben!

Roc eine Richtigstellung in bem Bericht bes Oberkir- 
chenrats Seite 4, wo bie Rede ift von Dr. Oestreicher, dessen 
„Snitiative bas Stubienhaus feine Entstehung" verdanke: 
das Stubienhaus in Heidelberg wurbe burch Geheimrat 
Cemme 1917/1918 gegrünbet.

Abgeordneter Ruser: In bem Bericht ift ausgeführt 
worben, baß man ben jungen Stubierenben empfehlen 
sollte, weil es für fie heute schwierig ift, bei ben Uni- 
nerfitäten anzutommen, fich in ber Zwischenzeit im Diako- 
nat ober im Handwerk ober in ber Landwirtschaft umzu- 
sehen. Sch habe schon oft bie Erfahrung gemacht, daß 
Pfarrer, bie aus Beamten- ober Pfarrfamilien, aus ber 
Stabt tommen, bem praktischen Ceben in ben Landgemein- 
ben hilflos gegenüber stehen. Es wäre gut, wenn jeder 
Pfarrer ein Jahr in ber Landwirtschaft tätig wäre, bamit 
er bann bas Evangelium ber Eigenart ber Landgemeinde 
entsprechend verständlicher verkündigen tönnte. Auch hierin 
war unser Herr Jesu Lehrmeister unb Vorbild unb hat 
feine Beispiele unb Gleichnisse aus ber Natur unb bem 
praktischen Ceben genommen.

Berichterstatter, Abgeordneter Hammann:
f) Gemeindehelferinnen. Unsere Landeskirche hal als 

eine ber erften dieses Amt vor einem Vierteljahrhundert 
geschaffen unb barf nun mit Dant zu Gott nuf eine reich 
gesegnete Entwicklung dieses Dienftcs zurückblicken! Dant 
ber vorausschauenden unb für bie Ausbildung unb Ver- 
tiefung ber Gemeindehelferinnen besorgten Tätigkeit bes 
Referenten im Oberkirchenrat, Herrn Oberkirchenrat Rost, 
ift burch bie Kampfjahre ber Vergangenheit bis heute eine 
Dienstschar erhalten geblieben, bie nicht mehr wegzudenken 
ift aus bem Raum ber Kirche.

Einige Fragen haben fich neuerdigns um bie Gemeinde- 
helferinnen felbft ergeben. Die eine ift bie ber Verwen- 
bung ber älter geworbenen Gemeindehelferin besonders 
im Religionsunterricht. Seitbem dieser infolge Ausfalls 
ber Lehrerschaft für biefen Dienft mehr unb mehr von ben 
Pfarrern unb hierzu befähigten freien Kräften über- 
nommen werben muszte, finb bie Gemeinbehelferinnen in
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sie heute oft überlastender Weise als Hilfs-Religionslehrer 
eingereiht worden, sodasz die eigentliche Aufgabe des Seel- 
jorgedienstes in der Gemeinde, Hausbesuche, Jugendarbeit 
usw. zu kurz zu kommen drohen. Absicht ift aber, die Ge- 
meindehelferin möglichst wieder für diese Dienste freizu- 
bekommen. — Bei der Fülle der Aufgabengebiete dürfte 
auch für die ältere Gemeindehelferin die geeignete Dienst- 
möglichkeit gefunden werden und, soweit hierfür Bega- 
bungen vorhanden sind, auch noch da und dort im Reli- 
gionsunterricht gewiesen fein.

Eine andere Frage ist, wieweit den oft völlig auf sic 
selbst gestellten, ohne Familienanschlusz lebenden Gemein- 
dehelferinnen entsprechend der Besonderheit ihres Dienstes 
und dem heute in ihren Reihen zunehmenden Verlangen 
„Heimstätten" und Zusammenschlüsse im Rahmen der In- 
neren Mission ober in Anlehnung an bie Diakonie gegeben 
werden sollen unb tonnen, wodurch auch gleichzeitig eine 
gewisse Versorgung im Alter gewährleistet würde. Ge- 
spräche hierüber sind schon zwischen Innerer Mission, Ge- 
meindehelferinnen unb Diakonie geführt worden; fie be- 
bürfen aber weiterhin auf allen Seiten noch der gegen- 
seitigen Klärung ber anzustrebenden Ziele unb ber hierzu 
vorhandenen Möglichkeiten. Die Kirchenleitung wirb ge- 
beten, in Verbindung mit ber Inneren Mission (a. %. zwecks 
Übernahme einer Heimleitung) geeignete Wege hierfür zu 
überprüfen.

Ein weiteres Anliegen ift bie derzeitige gehäufte Büro- 
tätigkeit vieler Gemeindehelferinnen im Pfarramt; hier 
sollte festgehalten werben, das bie Gemeindehelferin nicht 
bie „Sekretärin" bes Pfarrers, fonbern feine Gehilfin in 
ber Seelsorge ift. Es ift ferner verständlich, baft bei ber 
gegenwärtigen $äufung aller Dienstgeschäfte bie persön- 
lichen Anliegen ber Gemeindehelferinnen unb bie Seel- 
sorge bes Pfarrers an feiner Mitarbeiterin leicht über- 
sehen werben unb zu kurz fommen. Dies wirb manchmal 
von ben Gemeindehelferinnen schmerzlich empfunden.

Diefe Überlegungen unb bie Absicht, ben Gemeinde- 
helferinnen eine Ermutigung für ihren schweren Dienft 
in ber Zukunft zuteil werben zu lassen, fanben ihren Aus- 
druc in ben zwei Anträgen, bie ber Ausschuß Hoher St- 
nobe zur Annahme empfiehlt. Der 1. Antrag enthält ein 
Wort ber Synode an bie Gemeindehelferinnen, ber 2. An- 
trag eine Bitte ber Synode an bie Kirchenleitung.

1. Die Synode wolle beschliessen, baft folgendes Wort an 
bie Gemeindehelferinnen gerichtet wirb:

Die Synode hat mit banfbarer Freude Kenntnis genom- 
men von bem reich gefegneten Dienft, ber in unserer Lan- 
bestirche nun schon feit einem Vierteljahrhundert im Amt 
ber Gemeindehelferin selbstlos unb opferbereit geleistet 
wird. Für diesen Einsatz unter schwierigen Verhältnissen 
spricht bie Synode herzlichen Dant aus.

Bei biefer Gelegenheit fei barauf hingewiesen, das im 
Rahmen bes heute Möglichen auch alles getan werben 
wirb, um bie spätere Altersversorgung sicherzustellen.

Der Herr ber Kirche bevollmächtige diesen Dienft unb 
wolle fernerhin lebendige Glieber unserer Gemeinden dazu 
willig machen!

2. Die Synode wolle beschließen: Die Synode bittet bie 
Kirchenleitung, 1) bie Altersversorgung ber Gemeindehel- 
ferinnen zu erwägen, 2) Sorge zu tragen, baft bie Pfarrer 
unb bie Gemeinbehelferinnen wieder mehr zu ihrer eigent- 
.lichen Seelsorgeaufgabe fommen unb es sic angelegen

fein lassen, geeignete Gemeindeglieder auf biefen Beruf 
aufmerksam zu machen.

Abgeordneter Schneider: Ich bin sehr bantbar dafür, baft 
in bem Bericht über bie Gemeinbehelferinnen ber Saft 
steht unb auch oon bem Herrn Berichterstatter fo stark 
unterstrichen wurbe: Die eigentliche Aufgabe ber Gemein- 
dehelferinnen bürfte auf bem Gebiet ber Besuchstätigkeit 
liegen. 3c möchte bas ganz hart formulieren, obwohl ich 
weift, das bas nur tageweise erfolgen kann. Die Gemeinde- 
helferinnen müssen auch zur Unterrichtserteilung heran- 
gezogen werben, fie müssen aus bem Setretariat, fie müssen 
aus ber Kinderstube bes Pfarrers herauskommen.

Eine zweite Frage, bie sic hier auftut, wenn wir diese 
besondere Tätigkeit bes Besuchs unb bamit verbunden ber 
Seelsorge berühren, ift bie, baft oft diese jungen Menschen 
für biefen Dienft zu allein stehen. Wenn fie von ber so- 
zialen Frauenschule kommen, gehen fie mit einer groften 
Freudigkeit an bie Arbeit. Aber cs fann ja nicht bamit 
getan sein, baft fie nun, wie so schön von einem Pfarrer 
gejagt wurbe, Sonnenschein in bie Stübchen ber Alten unb 
in bie Wohnungen ber kinderreichen Familien bringen, 
sondern Jie müssen auch bie Botschaft bringen, unb bas wirb 
oft einem so jungen Menschen schwer. Es müftte ihm eine 
Hilfe gegeben werben, fei es in Verbindung mit ber Pfarr- 
konferenz, baft sie einmal zusammenkommen unb ihre Er- 
fahrungen austauschen fönnten. Sch glaube hier liegt eine 
Aufgabe unb eine Verpflichtung, bie wir ihnen gegenüber 
haben unb bie wir sehr ernst nehmen müssen, bamit einmal 
bie Praxis ber Seelsorge in ihnen entwickelt wirb, burth 
ben Erfahrungsaustausch mit ülteren, baft Jie zugerüstet 
werben, ben Mut dazu befommen. Denn sonst ist es zu 
leicht, baft Jie gehemmt sind, baft Jie zurückschrecken unb bie 
Jo grofte Kunst unb Gabe bes seelsorgerlichen Gesprächs 
ihnen garnicht so recht zum Bewusztsein tommt.

Abgeordneter Joest: 3c möchte bem widersprechen, was 
eben gejagt wurbe, bamit nicht ber Einbrucf entsteht, als 
ob in biefer Beziehung nichts geschähe. Ic weise auf bie 
Einrichtung in Mannheim hin, wo jeben Samstag morgen 
bie Gemeinbehelferinnen im Defanat zusammen fommen 
unb bort eine wirkliche Arbeits- unb Lebensgemeinschaft 
haben. Dasselbe geschieht in Pforzheim unb in anberen 
Stäbten.

Oberkirchenrat Rost: Sc banfe sehr als Referent für 
diese Arbeit für bie Worte bes Herrn Bürgermeisters 
Schneider. Seine Ausführungen sind für feine Sicht ber 
Sache absolut richtig. In Mannheim ift es fo, wie es Herr 
Kirchenrat Joest geschildert hat. Das gilt auch für Heidel- 
berg, Karlsruhe, Pforzheim, Freiburg. Schwieriger ift bie 
Sache in ber französischen Zone unb bort wicber in ben 
Heineren Stäbten, wo bas Zusammenkommen auszerordent- 
lich schwierig ift. In Konstanz befinben sich 3. 3t. 3 Se- 
meindehelferinnen, in Villingen 2, in St. Georgen 1. Die 
sind nicht so leicht zusammenzubringen, um an ihnen ben 
Dienft zu tun, wie er hier als erwünscht bezeichnet wurbe 
unb wie es auch notwenbig ist. Das ift unsere Not. Diefe 
Gemeindehelferinnen fühlen sic oft vereinsamt; Jie stehen 
in besonders schwierigem Dienft. Wenn wir versuchen, fie 
von ber Landeskirche aus in Freizeiten zusammenzubekom- 
men, ift bas nur ein Notbehelf. Aber es ift richtig, was 
gejagt worben ift. Vielleicht läftt es sic mit ber Zeit ma- 
chen, baft ba unb bort in gröftcren Gemeinden solche lange
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vereinsamten Gemeindehelferinnen Anstellung finden. 
Dann kann es die Aufgabe der Dekane sein, diese Ges 
meindehelferinnen in der dargestellten Weise zusammen- 
zubringen und zu betreuen.

Es wird auc immer wieder eine Frage der Geldmittel 
der Kirche sein, inwieweit sie dieses Gemeindehelferinnen- 
amt ausdehnen tann. Jetzt haben wir 89, bis Ostern etwa 
100. Wir fürchten, dar nach den bisherigen Erwägungen 
die Möglichkeiten weiterer Anstellungen damit erschöpft 
sein werben. Sc benütze gerne bie Gelegenheit, auch hier 
nochmals auszusprechen, das wir hier eine Arbeitsschar 
haben, bie mit groszer Freudigkeit im Dienst unserer Lan- 
deskirche steht.

Die beiben Anträge werben nochmals verlesen.
Abgeordneter von Dietze: 3c habe Bedenken zum zwei- 

ten Antrag. Es würbe fiir bie Gemeindehelferinnen ent- 
mutigend wirten, zu lesen, das ber Oberkirchenrat bie 
Altersversorgung „erwägen" wolle.

Oberkirchenrat Rost: 3c schlage vor, diesen Vainus zu 
änbern in: „Die Altersversorgung in bie Wege leiten" 

über diese Fassung bes Antrags wirb abgestimmt und 
ber Eintrag einstimmig angenommen.

Berichterstatter, Abgeordneter Hammann:
g) Die Gemeinden.
Zu bem erften Absatz bes Berichtes ber Kirchenleitung 

Seite 5 glaubt ber Ausschuß, in voller Würdigung ber in 
diesen Jahren beobachteten Zunahme kirchlichen Lebens 
ben Satz bes Berichts noch einmal unterstreichen zu sollen, 
bag bie Not heute „viele nicht zur Busze unb zum Glauben, 
sondern zur inneren Verhärtung unb zum Zweifel an Got- 
tes Gerechtigkeit unb Güte geführt" hat. Hier bat bie 
Predigt ber Kirche zeitnah unb im ständigen Ringen um 
ihre Anschaulichkeit bie Botschaft von ber Realität Gottes 
im Gericht unb in ber Gnabe Jesu Christi zu verkündigen. 
Hinzu fomme bie Gelbstprüfung bes Pfarrers, in bevoll- 
mächtigter eigener Buszhaltung vor Gott diese Realität zu 
predigen.

Zu bem zweiten Absatz: Verhältnis von Kirche unb Ge* 
meinschaften, begrüzt ber Ausschuß bie von ber Kirchen- 
leitung begonnenen Gespräche. Denn dadurch unb durch bie 
auc in vielen Kirchengemeinden von beiben Seiten er- 
Strebte Bruderschaft tann ber Dienst bes Pfarrers neu ge- 
tragen unb zu bem wirklichen Priesterdienst in ber ge- 
Samten Kirchengemeinde vertieft werben.

Erschwert wirb aber dieses Neuwerden in manchen Ge- 
meinben unterer Heimatkirche dadurch, das 3. Zt. einige 
freie Evangelisten unb Leiter kleinerer Konventikel sekten- 
hafte Ansätze unb Bestrebungen verfolgen, bie zu einer 
ungesunden Entwicklung führen. An einer „lehrmäszigen" 
Klärung tann zur Zeit wenig ober nicht eingesetzt werben; 
andererseits aber ist gerabe dadurch, dasz solche Evange- 
listen meist außerhalb ber Landeskirche stehen, bie Ent- 
wicklung deutlich. Gesammelte Wachsamkeit unserer Pfar- 
rer über ber biblisch-reformatorischen Grunblage auch ber 
Gemeindeglieder ist hier am Platze. Deshalb wirb bei ber 
im Bericht in bem 3. Absat erwähnten neuerlichen Ent- 
faltung ber Setten bantbar Kenntnis genommen von ber 
Absicht ber Kirchenleitung, demnächst im Sonntagsblatt 
„Für Äirche unb Gemeinde" fortlaufend Artikel über 
neuerbings stark auftretenbe Setten unb sektenhafte Kreise 
zu veröffentlichen. Dies entspricht einem bringenben Be- 
dürfnis.

Abgeordneter Haus: Wenn hier im Bericht gesagt wird, 
das von einer tiefgreifenden geistigen Bewegung unter 
bem Gericht Gottes nicht gesprochen werben tann, bann hat 
bas auch eine Ursache, bie uns in ber Volksmission überall 
in erschreckender Weise begegnet. In ber Unsicherheit über 
bie Zukunft ber Gefangenen unb Vermiszten in Ruszland 
sind sehr weite Kreise unferes Voltes dazu geführt worben, 
bei ben Wahrsagern ihre Zuflucht zu suchen. Das legt einen 
Vann auf viele Menschen, bie bann innerlich einfach in 
einem Machtbereich finsterer Mächte festgehalten sind unb 
ben Zugang zum Evangelium verlieren. Ich würbe es 
begrüßen, wenn bei ber Wichtigkeit ber Sache ein Wort 
ber Synode an bie Öffentlichkeit gerichtet würbe gegen bie 
Zufluchtnahme unferes Voltes in feiner Not zur Wahr- 
sagerei unb zu ben okkulten Mächten.

Abgeordneter Ruser schliezt sic diesem Antrag an: Sch 
freue mich, baß bie Synode in Langensteinbach stattfindet, 
was vor 40 Jahren beim Vau dieses Hauses nicht möglich 
gewesen wäre. Von ganzem Herzen begrüsze ich es, dasz 
zwischen ben Leitern ber Gemeinfchaft unb bem Evang. 
Oberkirchenrat Gespräche geführt werben, bie zum Segen 
für beibe Teile sein mögen. Die Gemeinschaften sind aus 
ber Notzeit bes Liberalismus entstanden unb von Män- 
nern ins Leben gerufen worben, bie bas Evangelium 
wieber auf ben Leuchter gestellt haben. Wir haben diesen 
Männern viel zu verbanten. Sie stehen auf bem gleichen 
Bekenntnis wie bie Kirche, sie sind nicht aus ber Kirche 
ausgetreten, sondern in ber Kirche geblieben unb haben 
viel Segen in bie Kirche hineingetragen.

Abgeordneter von Dietze: Sch habe bei ber Besprechung 
am 19. 2. im Erweiterten Oberkirchenrat bereits zu diesem 
Abschnitt bes Berichts zum Ausdruck gebracht, dasz ic mich 
zunächst von ber Kürze dieses Teils bes Berichts etwas 
enttäuscht gefühlt habe. Es schien mir nicht recht im Ver- 
hältnis zu ber Vebeutung ber Gemeinben unb ihres Le- 
bens unb ber Vebeutung ber äußeren Dinge zu stehen, 
wenn hier ben Gemeinben eigentlich nur ein Abschnitt 
gewidmet ist unb bie darin enthaltenen ernsten Feststel- 
lungen nicht durch einzelnes belegt sind. Der Herr Landes- 
bischof hat mich in ber Sitzung bahin aufgeklärt, baß es 
technisch nicht möglich gewesen ist, diesen 2lbfchnitt über 
bie Gemeinbe reichlicher zu gestalten, unb baß mit ber 
Kürze bes Anteils, ber ben Gemeinben am Gesamtbericht 
zu Teil geworben ist, keineswegs verkannt wurde, dasz bie 
Gemeinben schliesslich bie Hauptsache sind, mit benen ber 
Bericht sic zu beschäftigen hat.

Berichterstatter, Abgeordneter Hammann: Eine wirk- 
same unb umfassende Formulierung eines Wortes an bie 
Gemeinben hinsichtlich ber Zauberei scheint mir jetzt wegen 
ber Kürze ber Zeit nicht burchführbar zu sein. Deshalb 
möchte ic vorschlagen, dasz ber Oberkirchenrat gebeten 
wirb, in ber Form eines Wortes an bie Gemeinben dieses 
Anliegen, bas bie Abgeordneten Haus unb Ruser vorge- 
bracht haben, in einer ausführlichen unb auf Einzelheiten 
eingehenden Weise durchzuführen.

Abgeordneter Dr. Wolf: Von diesem ?lbfchnitt bes Be- 
richts habe ich ben gleichen Eindruck gehabt wie Herr von 
Dietze. Sc möchte deshalb bas von ihm Gesagte mit einem 
Beispiel unterstreichen: Die Studentengemeinde in Frei- 
burg zählt etwa 100 Mitglieder ohne einen Theologen. 
Die Arbeit ift ein Jahr lang ohne einen Stubentenpfarrer 
im wesentlichen von Laienkräften getragen worben. Wir
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sind der Kirchenleitung überaus dankbar, daß sie jetzt 
unserem Bedürfnis nach einem Studentenpfarrer in so
entgegenkommender Weise abgeholfen hat. Aber es
hätte mich gefreut, wenn hier ein Wort über diese 
lebendige Gemeinderealität gesagt worben wäre. Diese 
Studentengemeinde hat allein im letzten Sahr 2 Frei- 
szeiten mit Tübinger unb Mainzer Studenten durchge- 
führt. Auf diesen Freizeiten haben Pfarrer unb Pro- 
fessoren sic in ben Dienst ber Sache gestellt. Vom 1.—6. 
April führe ic selbst eine Arbeitsgemeinschaft mit ber 
Freiburger Studentengemeinde in Beuggen durch unter 
Mitwirkung von 4 schweizerischen Theologen. Alle diese 
Arbeit ist nicht etwa von ber Professorenschaft, sondern von 
ber Studentenschaft, bie non sic aus bie Professoren heran- 
geholt unb ermuntert hat, ausgegangen. Das ist nur ein 
Beispiel; auch anbere würben zeigen, das etwas mehr vom 
Gemeindeleben hätte gesagt, werben Jollen unb nicht nur 
zu betonen, dasz bas Gemeindeleben nicht so fei, wie man 
es sic eigentlich wünscht.

Landesbischof D. Vender: Ic wäre sehr banibar ge- 
wesen, wenn non all biefen Dingen nicht nur auf an­
fälligen Berichtswegen, sondern non ber Studentenge- 
meinbe aus eine Nachricht gekommen wäre. Aber gerade 
bie Studentengemeinde in Freiburg hält sic für mein 
Gefühl doch in einer leichten Distanzierung zur Kirche. Es 
ift eine Tatsache, dasz bie Freiburger Studentengemeinde 
bie Kirchenleitung an ihrem Geben unb Ergehen non sich 
aus auf jeben Fall nicht in besonderer Weise teilnehmen 
läszt. Unb ic habe deswegen nicht besonders daran ge- 
dacht, auf biefen Punkt einzugehen, zumal wir über bie 
Studentengemeinde im allgemeinen gesprochen haben unb 
ähnliche Gerichte auch non ben Studentengemeinden in 
Karlsruhe, Heidelberg unb Mannheim hätten gegeben 
werben tönnen.

Abgeordneter Dr. Wolf: Damit lein einseitiger Eindruck 
entsteht, möchte ic hierauf erwibern, dasz bie Beteiligung 
ber Kirche an ber Arbeit ber Studentengemeinde durch- 
aus rege war. An unserer erften Rüstzeit hat Kreisdekan 
Hof teilgenommen unb uns in Bibelstunden unb Abend- 
mahlsfeier gebient. Auch an anberen Rüstzeiten haben 
Pfarrer ber Landeskirche teilgenommen. Darin liegt ge- 
miß teine Distanzierung zur Kirche. Sc glaube, näher 
tann man sich nicht zur Kirche stellen, als dasz man an 
einem Ort, ber weit weg ift von ber Kirchenleitung, leben- 
bige Kirche wachsen zu lassen sic bemüht. Sch möchte bamit 
nur barauf hinweisen, dasz bei uns wirklich etwas ge- 
schehen ift. Darüber einen Bericht zu verfassen, war nicht 
meine Sache. Sch glaube auch, dasz ein seelsorgerliches 
Gespräch mit einem Studenten für bas Geben ber Kirche 
wichtiger ift als ein noch so schöner Bericht, ben man 
ausarbeitet. Im übrigen tann ic nicht verstehen, wie bei 
ber Kirchenleitung ber Eindruck von einer Distanzierung 
ber Freiburger Studentengemeinde zu ihr entstanden ift. 
Es müzte schon ber Borwurf erhoben werben, dasz ic mich 
selbst von ber Landeskirche distanziere, ber ich das Ver- 
trauen biefer Studentengemeinde genieze. Ic weiß nicht, 
durch welches Faktum ein solcher Eindruck entstanden ift; 
ich möchte ihn aber, was an mir liegt, zerstreuen.

Abgeordneter Specht: Wir haben im Hauptausschuß 
nicht Anstorz baran genommen, baß ber Abschnitt über bie 
Gemeinden verhältnismäzig kurz ausgefallen ist, weil wir 
ber Bleinung sind, baß bie Darstellung über bie Entwick-

lung bes sittlichen unb religiöfen Gebens in ben Gemein- 
ben eine Aufgabe ber Bezirkssynoden ift. Die Bezirks- 
synoden aber haben feit bem Kriege noch nicht wieber 
getagt, fobaß eine ins einzelne gehende unb umfassende 
Darstellung über bie Entwicklung bes sittlichen unb reli- 
giösen Gebens hätte gegeben werben tönnen. Die Berichte 
ber Bezirkssynoden bienen bann ber Kirchenleitung dazu, 
sic über bas, was in ben Gemeinden geht ober wirb, 
ein Bild zu verschaffen. Diefe Möglichkeit hatte bie Kir- 
chenleitung nicht, weil einfach bie Unterlagen dazu fehl- 
ten. Andererseits hat ber Hauptbericht ja auch nur bie 
Aufgabe, bas darzustellen, was von Seiten ber Kirchen- 
Leitung auf bem Gebiete bes kirchlichen Gebens geschehen 
ift. Der fragliche Abschnitt ift nur deswegen hereingekom- 
men, weil offenbar bie Kirchenleitung bas Empfinden 
hatte, man tann bie Gemeinden nicht ganz übergehen. 
Aber zu einer umfassenden unb ins einzelne gehenden 
Darstellung bes kirchlichen Gebens fehlten meines Erach- 
tens bie zuverlässigen Unterlagen.-

Präsident Dr. Umhauer: Sc nehme an, dasz bie Erörte- 
rung ber Materie erschöpft ift unb bitte Herrn Pfarrer 
Hausz, feinen Antrag vielleicht mit ber Modifikation, bie 
Herr Pfarrer Hammann vorgetragen hat, zu formulieren, 
baß bie Synode an ben Herrn Landesbischof bas Ersuchen 
richtet, gegen bie Zauberei usw. ein entsprechendes Wort 
zu sagen.

Berichterstatter, Abgeordneter Hammann: Zu bem Ab- 
schnitt h) bes Hauptberichts (Statiftit) hatte ber Aus- 
schusz nichts zu bemerlen.

Zu bem Abschnitt i) (bas kirchenmusikalische Institut): 
Eingehend beschäftigte sic ber Ausschuß mit bem dritt- 
letzten Absatz bes Berichtes ber Kirchenleitung Seite 6, 
zweite Spalte. Hier wirb erwähnt, dasz feit anberthalb 
Jahren Kantoren ausgebildet werben: hauptamtliche Or- 
ganiften, bie befähigt unb bereit finb, Religionsunterricht 
zu erteilen. Sm Juni b. 3. werben bie erften, etwa 12, 
ihr Stubium beenbet haben. Im wesentlichen werben diese 
Kirchenmusiker schon aus finanziellen Gründen nur in 
größeren Groszstadt-Kirchengemeinden eingesetzt werben 
tönnen. Hier aber obliegt ihnen auch eine auszerordentlic 
wertvolle Aufgabe, bie als Dienst ber Anbetung ange- 
fprochen werben barf. Die Kirche erwartet von diesem 
Dienst manche Anregung unb Bertiefung bes kirchenmusi- 
kalischen Gebens, 3. B. eine neue Pflege bes Choralgesangs 
in ben Schulen, eine bewußtere Näherung unb Angleichung 
mancher Kirchenchöre an bas kirchliche Aufbauleben unb 
schliesslich auch eine vertiefte, zuchtvolle Beteiligung bes 
Organisten selbst am Gottesdienstverlauf.

Es wäre zu prüfen, ob befonbers befähigte Kirchen- 
musiker mit Hilfe landeskirchlicher, nicht nur geringer 
örtlicher Mittel in ben für biefen Dienft sehr bantbaren 
Kirchengemeinben gehalten werben sollten unb tönnten. — • 
In biefem Zusammenhang wurbe gebeten, baß bie Kir- 
chenleitung bie Berwenbung bes Kirchenmufifers unb 
Bertoners zeitgenöfsischer Choralschöpfungen, Simon, ber 
in einem südbadischen Dorf in wirtschaftlich schwerster 
Bebrängnis lebt, erwägen möge.

Die Frage erhob sich, ob unsere Lehrer-Organisten in- 
folge biefer Entwicklung bes Kantorenamtes in ihrer 
kirchlichen Einsatzfreude gehemmt werben tönnten, wenn 
bie größeren Orgeln bes Landes ihnen mehr unb mehr 
unzugänglich werben. Die Lehrerschaft zwar wirb, im gan-
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zen gesehen, auf tiefe Entwicklung mit Sorge blicken. Bei 
etwaigen Versetzungen wird tie ta unt tort im einzelnen 
bewährte Dienstverbundenheit mit bem kirchlichen Leben 
durch bas Aufgeben tiefes speziellen Amtes beeinträchtigt 
werben fönnen. Es tarf nicht übersehen werden, dasz von 
manchen lebendig in ber Kirche stehenden, tief im Wort 
Gottes gegrünbeten Lehrern auf Jahrzehnte hinaus reicher 
Segen entstehen kann unb entftanben ift. Andererseits aber 
muszten zur pfleglichen Förderung ber Kirchenmusik in 
unseren Gemeinden auch biefe neuen Wege beschritten 
werben.

Auf Grund tiefer Überlegungen empfiehlt ber Ausschuß 
ber Synode, bie Kirchenleitung zu bitten, bag
1 .) ben Lehrer-Organisten, bie in schwierigen Verhält- 

nissen auf ihrem Posten ausgeharrt haben, ber Dank 
für bie treuen Dienste ausgesprochen werbe; unb

2 .) barauf geachtet werbe, das in solchen Gemeinden, in 
benen befähigte unb kirchlich lebendige Lehrer-Orga- 
niften finb, biefe nicht durch Einstellung von Kantoren 
verdrängt werben.

Der Antrag wirb einftimmig angenommen.‘
Abgeordneter Haus hat inzwischen feinen Antrag formu-

liert:
„Die Synode bittet ben Herrn Landesbischof, ein Wort 
an bie Gemeinden zu richten gegen bie ftarf zunehmende 
Wahrsagerei, zu bet sic viele in ber Unsicherheit ihrer 
eigenen Zukunft ober ber ihrer Angehörigen oerleiten 
lassen."
Abgeordneter Ruser: Besser als ein Wort an bie Ge- 

meinben, bas im Gottesdienst oerlefen wirb, wäre ein 
kleines Heftchen über Wahrsagerei unb Sekten, bas man 
jedem Gemeindeglied nach bem Gottesdienst mit nach 
Hause geben fann.

Präsident Dr. Umbauer: Sch schlage oor, baft wir es 
bem Herrn Landesbischof überlassen werben, welche Form 
er zur Erfüllung dieses Wunsches für geboten hält. Der 
Antrag bes Abgeorbneten Hausz wirb einftimmig ange- 
nommen.

Über Abschnitt II (Bezirkssynoden unt Kirchenvisita- 
tionen) bes Berichtes führt Abgeorbneter Dr. Heidland als 
Berichterstatter bes Hauptausschusses zu diesem Abschnitt 
folgenbes aus:

Der Ausschuß stellte Überlegungen barüber an, wie 
oft zukünftig bie Bezirkssynoden einberufen werben 
and welches bie Beratungsgegenstände sein Jollen. Bei- 
bes hängt miteinanber zusammen. Den inoffiziellen In- 
halt bilbete bisher bie Gestellung eines Tätigkeitsberich- 
tes über bas kirchliche Leben bes Bezirkes zur Vorlage 
an bie Kirchenleitung. In ruhigen Zeiten genügte für 
biefe geistliche Bestandsaufnahme ein Zusammentritt ber 
Synode alle zwei Jahre. Aber schon wenn biefe Aufgabe 
bie einzige wäre, ift in unserer bewegten Zeit eine häu- 
figere Einberufung geboten.

Indessen sieht ber Ausschuß in bem Tätigkeitsbericht nur 
einen Teil ber Aufgaben. Wenn wir bie Tatsache ernft 
nehmen, baft bie Synode nicht eine zufällige, willkürliche 
ober burch menschliche Wahlmanöver zu Stande gekom- 
mene Versammlung von Gemeindevertretern ift, Jonbern 
ein Altestenkreis, ber bem Herrn ber Kirche verantwortlich 
unb durch bie Gemeinde, in ber dieser Herr gegenwärtig

ist, im tiefen Sinne bes Wortes berufen ift, bann muft bie 
Bezirkssynode auch zu allen ben Bezirk betreffenben Fra- 
gen in lebendiger Zusammenwirkung mit bem Bezirks- 
kirchenrat Stellung nehmen unb Beschlusz fassen. Solche 
Aufgaben wären 3- B.: Beratung über Pfarrwahlordnung, 
Lebensordnung, Vikarinnenamt, Liturgie.

So verlangen auch biefe Gründe eine häufigere Einbe- 
rufung.

Die neuerdings veranstalteten Altestenrüsttage stellen 
feinen Ersatz ber Bezirkssynode bar, ba ihnen einerseits 
ber Charakter einet verantwortlichen berufenen Versamm- 
lung fehlt. Anbererjeits follen bei ihnen bie Ältesten für 
bie Aufgaben, bie ihnen in ber Gemeinde unb ber Be- 
zirkssynode zufallen, überhaupt erst zugerüstet werben.

Ein festes Gesetz über bie Häufigkeit ber Bezirkssynoden 
auszustellen, hält jedoch ber Ausschuß nicht für ratsam.

Kirchenvisitationen: Zu bem im Bericht ber Kirchen- 
leitung Gesagten werben feine weiteren Feststellungen ge- 
troffen.

Abgeorbneter Baumann: Wäre es nicht möglich, bie 
Antwort bes Oberkirchenrats bezüglich ber Kirchenvisita- 
tionen etwas rascher zu erhalten. Der Eindruck auf bie 
Gemeindevertretung wäre wesentlich gröszer, wenn bie 
Antwort nicht über ein halbes Jahr auf sic warten liefte.

Oberkirchenrat Rost: Der Wunsch ift begreiflich; er be- 
steht auch auf unterer Seite. Aber bei ber Arbeitsüber- 
lastung heute ist es vielfach ben Referenten bes Ober- 
kirchenrats nicht möglich, bie Visitationsbescheide früher 
zu bearbeiten. Die grünbliche Bearbeitung eines Visita- 
tionsberichts, ber sic über eine Zahl oon 40—50 Punkten 
zu erstrecken hat, nimmt gut 3—4 Tage in Anspruch. Die 
Borbereitung ber Synode, bie Notwendigkeit, nach aus- 
wärts zu Konferenzen zu gehen, ba unb bort anwesend 
fein zu müssen, belastet uns berart, baft bies tatsächlich 
ber Grund ist, weshalb eine Verbescheidung ber Visita- 
tionen nicht rascher erfolgt. — Wir sehen bie Rotwendig- 
feit unb Berechtigung ber Anfrage durchaus ein.

Berichterftatter Abgeorbneter Dr. Heidland: Pfarrkon- 
ferenzen.

Es wirb betont, baft bie Aufgabe ber Pfarrkonferenz bie 
wissenschaftliche Weiterbildung bes Pfarrers ist. Rach 
einer einleitenben gründlichen Bibelarbeit ift ein wissen- 
schaftliches Thema eingehend zu behandeln. Die Anwesen- 
heit oon Mitgliedern ber Kirchenleitung bei solchen Kon- 
ferenzen wirb begrüszt.

Die Pfarrkonferenz barf freilich nicht bie einzige Ge- 
legenheit fein, bie bie Pfarrer zusammenführt. Die. 
Pfarrerschaft ift eine Bruderschaft, unb bie Brüber 
müssen häufig unb regelmäßig sic zusammenfinden zu 
Konoenten, Textkreisen, theologischen Arbeitsgemeinschaf- 
ten unb brüderlich-seelsorgerlichem Austausch, wie bies 
durch bie Arbeit ber Volksmission unb ber Befennenben 
Kirche bereits hin unb her im Lande üblich geworben ift. 
So gewift eine solche Zusammenkunft nur bei freiwilliger 
Teilnahme ihren vollen Segen hat, Jo muft es doch ein 
Anliegen fein, gerabe ben Eigenbrötler aus feiner Reserve 
in bie brüderliche Mitte zu ziehen. Eine solche Zusammen- 
funft will eine Konzentration auf bie Mitte bes Glaubens
sein, fein cliquemärziger Abschluß nach auszen. Sie soll 

die um Christus Gesammelten gerate offen machen für 
den Bruder, den Theologen und den Nichttheologen.

/
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Da feine Wortmeldungen zu diesem Abschnitt vorliegen, 
erteilt der Präsident dem Abgeordneten Dr. Heidland das 
Wort zur weiteren Berichterstattung über Abschnitt III 
(Der besondere Seelsorgerdienst der Kirche) des Berichtes: 
a) Studentenseelsorge. Die Entwicklung der evangelischen 
Studentenschaft hin zur Studentengemeinde wird begrüszt, 
weil damit der Weg der Studenten zur Gemeinde über- 
haupt gebahnt wird. Wir dürfen in den Studentenge- 
meinden ein Reservoir künftiger Gemeindeglieder sehen. 

• In den Universitätsstädten ist auch schon eine erfreuliche 
aktive Mitwirkung der Studenten in ben mannigfachen 
Zweigen ber kirchlichen Arbeit zu beobachten.

Es will aber auch scheinen, als fei bie Studentenge- 
meinde erft noch auf bem Wege, eine rechte Lebensord- 
nung des evangelischen Studenten zu finben. Intensive 
Bibelarbeit muß mit extensiver Missionskraft unter ber 
Studentenschaft verbunden werben. Ein solcher Lebensstil 
muh gleich anziehend fein durch feine Weltoffenheit wie 
durch feine Glaubenstiefe., b) Seelsorge an Kriegsgefan- 
genen und Internierten. Der Ausschuß nimmt mit Genug- 
tuung Kenntnis von ben vielartigen, bas Menschenmög- 
liche erschöpfenden Bemühungen ber Kirchenleitung, burch 
Ordnung ber Seelsorge unb durch persönliche Verwendung 
bei ber Militärregierung bie seelische unb leibliche Lage 
ber Gefangenen unb Internierten zu erleichtern.

Oberkirchenrat Rost gibt auf Befragen Auskunft über 
bie verschiedenen Bemühungen bes Oberkirchenrats, bas 
Schicksal ber Gefangenen unb Internierten zu erleichtern, 
unb sagt bann u. a.: In diesem Zusammenhang möchte ic 
auch an bie Ältesten unb Pfarrer unter uns bie Bitte 
richten, sic ber Angehörigen ber Internierten daheim an- 
zunehmen. Da wirb oft ganz unbetannt ein auszerordent- 
lic schweres Schicksal getragen. Dazu kommt, bah viele 
dieser Familien in gewisser Weise ein Mal tragen, bas 
faft nor ber näheren Beziehung zu ihnen warnt. Biele 
meinen, sie kämen dadurch in Schwierigkeiten, wenn sie 
mit diesen Familien in nähere Beziehung treten. Sc 
glaube, es ift unfere Aufgabe, auch diese Menschen immer 
wieber spüren zu lassen, bah fie unfere Brüber unb Schwe- 
ftern finb, unb bah wir diesen Dienft an ihnen zu tun 
haben. 3c möchte herzlich bitten, bah gerabe nach der 
neuen Befinnung auf bie Aufgabe unferer Ältesten auch 
nach dieser Richtung hin gearbeitet wirb, bah sie sic auch 
dieser Familien annehmen unb Hausbesuche machen. Ein 
verstehendes Wort wirb immmer wieber eine bantbar 
empfundene Hilfe fein. Dazu fommt bann noch vor allem 
bie Aufgabe, sic ber aus Interniertenlagern Heimgekehr- 
ten anzunehmen. Wir haben nach vorliegenden Berichten 
festgestellt, bah im allgemeinen bie innere Erfahrung, bie 
religiöse Erneuerung ber aus Interniertenlagern Kom- 
menben eine weit tiefere ist als ber Männer, bie aus 
Kriegsgefangenenlagern tommen. Auch barin besteht hier 
eine Aufgabe, ber wir uns unterziehen müssen, biefen 
Männern, bie doc burch eine sehr schwere innere Umkehr 
gegangen finb, nun bie Rückkehr in bie einft verlassene 
Gemeinde zu erleichtern.

Präsident Dr. Amhauer: Weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Sc barf schlieszen, bah die Synode mit ben Aus- 
führungen bes Ausschusses einig geht, wonach bie Synode 
bem Herrn Landesbischof unb bem Oberkirchenrat Danf 
fagt für feine Bemühungen um bie Seelsorge an Kriegs-

gefangenen unb Internierten unb an ihren Familien. 3c 
befinbe mich offenbar mit Ihnen in biefer Hinsicht im Ein- 
flang.

Berichterstatter Abgeorbneter Dr. Heidland: c) Gefäng- 
nisseeljorge. Der Ausschuß hat bem Bericht nichts hinzu- 
zufügen — es wirb durch bie Kirchenleitung ergänzend 
hinzugefügt, bah die Seelsorge in ben Krankenhäusern in 
Mannheim, Freiburg unb in Heidelberg durch houpt- 
amtliche Kräfte, an letzterem Ort sogar durch zwei Pfarrer 
ausgeübt wirb. In Karlsruhe steht ber Wohnungsmangel 
ber Beauftragung einer hauptamtlichen Kraft hindernd 
im Wege. Auch fei es schwierig, für biefen Dienft ge- 
eignete Persönlichkeiten zu finben. Kirchenleitung unb 
Ausschuß finb sic barüber einig, bah alles versucht werben 
muh, um eine geregelte Versehung biejes auszerordent- 
lic wichtigen Dienstes zu ermöglichen.

Da hierau niemanb bas Wort wünscht, stellt ber Prä- 
fibent feft, bah auch biefer Abschnitt Gefängnisseelsorge 
„ergänzt burch Krankenhausseelsorge" erlebigt ift.

Berichterstatter Abgeorbneter Dr. Heidland erhält bas 
Wort zu Abschnitt IV bes Berichtes (Der missionarische 
Dienft ber Kirche): a) Volksmission. Der Ausschuß erkennt 
bie Notwendigkeit einer gehäuften Wortverkündigung in 
Berbinbung mit bem Angebot seelsorgerlicher Aussprache 
an, er sieht auch bantbar bie Früchte, welche die Arbeit 
ber Volksmission schon sichtbar tragen burfte, unb hört mit 
Freuden von ber Vielzahl ber Rufe nach volksmissionari- 
schen Veranstaltungen. Er beschäftigte sic deshalb mit ber 
Frage, ob nicht geeignete Pfarrer hauptamtlich für biefen 
Dienft freigemacht werben tönnten. Abgesehen davon, bah 
auch hier bie Wohnungsfrage Hemmnisse bereitet, scheint 
es boch auch schon für ben Pfarrer selbst au gefährlich, 
wenn er von feinem Gemeindepfarramt entblöszt wirb. 
Die Gemeinde ift ber Mutterboden bes lebendigen Glau- 
bens auch für ben Pfarrer. Ganz befonbers bann, wenn 
er als Evangelist ben Teufel bei ben Hörnern zu pacfen 
hat, bebarf er ber Rückendeckung burch feine fürbittenbe 
Heimatgemeinde. Aber auch diese felbft wirb von ber 
Evangelisationsarbeit ihres Pfarrers einen Segen haben. 
Einmal weil biefe Fürbitte fie über ben eigenen engen 
Lebenskreis hinaus in bas Ganze bes Leibes Christi 
hineinstellt. Dann weil sie ihren Pfarrer auch mit einem 
tleinen Missionstrupp aus ben eigenen Reihen begleiten 
kann. Drittens weil ber Pfarrer aus einer solchen Evan- 
gelisation selber einen Segen mit heim bringt burch man- 
nigfaltige neue Erfahrungen unb Eindrücke. Unb endlich 
weil jede Verausgabung im Dienfte bes Gleiches Gottes 
eine Bereicherung an Segen nach sic zieht. Der Ausschuß 
empfiehlt barum, durc Versetzung evangelistisc begabter 
Pfarrer in kleinere Gemeinden, bie ihnen eine gewisse 
Bewegungsfreiheit gewähren, eine Lösung 3u finben. Auch 
bürfte bie Berorbnung ber Kirchenleitung, burch bie bem 
Gemeindepfarrer nur brei Evangelisationen jährlich er- 
laubt finb, in besonderen Fällen Ausnahmen zulassen. Es 
sollte, sic jedoch von felbft verstehen, dasz biefe Ausnahmen 
nicht bem Belieben eines einzelnen Pfarrers überlassen 
bleiben. Richtgedanke wirb immer fein müssen, daß bie 
eigene Gemeinde über bem Dienft an anberen nicht ver- 
nachlässigt wirb.

b) Männerwerk: Der Ausschuß ftimmt bem Ziel unb 
ber Methode bes Männerwerkes zu. Ziel ift, ben Mann 
aus feiner passiven unb privatisierenden Haltung in bie
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tätige Lebensgemeinschaft der Gemeinde zu führen. Der 
Ausschuß legt besonderen Wert auf die Feststellung, das 
das Gespräch des Mannes mit der Bibel der Mittelpunkt 
der Männerarbeit ist. Wenn nicht die Bibel das Buch des 
Mannes wird, ist nach menschlichem Ermessen die Kirche 
und der Mann selbst dem apokalyptischen Sturm nicht ge- 
wachsen. Die Erfahrung hat gezeigt, dasz aus solcher Bibel- 
arbeit ein Männerkreis ganz von selbst aus einer geruh- 
samen Selbsterbauung in die Betätigung in der Haus- 
gemeinde, der Kirchengemeinde, in Beruf und Öffentlich- 
teit gedrängt wird. In dem Einsatz des Mannes in der 
Gemeindearbeit, wie sie ein Aufsatz von Pfarrer Dr. Bie- 
dermann in ber zweiten Nummer ber theologischen Zeit- 
schrift „Für Arbeit unb Besinnung" eingehend darstellt, 
ift eine entscheidende Hilfe zu sehen zur Entlastung bes 
Pfarrers, zur Verlebendigung ber Gemeinde unb auch zur 
Gewinnung bes Mannes selbst, dessen Interesse mit bem 
Masz ber ihm geschenkten Verantwortung wächst.

Die neben ber regelmäßigen Bibelarbeit von Zeit zu 
Zeit ftattfinbenben Männerversammlungen öffnen bie Tür 
weit zu ben Auszenstehenden. Die Männerwochen, b. h. bie 
Evangelisation ber Gesamtgemeinde mit besonderer 
Schwerpunktbildung bei ber Männerwelt durch abendliche 
Männerversammlungen laben zum Gintritt ein. Die Rüst- 
zeiten ftärfen durch bie mehrtägige Lebensgemeinschaft ben 
Glauben unb bie Dienstwilligkeit. In ben sozialen Arbeits- 
gemeinschaften wirb ein Rat für bie brennenben Fragen 
bes sozialen unb politischen Lebens gesucht, sodas — jeden- 
falls in ber Planung bes Werkes — von allen Seiten ber 
Hebel zur Verlebendigung ber Gemeinbe angesetzt ift.

Angesichts ber Vordringlichkeit dieser Arbeit ruft ber 
Ausschuß bie hier noch fäumigen Gemeinden ans Werk, so 
lange es lag ift.

c) Frauenwerk: Auch für bas Frauenwerk gilt, dasz bie 
Bibelarbeit in ben Mittelpunkt gerückt werben musz.

Abgeordneter Bernlehr: Im nergangenen Winter wurbe 
auf Anregung von Frauen meiner Gemeinbe eine Land- 
frauenfreizeit durchgeführt, bie reichen Segen gebracht unb 
viel Leben unb heilige Freude in bie Gemeinbe hinein- 
getragen hat. Gs wäre erwünscht, wenn mehr solche Land- 
frauenfreizeiten neben ben allgemeinen Freizeiten für 
Frauen unb Mütter in ben Wintermonaten veranstaltet 
würben.

Berichterstatter, Abgeordneter Dr. Heidland: d)Evange- 
lische Akademie. Der Ausschuß begrüßt bas Wagnis dieses 
neuen Unternehmens, bem es in ber Tat gelungen ift, bas 
Gespräch auch mit Fernerstehenden zu eröffnen unb bie 
Bereitschaft zu werfen, auch im Berufsleben ben Herrn 
zu bezeugen.

Zum Ganzen ber kirchlichen Werke betont ber Ausschuß 
bie Notwendigkeit ber Zusammenordnung ber einzelnen 
Werke. Die Gemeinbe soll durch sie nicht zersplittert, son- 
bern zusammengefügt werben. Die Aktivität ber Werke 
barf bie Gemeinbe nicht in einen vielgeschäftigen Betrieb 
stürzen, sondern in ihr Frieden unb Freude im Heiligen 
Geist erwecken. Das Verhältnis solcher Werke zueinander 
ift nicht Konkurrenz, sondern Dienst aneinanber unb an 
ber Gemeinbe, ein jegliches mit ber Gabe, bie es empfan- 
gen hat.

Der Präsident stellt feft, baß Wortmeldungen nicht vor- 
liegen. Die Auffassung bes Ausschusses wirb gebilligt.

Gs folgt ber Bericht über Abschnitt V (Die Arbeit ber 
Kirche an ber Jugend). Gs erhält bas Wort zu Va Reli- 
gionsunterricht unb Schulwesen Berichterstatter, Abgeord- 
neter Weber: Aus allen Gebieten bes badischen Landes 
werben Klagen vorgetragen über bie bei ben Fastnachts- 
veranstaltungen sic zeigende sittliche Verwilderung, bie 
geeignet ift, bas Gewissen ber Jugend schon frühzeitig ab- 
zustumpfen. Der Synode schlagen wir deshalb vor, ben 
Herrn Landesbischof Zu bitten, jeweils in einem vor 
Beginn ber Fastnachtszeit erscheinenden Hirtenbrief auf 
bie schweren sittlichen Gefahren hinzuweisen, bie Erwach- 
jene unb Jugendliche bedrohen.

Der Hauptausschusz nimmt auch Stellung zum Kino- 
besuch ber noch Schulpflichtigen. Unter ben gegenwärtigen 
politischen Verhältnissen ift allerdings bie Polizeibehörde 
nicht befugt, ben Besuch zu überwachen. Die Synode und 
Kirchenleitung sollten jeboch ins Auge fassen, auch poli- 
tische Parteien barüber aufzuklären, baß bie kapitalistisch 
orientierten Unternehmer infolge bes Massenbesuchs ber 
beanstandeten Filme ungewöhnliche Gewinne erzielen unb 
dies auch auf Kosten ber geistig-seelischen Gesundheit ber 
Jugend. Die Kirchenleitung wirb wegen Abstellung ber 
Mirzstände mit. bem Kultminister Fühlung nehmen.

a) Religionsunterricht unb Schulwesen. Beim Bollzug 
ber Verordnung bes Oberkirchenrats über bie Neuordnung 
ber christlichen Unterweisung unb Ginführung ber Lehrer 
in ihr kirchliches Amt ergeben sic ba unb bort noch 
Schwierigkeiten. Doc wächst bie Zahl ber Lehrer, bie sich 
ber vorgeschriebenen Verpflichtung unterziehen. Der Haupt- 
ausf^uß empfiehlt, bei ber Durchführung bes Erlasses mit 
Behutsamkeit unb Geduld zu verfahren. Dem Oberkirchen- 
rat ift es ein besonderes Anliegen, bas Zustandekommen 
eines vertrauensvollen Verhältnisses zwischen Pfarrern 
unb Lehrern zu förbern, bie alle berufen finb, sic als
wirkliche Bruderschaft an ber Verkündigung bes Wortes
Zu beteiligen. Die oor etwa einem Sahr gebilbeten Ar- 
beitsgemeinschaften evangelischer Erzieher (Geistliche unb 
Laien) haben sic im Blick auf bie didaktische Seite bes 
Religionsunterrichts als eine leistungsfähige, im Blick 
auf bie Bildungswirkung ber christlichen Unterweisung 
als eine sehr segensreiche Einrichtung erwiesen.

Der Ausschuß begrüßt bie Masznahmen, welche ber Ober- 
kirchenrat, belehrt durch bie Erfahrungen ber jüngst ver- 
gangenen Zeit, ergriffen hat, um bie Kontinuität ber 
religiösen Unterweisung sicher zu stellen. Die in diesem 
Zusammenhang auftretenbe Frage ber Konfessionalisie- 
rung ber Lehrerbildung berührt auch bas eigentliche Dom 
Geift ber Bibel beftimmte Bildungsideal evangelischer 
Erziehung, nämlich bie Forderung ber Bekenntnisschule. 
Die Kirchenleitung hat auf bie Ginführung dieser Schul- 
form noch nicht enbgültig verzichtet; fie kann an ber ver- 
faffungsmäßig verbürgten christlichen Gemeinschaftsschule 
nur so lange festhalten, als diese im Stanbe fein wirb, 
ihre Erziehungsaufgabe im Geifte bes Christentums zu 
erfüllen.

Die Aussprache über bie Schulplangestaltung bes Ver- 
waltungsgebietes Württemberg-Nordbaden mußte zurück- 
gestellt werben, weil bie Borarbeiten zum Gntwurf be- 
kanntlic noch nicht abgeschlossen finb. Der Oberkirchenrat 
behält sic feine Stellungnahme für ben geeigneten Zeit- 
punft vor.

*
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Da aber nach ben bisherigen Verlautbarungen bie Ver- unserer Jugend vorgesetzt wirb. Ob wir bamit durchkom- 
staatlichung ber Kinbergärten befürchtet werben muß, 1 
schlägt ber Hauptausschuß ber Synode vor, etwaige über - dieser Richtung hier ein Versuch gemacht wirb.
griffe eines gewissen Etatismus auf bem Gebiete ber Rin-

men, weiß id) nicht. 3c wollte nur erwähnen, daß in

Sn der anschließenden Debatte wirb von ben Disziplin-
bergartenerziehung zurückzuweisen. Ein entsprechender An- schwierigkeiten vor allem in ben Gewerbeschulen unb in
trag bes Herrn Landesbischof ist vom Hauptausschusz ein- ben Höheren Klaffen ber Mittelschule gesprochen.
stimmig angenommen unb wirb hiermit auch ber Synode
Bur Annahme empfohlen. Der Antrag hat folgenden Wort-

Abgeordneter Ahl verweist darauf, daß bie Berufs- 
schulen 92% aller Jugendlichen über 14 Jahren erfassen

nu ‘ unb dasz sic an feiner anderen Lehranstalt ber Kirche
Die vom 1. bis 6. März in Langensteinbach tagende solche Möglichfeiten bieten wie hier, den Arbeiternach-
Synode ber Evangelischen Landeskirche hat mit Sorge wuchs zu erfassen unb zu gewinnen.
von ber-Absicht Kenntnis genommen, bie Kinbergärten
im Zuge ber Schulreform zu verstaatlichen. Die Kinder- 
gärten unseres Landes [inb fast ausschlieszlich, zum Teil 
feit über hunbert Jahren, von kirchlichen Kräften (Dia- 
konissen unb christlichen Kindergärtnerinnen) geleitet. 
Eine Verstaatlichung ber Kinbergärten würbe nicht nur 
feinem sachlichen Bedürfnis entsprechen, sondern einen 
Eingriff in bas Erziehungsrecht ber Eltern bebeuten 
unb bie bisherige segensreiche christliche Erziehungs- 
arbeit ber Kinbergärten in Vaben gefährden."

(gez.) Landesbischof D. Venber

Von einzelnen Synodalen wirb noch einmal bie Bitte 
ausgesprochen, ber Oberkirchenrat möchte sic mit allem 
Nachdruck dafür einsetzen, dasz möglichst bald bie Reli- 
gionsbücher gedruckt werden.

Der Antrag bes Hauptausschusses an ben Oberkirchenrat, 
bei ben zuständigen Stellen dafür einzutreten, das ber 
Äird)e bie für bie Beschaffung von Lehr- unb Lernmitteln 
erforderlichen Papiermengen bereitgestellt werben, wirb 
einstimmig angenommen.

Der Präsident erteilt daraufhin bas Wort bem 
Berichterstatter Abgeordneter Frank: b) Konfirmanden- 
unterricht unb Christenlehre. Die Kinder, bie zum Kon- 
firmandenunterricht tommen, bringen oor allem in ben 
Stäbten heute nur sehr geringe Kenntnisse in ben bib- 
lischen Wahrheiten, Katechismus unb Kirchenlied mit. Es 
taucht barum bie Frage nach einer Verlängerung ber Zeit 
bes Konfirmandenunterrichts auf. Gleichzeitig befteht viel-

Der Antrag wirb von ber Synode einstimmig ange- 
n o m m e n .

Berichterstatter Abgeordneter Weber: Die Synode stellt 
sic hinter bie Kirchenleitung, wenn sie geltenb macht, fie 
werbe unter gewissen Voraussetzungen von bem verfas- 
fungsmäßigen Recht Gebrauch machen, um private, von 
ber Evangelischen Kirche geleitete Schulen ju errichten, fach die Schwierigkeit, bie Äonfirmanbenftunben zu einer

Der Hauptauschuß ftimmt sodann einer Entschlieszung auch 
bes Oberkirchenrats zu, wonach ber Ertrag ber diesjähri-

nur einigermaßen günstigen Zeit festzulegen, ba bie

gen Subika-Kollekte Zur Finanzierung ber Ausbildung 
würbiger evangelischer Lehrer nerwenbet werbe.

Der Hauptausschusz bittet bie Kirchenleitung, bei ben 
zuftänbigen Stellen immer wieber bufür einzutreten, bag 
ber Kirche bie für bie Beschaffung von Lehr- unb Lern- 
mitteln erforderlichen Papiermengen bereitgestellt wer- 
ben.

Rinder in ben Stäbten häufig 6—7 Schulstunden zuvor 
haben. Es wirb vorgeschlagen, bie 13jährigen Kinder be- 
reits als Hörer am Konfirmandenunterricht teilnehmen 
zu lassen, womit man mancherorts gute Erfahrungen bei 
einer begrenzten Schülerzahl gemacht hat. Von anberet 
Seite wirb bie Einrichtung eines Vorkonfirmandenunter- 
richts empfohlen, ben bie 13jährigen Kinder allein be- 
suchen sollen. Die Kirchenleitung hofft, das es durch eine 
Intensivierung bes Religionsunterrichts in ben nächsten 
Jahren gelingt, bie Vorarbeiten zu leisten, auf benen ber 
Konfirmandenunterricht besser als bisher aufbauen kann. 
Von einer Mehrbelastung ber Pfarrer, bie jetzt schon mit 
Arbeit überlastet sind (vielfach 15—18 Religionsstunden), 
foil im Zusammenhang mit bem Konfirmandenunterricht 
abgesehen werben. Es tommt weniger auf bie Zahl ber 
Stunben unb bas intellektuell angeeignete Wissen als 
vielmehr barauf an, das ber Eindruck eines Gott geseg- 
neten Zeugnisses mitbestimmend aus bem Konfirmanden-

Da nach bem Bericht eines Ausschuszmitgliedes in feinem 
Bezirk Geistliche geneigt feien, bie religiöfe Unterweisung 
an* Fachschulen zu Gunften bes Religionsunterrichts an 
Höheren Lehranstalten zurückzustellen, bie Direftoren ber 
gewerblichen unb kaufmännischen Berufsschulen sic aber 
für bie Beibehaltung ber religiösen Unterweisung ein- 
setzen,- wirb bie Kirchenleitung gebeten, fo bald als mög- 
lic hauptamtlich tätige Lehrkräfte zuzuweisen.

Der Synode wirb schlieszlic Kenntnis bavon gegeben,
d a s
l.) ber Oberkirchenrat zur Zeit für alle Schulgattungen unterricht ins Leben mitgeht. Das heisze Eisen bes Kon- 

Lehrpläne ausarbeitet, bie zu Veginn bes neuen Schul- firmandengelöbnisses wurbe nicht ungerührt. Von einer 
jahres vorliegen sollen. dem Individualismus entspringenden Änderung des Ge-

2.) bie Lieferung ber hertömmlichen Religionsbücher vor- lübdes burch einzelne Geistliche muß auf alle Fälle abge- 
erst noch nicht erfolgen fann, weil nach einer Anwei- sehen werben. Es fönnen in biefem Punkte nur gesamt- 
Jung ber französischen Militärregierung bie Herstellung kirchliche Entscheidungen getroffen werben.
non Neudrucken verboten ift. Die Christenlehre stellt in ben Städten vielfach eine

brennenbe Wunde bar. Sie wirb mancherorts als Anhäng-,Abgeordneter Schneider: Sn Sübbaben wurbe ber An-
trag gestellt, das bie örtlichen Film-Überwachungsaus- sei empfunben unb weift nur geringen Besuch auf. Ton-
schüsse, bie nor 1933 vorhanden waren unb in benen auch firmierte, bie während ber Vorbereitung ich
bie Kirchen durch bie Ortsgeistlichen vertreten sind, wieber tesbienft gewöhnt hatten, besuchen nach ber Einsegnung 
eingeführt werben möchten. Wir halten bas für eine gute in vielen Fällen nur bie Christenlehre, aber nicht ben 
Sitte, damit festgestellt werben fann, was alles heute Gottesdienst ber Gemeinde. Nach Ende ber Christenlehr-

an ben Got-
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Pflicht hört bann ber Besuch bes Gottesdienstes überhaupt 
auf. Wäre es angefichts dieser Cage nicht richtiger, bie 
Christenlehre aufzuheben unb bie Übung bes Gottesdienst- 
bejuchs ber Gemeinde non Seiten ber jungen Seneration 
fortzuführen unb zu vertiefen? — Diesen Feststellungen 
gegenüber murbe betont, es könne sich, abgesehen oon ber 
Verankerung ber Christenlehre in ber Unions-Urkunde 
keineswegs um ein Ende ber Christenlehre handeln. Es 
gelte einen neuen Anfang mit Freudigkeit zu magen, wozu 
bie Hilfsmittel für eine rechte, lebensnahe Seftaltung 
geboten merben sollten. Der Sinn, bie Kinder in ber Chri- 
stenlehre festzuhalten, fei ber, mit ihnen in einem inneren 
Kontakt zu stehen unb zu leben in ben Jahren, ba bie 
Weichen bes Gebens gestellt merben. Die Zukunft wird 
erweisen, ob bie Christenlehre Existenzberechtigung im 
kirchlichen Lebensraum behält ober einer anberen Zu- 
orbnung bes jungen Menschen im Geben feiner Semeinbe 
weichen musz.

Abgeordneter Eisinger: Ich glaube, man musz boch vor 
einer allzulangen Ausdehnung bes Konfirmandenunter- 
richts warnen; benn ein sic über eine längere Zeit hin- 
schleppender Unterricht mirb bem Zweck, Vorbereitung auf 
bie Konfirmation zu fein, nicht gerecht merben. Namhafte 
führende Männer unserer Kirche mie Bezzel haben 
6wöchigen Konfirmandenunterricht befürmortet. Freilich 
mirb barauf hingewiesen, baft viel nachzuholen ift. Das 
ftimmt. Aber mas in 6—8 Jahren versäumt murbe, mirb 
man auch in einem um etliche Monate verlängerten Kon- 
firmandenunterricht nicht nachholen können. Auch gegen- 
über ber im Hauptausichus vertretenen Praxis, bie Schü- 
ler ber 7. Klasse im Konfirmandenunterricht hospitieren 
zu lassen, hätte ich Vebenten. Einmal wegen ber Ver- 
Doppelung ber Zahl ber Konfirmanden (in gröfteren Ge- 
meinben 80—100), zum anberen weil es für aufgeweckte 
Schüler ermübenb fein muß, zweimal am gleichen Unter- 
richt teilzunehmen unb weil baburch ber Konfirmanden- 
unterricht feine befonbere Vebeutung unb Schätzung noch 
mehr einbüften bürfte. Wenn man schon Lücken ausfüllen 
will, bann vermehre man bie Religionsstunden ober halte 
einen Vorkonfirmandenunterricht. Der Konfirmanden- 
unterricht felbft sollte auf alle Fälle nicht wesentlich ver- 
längert merben.

Der Präsident unterbricht an biefent Punkt bie Aus- 
sprache. Es mirb nun bie Wahl ber Abgeordneten für bie 
Kirchenversammlung oorgenommen. Nach § 4 Ziffer 7 ber 
„Verordnung über bas Zustandekommen einer Grundord- 
nung ber EKD" finb zwei Mitglieder zu wählen, oon 
benen — gemäft § 4 Absatz 11 — einer ein Theologe unb 
einer ein Richttheologe fein muft. Auszerdem sind für jebes 
Mitglied 2 Stelloertreter zu wählen. Der Präsident emp­
fiehlt getrennte Wahlgänge in geheimer Abstimmung unb 
bittet um Vorschläge. Als theologischer Abgeordneter für 
bie Kirchenversammlung werben vorgeschlagen: Ober- 
kirchenrat Dürr, bie Pfarrer Hammann, Dr. Heidland unb 
Specht.

Oberkirchenrat Dürr: Der Oberkirchenrat ift ber über- 
zeugung, baft bie Synode einen Synodalen unb nicht einen 
Mann aus ber Kirchenleitung wählen sollte, wenn er schon 
in biefer Eigenschaft als Mitglied ber Kirchenleitung bei 
ber Wahl gebucht ift. Es geht oor allem babei um ben Ge- 
banfen, wie bas oon ben Gemeinden unb in ber ganzen

Kirche aufgefaszt würde, wenn von den drei Männern, die 
von Baden aus auf diese Kirchenversammlung kommen, 
außer dem Herrn Landesbischof auc noch ein Mitglied 
des Oberkirchenrats gewählt mürbe, also zwei Theologen, 
bie Mitglieder ber Kirchenleitung finb. Das sind vor allem 
bie Gründe, bie bei ben Erwägungen im Oberkirchenrat 
ausgesprochen murben unb benen ic mic nicht ver- 
schliessen kann.

In ber nun folgenden Wahl erhalten
Pfarrer Dr. Heidland
Pfarerr Hammann
Oberkirchenrat Dürr
Pfarrer Specht

15 Stimmen
13 Stimmen
9 Stimmen
8 Stimmen

Darauf findet Stichwahl zwischen Pfarrer Dr. Heidland 
und Hammann statt, die folgendes Ergebnis hat:

Pfarrer Dr. Heidland 
Pfarrer Hammann

27 Stimmen
17 Stimmen

1 weiszer Zettel
(2 Abgeordnete waren bei ber Abstimmung nicht mehr 

anmefenb.)
Damit ift Pfarrer Dr. Heidland gewählt, ber bie Wahl 

annimmt.
Als erfter Stellvertreter wird Pfarrer Hammann butch 

Aklamation gewählt. Als zweiter Stellvertreter mirb 
Oberkirchenrat Dürr unb Pfarrer Kühlewein vorgeschla- 
gen. Eine förmliche Abstimmung wird nicht gewünscht. 
Durch Handaufheben mirb einftimmig Pfarrer Kühlewein 
als zweiter theologijcher stellvertretender Abgeordneter 
gewählt.

Als nichttheologijcher Abgeordneter für bie Kirchenver- 
sammlung mirb Prof. Dr. v. Dietze vorgeschlagen. Ein an- 
berer Vorschlag mirb nicht gemacht, ber Präsident erklärt 
deshalb, baß eine schriftliche Wahl nicht notwendig ift. 
Durch Handaufheben wird Prof. Dr. v. Dietze einftimmig 
bei eigener Stimmenthaltung gewählt. Herr Dr. v. Dietze 
nimmt bie Wahl an „in Erwartung, das Prof. Dr. Wolf 
berufen wird."

Als erfter Stellvertreter werden vorgeschlagen Herr 
Dr. Schmechel unb Bürgermeister Schneider.

Die schriftliche Abstimmung ergibt folgendes Ergebnis:
Bürgermeister Schneider 
Dr. Schmechel
Stimmenthaltungen

25 Stimmen
15 Stimmen

4 Stimmen
als weiszer Zettel gilt 1 Stimme, bie nicht abgegeben murbe.

Damit ist Bürgermeister Schneider als erster Stellver- 
tretet gewählt, ber bie Wahl annimmt, als zweiter Stell- 
vertreter wird Dr. Schmechel vorgeschlagen unb durch Zu- 
ruf gewählt.

Die Wahl ber Mitglieder zur Kirchenversammlung ist
bamit beenbet.

Die Sitzung mirb um 18.55 Uhr abgebrochen.
Um 20.15 Uhr mirb bie Sitzung weitergeführt. Präsident

Dr. Umhauer erteilt bas Wort bem
Berichterstatter Abgeordneter Frank: c) Kirchliche Zu- 

gendarbeit. Neben ber erfreulichen Feststellung, daß in den 
Jahren nach ber Katastrophe in ben Gemeinden hin unb 
her kirchliche Jugendarbeit mieber ins Geben getreten ift, 
barf eine befrembenbe Feststellung nicht verschwiegen wer- 
ben: In Kreisen bes CVSM, ber in ben 12 Jahren des 
vergangenen Systems im schützenden Raum ber Kirche
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lebte, sind Bestrebungen im Gange, sic der Leitung der 
Kirche und der Einordnung in die Gemeinde zu entziehen 
und einer Selbständigkeit ohne kirchliche Bindung zuzu- 
steuern. Den Ausführungen des Landesjugendpfarrers ist 
zu entnehmen: Der hoffnungsvolle Ansatz des Jahres 
1945/46, eine einheitlich ausgerichtete und geführte kirch- 
liche Jugendarbeit zu bekommen, ift mit dem Selbstän- 
digerwerden des CV3M und im Zusammenhang mit feiner 
Weltverbindung fraglich geworden. Als Ziel schwebte vor, 
daß die Gemeindejugend und die wiedererstehenden kirch- 
lichen Jugendvereine in gemeinsamer Arbeit stünden und 
in der Leitung die Verantwortung geteilt werde. Vorsitzen- 
der des CVSM und Landesjugendpfarrer füllten einander 
zugeordnet werben. Mehr unb mehr ift eine Distanzierung 
bes CVSM von ber Kirche festzustellen. Es wirb bie Ab- 
sicht erkennbar, einen eigenen Kurs zu fteuern. Berichte 
aus einzelnen Stadtgemeinden erhärten diese Feststellung 
bes Landesjugendpfarrers. Demgegenüber fall nichts un- 
versucht bleiben, in ber bisherigen Gemeinsamkeit kirch- 
licher Jugendarbeit zu bleiben. Es ift ber Wunsch ber 
Kirche, dasz bie aus früheren kirchlichen Verbänden (BK= 
Bibelkreis, BC3, CVSM) kommenden Alteren nicht ein 
eigenes Steckenpferd reiten, sondern ihrer Kirche unb Ge- 
meinbe dienend zur Verfügung stehen. Das Ziel musz fein, 
aus ber lebendigen Gemeinde kommend für bie lebenbige 
Gemeinde ba zu fein. Es fann nicht um Kompetenzstreitig- 
keiten unb bie Forderung eigener Lebensform gehen, son- 
bern barum, dasz alle Kräfte bem Ganzen ber Kirche zu- 
geordnet werben unb jeder Dienft mithilft, das Gemeinde 
gebaut werbe zur Ehre bes Herrn Christus. Nur bann 
geschieht Jugendarbeit in rechter Weise, wenn bie Glieder 
ber einzelnen Kreife Glieder ber Gemeinde werben. Wie 
sic bie Verkaufsbuden an ber Heiliggeistkirche in Heidel- 
berg an bie Kirche anschmiegen, so müffen alle Kreife 
kirchlicher Jugendarbeit innerlich mit Gemeinde unb Kirche 
verbunden fein.

Der Referent bes Evang. Oberkirchenrats bittet, man 
möge sic in biefer Frage nicht in Verstimmungen hinein- 
reiszen lassen, sondern man möge mit allen Kreisen unb 
ihren Vertretern Geduld haben unb Barmherzigkeit an 
ihnen üben. Die Pfarrer füllten nicht fürchten, es gehe 
alles schief, wenn fie nicht alles in Händen hätten im 
Blick auf bie Entwicklung ber Kirche unb ber Jugend- 
arbeit. Es gehe auch hier wachstümlich zu unb hänge von 
ber Entfaltung geifter Kräfte ab. Als Ziel müsse ber 
Geib vorschweben mit feinem Haupt unb ben vielen ver- 
schiedenen Gliedern.

Es wirb weiter ausgeführt, bet CVSM bürfe feiner« 
seits nicht unbantbar bie Augen vor ber Vergangenheit 
verschlieszen. Er fülle feine geiftige Herkunft nicht vergessen. 
Spannungen bürften nicht zu Spaltungen führen. Es wirb 
aus ber Mitte bes Hauptausschusses ber jetzt tagenben 
Landessynode ber Antrag an bie Synode gerichtet, fie 
wolle folgendes Wort an bie evangelische Jugend im Be- 
reich unserer Kirche richten:

„Die Synode freut sich, wenn bie junge Generation 
überall sic fammelt. Sie hat Verständnis bafür, das 
bie männliche Jugend selbständige Verantwortung er« 
ftrebt. Dasz diese Bewegung Dienft an ber Einheit ber 
Gemeinde fein soll, ift bie Ertenntnis eines groszen Teils 
unserer evangelischen Jugend. Das ift auch ber Wille 
unseres Herrn Christus, ber gebetet hat, dasz fie alle

eins feien. Wo Er ber Meister ift, ba sind wir alle 
Vrüber unb bereit, einanber zu bienen, bamit ber Leib 
Christi in ber Gesamtkirche erbaut werbe. Die Synode 
erwartet, das bie evangelische Jugend sic als Bestand- 
teil ihrer Gemeinde unb Landeskirche weisz, fowie dasz 
bie Gemeinden genügend Kräfte unb Mittel für bie Ju- 
genb bereitstellen."
Der Antrag wirb einftimmig angenommen.
Es folgt ber Bericht über Abschnitt VII(Das Schrifttum 

ber Kirche). Es erhält bas Wort
Berichterstatter Abgeorbneter Ahl: Wegen ber vorge- 

schrittenen Zeit verzichtete ber Hauptausschusz auf bie Be- 
sprechung von Punkt VI bes Hauptberichtes „Liebestätig- 
feit ber Kirche" unb erklärte sic mit ben Ausführungen 
bes Berichtes voll einverstanden.

Über bie Tätigkeit bes Hilfswerkes wurbe bereits in 
einer gemeinfamen Besprechung mit bem Verfassungsaus- 
schus referiert. Auszerdem hat ber Hauptgeschäftsführer bes 
Hilfswerkes, Pfarrer Schmidt, in einem Sonberreferat 
über bie Tätigkeit bes Hilfswerkes berichtet.

Sn ber Aussprache über bas Schrifttum ber Kirche wurbe 
lediglich bas Verbienft ber kirchlichen Sonntagsblätter 
Nord- unb Südbadens hervorgehoben. Dem ßeiter bes 
Evang. Preszverbandes für Vaben, Pfarrer Meerwein, 
wurbe für feine umfichtige unb mühevolle Leitung befon« 
berer Dank gesagt.

Es wurbe ber Kirchenleitung ber Wunsch bes Haupt- 
ausschusses oorgetragen, sic fünftig noch ftärfer wie bisher 
für erhöhte Papierzuteilung einzusetzen. Der Synode wirb 
folgender Antrag zur Beschlussfassung vorgelegt:

„Die Synode hat davon Kenntnis genommen, dasz bie 
weitere Herausgabe kirchlich wichtiger Veröffentlichun- 
gen (Sonntagsblätter, Gesangbücher unb kirchlicher 
Lehrbücher) durch bie geringe Papierzuteilung stark 
gefährdet ift. Sie bittet ben Oberkirchenrat, bei ben zu- 
ftänbigen Stellen vorstellig zu werben unb sic bafür 
einzusetzen, das bie Papierzuteilung in ber Weise ge« 
regelt wirb, dasz bie wenigen kirchlichen Blätter ihr 
Erscheinen nicht einstellen müffen unb bem immer gröszer 
werdenden Mangel an Gesangbüchern unb Lehrbüchern 
für ben Religionsunterricht abgeholfen werben fann." 
Der Präsident weift barauf hin, dasz noch ein besonderer 

Punkt ber Tagesordnung über dasselbe Thema, nämlich 
„Bericht bes Verfassungsausschusses über bas Evang. 
Hilfswerk", Berichterstatter: Prof. D. Hupfeld, vorgesehen 
fei; infolgedessen tönne biefe Frage hier auf sich beruhen 
bleiben.

Abgeorbneter Specht: In ber Besprechung bes Haupt- 
ausschusses wurbe über bie Innere Mission nicht gesprochen. 
Dies geschah nicht deshalb, weil wir nichts barüber zu 
fagen gehabt hätten unb auch nicht deshalb, weil bie 
Innere Mission etwa in ber Gefahr ftünbe, im Schatten 
bes Titanen, bes Hilfswerks, übersehen ober vergessen zu 
werben, fonbern bie Besprechung unterblieb, weil bie vor- 
gerückte Zeit unserer Aussprache ein unerwünschtes Enbe 
gesetzt hat. So möchte ich doch hier fagen, das bie Innere 
Mission im Bewusztsein unb im Herzen unferer Gemeinde- 
glieber tief verwurzelt ift. Wir begegnen ihrem gesegneten 
Dienft in unseren Gemeinden auf Schritt unb Tritt, vom 
Kinbergarten an über Jugendfürsorge unb Gefährdeten- 
Fürsorge bis hin zur Fürsorge für Kranke unb Alte ober

%
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sonst an Ceib unb Seele noticibenbe Menschen. Tie Kol- andere mehr. Sch möchte hier nur versichern, dasz diese 
lekten ber beiben legten Jahre mit einem Erträgnis oon
nahezu 1% Millionen finb m. (E. ein berebter Ausdruck bes 
Tanfes, ben wir unb bie Gemeinben ber inneren Mission 
schulden unb auch freubig bringen.

(Ein Beweis unserer Tanfbarfeit wäre vielleicht auch 
bas, wenn wir immer wieber Anlasz nehmen, junge ge- 
eignete Menschen zum Tienft unb zur Arbeit in ber Inne- 
ren Mission zu ermuntern. Sc bin überzeugt, dasz bie 
Synode mit mir einig ift, wenn ic in biefer Stunbe bas 
noch ausspreche unb ber inneren Mission unb ihrer nicht 
leichten, aber bitter nötigen Arbeit in herzlicher Dank- 
barfeit gebenfe, bamit nicht bei ben Männern unb Frauen 
ber Inneren Mission ber Ginbrucf entsteht, als gehe man 
in einer Synode über ihre Arbeit stillschweigend zur Ta-
gesorbnung über.

So

Abgeordneter Hammann: Gestatten sie mir, ein Wort 
zur Diakonie zu sagen: Zunächst möchte ic Herrn Pfarrer 
Specht für feine Ausführungen im Namen der inneren 
Mission herzlichen Dank sagen. Die Lage in der Diakonie 
droht sic ober wegen des katastrophalen Schwestern- 
mangels in den nächsten Jahren zu einer Notlage aus- 
zuwachsen, die ic sehr aufs Herz zu nehmen bitte. Fast 
jedes Mutterhaus sollte zur Zeit, um der Aufgabe gerecht 
zu werben, an bie 100 Schwestern mehr haben. Seit 1945 
läuft ber Nachwuchs an Schwestern langsam an, aber noch 
nicht so, dasz dies genügte. Die Schwesternschaft ift über- 
altert, sodasz bie jetzt vorhandenen Arbeitsfelder kaum 
mehr gehalten werden können. 3c kann wegen ber Kürze 
ber Zeit nicht auf sämtliche Ursachen unb Gründe dieser 
Cage eingehen; ic weife nur auf einige hin:

Es ift klar, dasz ber Zeitgeist dieser unb ber vergangenen 
Jahre durchaus nicht dazu angetan ift, jungen Mädchen 
ben Weg zur Diakonie zu weifen. Wir bürfen nicht meinen, 
dasz mir bie geiftigen Einflüsse bes Nationalsozialismus 
auf diesem Gebiet etwa überwunben hätten. Ferner: bie 
Form ber Mutterhausdiakonie, bie jetzt auf 100 Jahre 
ihres gefegneten Bestehens zurückblicken fann, scheint im- 
mer mehr in bem Denken ber heutigen Jugend veraltet 
unb deshalb auf feinen Fall mehr anziehend zu sein. Unser 
Kaiserswerther Verband ber deutschen Mutterhäuser 
glaubt aber trotzdem, an ber bisherigen Form ber Mut- 
terhausdiakonie festhalten zu sollen, weil einmal eine Lan- 
deskirche gröszere Aufgaben ber Stellenbesetzung in ihrem 
Canbe ohne bie fefte Form eines Mutterhauses einfach 
nicht burchführen fann. Unb zum anderen glauben wir, 
baran festhalten zu bürfen, weil diese Mutterhausform 
bis zum heutigen Tag ber Besonderheit ber Cage ber un- 
oerheirateten Frau am heften gerecht werben fann. Die 
meiften Anfragen aus Gemeinden, von Krankenhauslei- 
tungen ober Kindergartenleitungen müssen aus Mangel 
an Schwestern leider abgelehnt werben.

Die inneren Gründe liegen uns aber mehr am Herzen. 
Wir haben banf ber Anregung unseres Herrn Landes- 
bischof hier in Baden schon wiederholt Gespräche geführt 
zwischen Kirchenleitung, Landesjugendpfarramt unb ben 
Vertretern ber Mutterhäuser. Es ift ben Mutterhäusern 
völlig klar, dasz wir bie Ursachen, bie non auszen her uns 
diese Lage beftimmt haben, nicht als Hauptursache ansehen 
bürfen. Heute sind bie Mutterhäuser felbft non unserer 
kirchlichen Jugend gefragt auf bie Klarheit ihres Zusam- 
menlebens, auf bie gegenfeitige Tragfähigkeit unb vieles

Cage schon feit Kriegsende unfere Mutterhäuser famt ber 
Schwesternschaft in ernfte Busze führt, unb dasz wir, soweit 
wir fönnen unb soweit Gott uns ben Blick bafür gibt, 
Schäden ber Trabition, hartgewordene Formen unb Ge- 
setzlichkeiten durch bie Macht bes Wortes Gottes unb 
offene flare Aussprachen klären lassen möchten.

Wir sind feine Freunde ber Propaganda. Zum Diako- 
nissenamt gehört vor allen Dingen mehr als nur ein ver- 
standesmäsziges Ergreifen der Heilsgüter. Es gehört dazu, 
das in ber Tat bas Sterben bes alten Menschen, bie Hin- 
gäbe zu biefem entsagungsvollen Weg praktiziert wirb. 
Unfere Jugendarbeit will heute in bie Sreite wachsen. 
Sst fie auch in bie Tiefe gewachsen? Sie freut sic bes 
Heils in Jesus Christus, versteht aber faum, dasz für bie 
Diakonie mehr Hingabebereitschaft bes alten Menschen ge- 
forbert ift, um überhaupt diesen schweren Dienst zeitlebens 
Zu übernehmen. Es wirb unser aller Anliegen noch werden 
müssen, dasz Gott eine lebendige Erkenntnis unb einen 
rechten Gehorsam in biefer Richtung unter uns wirfe. 
Deshalb erscheint mir ber erfte Ruf zu einer Förderung 
biefes Anliegens, bie demütige Bitte um lebendige Ge- 
meinden unb um bie Bevollmächtigung junger Menschen 
Zu fein, in biefem Lebensberuf einen Dienst an ber Äirche 
Jesu Christi Zu sehen, wie er im oerborgenen Segen gar 
nicht tiefer geübt werben fann! Jeder oon uns hat wohl
aus feiner Jugend ober feinem Ceben (Erinnerungen an
Schwestern, an ihren stillen, verinnerlichten Dienst.

3d) richte bie Bitte an Sie alle, in Shren Kreisen nicht 
nur dieses Anliegen weiterzugeben, fonbern Fürbitte zu 
tun, dasz dieser Zweig bes Dienstes ber Kirche nicht fterbe. 
Es fönnte ber Augenblick kommen, wo unfere Gemeinden 
es zu spät einsehen.

Oberkirchenrat Dürr: Als Referent für Innere Mission 
möchte ic zunächst noch einmal bestätigen, was Bruder 
Specht nothin gejagt hat, wie sehr bie Arbeit ber Inneren 
Mission in ben Herzen unserer Gemeinden lebt. Wenn 
Sie hören, dasz bas Opfererträgnis am Tag ber Inneren 
Mission 1947 über % Million mehr ergeben hat als 1946, 
bann ift bas eine sehr berebte Sprache. Nun wirb in 
diesem Jahr bie Innere Mission ihr bebeutfames 100. 
Jubiläum feiern. Ter Zentralausschusz für Innere Mission 
hat bereits beschlossen, dasz bie Woche uom 19.—26. Septem- 
ber als. Jubiläumswoche ber Inneren Mission ausgestaltet 
unb in ben Gemeinden unb Kirchen gefeiert werben soll. 
Der Rückblick auf bie 100 Jahre wirb einen lauten Dank 
erwecken für bie Gabe ber Inneren Mission. Es wirb 
dieser Rückblick aber auch bie Frage in uns erwecken, ob 
es nun nicht an ber Zeit wäre, ben Gedanken ber inneren 
Mission, wie er von Wichern im Jahre 1848 ausgesprochen 
worben ift, so zu verwirklichen, wie er ihm vorgeschwebt 
hat. Sc möchte heute in diesem Zusammenhang unb auch 
um ber fortgeschrittenen Zeit willen nicht näher darauf 
eingeben. Wahrscheinlich werben bie Tage, von benen ge- 
sprochen ift, Veranlassung geben, bie evangelische Christen- 
heit in Deutschland erneut auf bas aufmerksam zu machen, 
was Wichern in jener Stunde prophetisch eingegeben wor- 
ben war, unb an dessen Vermächtnis weiterzuarbeiten 
Aufgabe ber Inneren Mission in bem 2. Jahrhundert ihres 
Bestehens fein wirb.

Abgeordneter Ahl weift auf eine Denkschrift hin, bie 
ihm ber Vorsteher bes Diakonissenmutterhauses Franken-

/
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Stein in Wertheim mitgab, unb führt u. a. aus: Erlauben 
Sie mir, baß ic ganz kurz fage, in welcher Not sich dieses 
3Wutterhaus befinbet. Der Pastor bes Mutterhauses glie- 
bert feinen Bericht in 3 Sruppen: „Was wir verloren 
haben", „Was uns geblieben ist" unb „Was Sott uns 
finben ließ". Er schreibt, dasz 35 Menschen auf einem Last- 
wagen gepfercht, an Hab unb Sut nur noch bas, was auf 
bem Magen mit verfrachtet wurbe, ihr eigen nannten. 
Sonst hatten Sie nichts mehr. Er berichtet weiter: „Viele 
unserer Schwestern, bie Monate lang unftet unb flüchtig 
umhergeirrt sind, haben nicht einmal soviel hindurchge- 
rettet, sondern besitzen nur, was sie auf bem Leibe hatten 
unb etwas, was im Rucksac ober Handkoffer nicht bem 
3ugriff ber Begehrlichkeit anheimgefallen war. Nun fan- 
gen bas letzte Kleid, bie letzte Habe, bas letzte Wäschestück, 
bie letzten Schuhe an, brüchig zu werben. Sonst waren 
diese Schwestern gewöhnt, sic mit allen solchen Nöten unb 
ÄümmernifSen einfach an bas Mutterhaus zu wenben, unb 
wuszten, dasz ihnen geholfen wurbe. Für bas Mutterhaus • 
bebeutet es eine schwere Last, baß es nur völlig unzu- 
reichend unb oft überhaupt nicht bie nur allzu berechtigten 
Wünsche erfüllen fann. Es ist nicht viel, was uns an 
materiellen Sütern geblieben ist." Das möchte ic Ihnen 
Jagen unb alles anbere Sott befehlen unb Sie bitten, wenn 
cs geht, diesen Schwestern zu helfen, bie nicht einmal einen 
Waschtisch haben, nicht einmal eine Waschschüssel für alle 
Schwestern. Unb ich möchte Sie bitten, ihrer auch in Für- 
bitte zu gebenfen.

Abgeordneter Ritz: Die Not, bie von ben Mutterhäusern 
berichtet ist, ist mir tief ans Herz gegangen. Diefen bren- 
nenben Ruf wollen wir selbst brennend ans Herz nehmen 
unb weitergeben, wenn wir in unfere Semeinben unb in 
unsere Umgebung zurückkommen. Es ist ein bringenber 
Ruf von ben Mutterhäufern, wie furchtbar ber Schwestern- 
mangel sic auszuwirken beginnt. Die Jugendarbeit, von 
ber geredet worben ist, liegt vielfach noch brach. Wir 
wollen uns verpflichten, dasz diesem Notstand, ben uns 
ber Herr jetzt ge3cigt hat, wirkliches Verständnis in unferen 
Semeinben unb in ben Jugendkreisen entgegengebracht 
wirb. Unb bie Hilfe wirb nicht ausbleiben.

Nach Abschlusz ber Aussprache Stellt ber Präsident fest, 
baß sic bie Synode ben Antrag betr. kirchlicher Blätter 
unb Lehrbücher zu eigen macht.> 

hierauf verliest Abgeordneter Schweikhart als Schrift- 
führer folgenden Antrag vom 4. März 1948;

„Die Synode bittet bie Kirchenleitung, eine Kommission 
zu beftimmen, welche bie Formulare unb Sebete bes 
Kirchenbuches im Blick auf bie uns wieber geschenkten 
Erkenntnisse oon bem Wesen ber Kirche, ihrem Gebets- 
dienst, ihrer Stellung zur Obrigkeit unb ihrer Erwar- 
tung bes wiederkommenden Herrn überprüft unb bis 
zur Schaffung eines neuen Kirchenbuches entsprechende 
Ergänzungen, insbesondere auch für bie Sebete bei 
Taufen unb Beerdigungen, gegebenenfalls in Form eines 
Heinen Anhangs vorschlägt."
Dieser Antrag wirb einstimmig angenommen.
Berichterstatter Abgeordneter Uhl: Mit dem Abschnitt 

VIII (Kirche unb Rundfunk) erHärt Sich ber Hauptausschuß 
ebenfalls einverstanden, ohne in eine nähere Diskussion 
eingetreten zu sein.

Der Präsident stellt fest, das eine Diskussion über diesen 
Abschnitt nicht gewünscht wird und das damit die Ver- 
handlung über diesen Abschnitt des Hauptberichts abge- 
schlossen ist.

Es folgt der Bericht des Verfassungsausschusses über 
VIc des Hauptberichts, betr. das Evangelische Hilsswerk. 
Das Wort erhält

Berichterstatter Abgeordneter Hupjeld: Als der Ver- 
fassungsausschus bas Gesetz, bas Evangelische Hilfswerk 
betreffend, bas in ber gestrigen Plenarsitzung von ber 
Synode bestätigt wurde, beriet, wurden seitens einiger 
Mitglieder so gewichtige Bedenken unb Besorgnisse ge- 
äußert, bag ber Ausschuß sich entschloß, ben Hauptausschuß 
zu bitten, mit ihm gemeinsam noch einmal umfassend ben 
gesamten Fragenkomplex zu besprechen. Das ist in einer 
gemeinsamen Sitzung beiber Ausschüsse am Mittwoch Nach- 
mittag geschehen. Im Zusammenhang bamit wurde ber 
Wunsch nach einer persönlichen Aussprache mit bem 
Hauptgeschäftsleiter Pfarrer Schmidt laut, bie am Don- 
nerstag abenb in ausgiebiger Weise stattgefunden hat.

Das Ergebnis biefer Aussprache war sehr erfreulich. Es 
muß freilich ausdrücklich betont werden, dasz auch schon in 
ben vorausgehenden Verhandlungen ber Ausschüsse bie 
Dankbarkeit für bie Leistungen bes Hilfswerks vielfältig 
zum Ausdruck gekommen war, dasz auch bie große Organi- 
fationsgabe, ber hingebende Eifer unb bie fluge unb ge- 
wandte Geschäftsführung bes Leiters volle Anerkennung 
gefunben hatte. Eine tontrete Kritik an ber bisher gelei- 
fteten Arbeit wurde auch kaum geübt, im Segenteil mehr- 
fach betont, dasz bie gelegentlich in ben Semeinben zutage 
tretenbe Unzufriedenheit sicherlich im Ganzen unbegründet 
sei. Immerhin wurden 3. B. Zweifel baran geäuszert, ob 
man in ber Wahl untergeordneter Organe (etwa in ber 
französischen Zone), immer eine ganz glückliche Hand ge- 
habt habe. Vor allem wurde auf bie Gefahren hingewiesen, 
bie ein Werk, bas über so große Mittel verfüge, in sic 
tragen tönnte, besonders im Hinblick batauf, das eben 
doch bie mit bem Selb verbundene Macht leicht zu unbe- 
sonnenen Maznahmen verführen tönne, bie sic etwa bei 
plötzlich eintretenden wirtschaftlichen Umstellungen — man 
benfe an bie Währungsreform — rächen tönnten. Schliesz- 
lich wurbe vermiszt, dasz man durch ben ber Synode vor- 
liegenben Bericht feinen flaren Einblick in bie Rechnungs- 
führung gewinne.

Diefen Besorgnissen unb Anständen gegenüber waren 
schon im Ausschuß durch ben Sachbearbeiter bes Evange- 
lischen Oberkirchenrats beruhigende Erklärungen abge« 
geben worben. Die Erläuterungen unb Ergänzungen, bie 
bann Herr Pfarrer Schmidt selbst am Donnerstag Abend 
in sehr lebenbiger Weise zu bem ber Synode vorliegenden 
Arbeitsbericht gab, haben wohl so gewirkt, daß man all- 
seitig vor ber hier geleisteten Arbeit Respekt gewann. Es 
wurbe von ihm ber aus gewichtigen Srünben im gedruckten 
Bericht nicht enthaltenen Kassenbericht nachgeholt, ber ben 
Synodalen bie grosze Opferwilligkeit unserer badischen Ge- 
meinden vergegenwärtigte, ber zugleich eindrücklich machte, 
in welch umfassender Weise boch auch Hilfe geleistet werben 
burfte, oor allem an ben Flüchtlingen unb anberen unver- 
schuldet in Not Seratenen. Dabei Spürte man durchaus in 
allen Planungen (3.B. in ber Frage ber Siedlungen) 
neben aller Groszzügigkeit doch eine grosze Vorsicht, bie Sich 
bisher jedenfalls aller gefährlicher unb etwa durch bie
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Währungsreform gefährdeter Unternehmungen spekula- 
tiver Art enthalten hat. Auch sonst tonnten manche ber 
vorgebrachten Bedenken aus bem Wege geräumt werden. 
Die Synode hat deshalb allen Anlasz, mit Dank unb An- 
erkennung uon ben Leistungen bes Hilfswerks Kenntnis 
zu nehmen.

Immerhin ist bie Verantwortung, bie bie Badische Lan- 
deskirche mit diesem Hilfswerk auf sic genommen hat, 
groß unb ernft. Ihr ist von ben Gemeinden unb ihr wirb 
vom Ausland ein groszes Vertrauen geschenkt, bas unter 
feinen Umständen enttäuscht werben barf. Es wirb in 
feiner Weise in Zweifel gezogen, dasz ber Evangelische 
Oberkirchenrat oon feinem Aufsichtsrecht schon bisher einen 
sorgsamen Gebrauch gemacht hat. Auf dieser Linie musz 
aber weiter gearbeitet werben auch dadurch etwa, dasz ber 
im Gesetz § 5 vorgesehene Sachverständigenausschusz zur 
Beratung bes COR. in feiner Beaufsichtigung bes Hilfs- 
werks gebilbet wirb.

Demgemäsz schlägt ber Verfassungsausschus ber Synode
vor, folgender Resolution zuzustimmen:

„Die Synode nimmt mit Danf unb Anerkennung Kennt- 
nis non ben Leistungen bes Hilfswerks ber Evangelischen 
Kirche in Baden. Sie bittet ben Oberkirchenrat, non 
feinen gesetzlichen Aufsichtsbefugnissen auch fernerhin fo 
Gebrauch zu machen, das unfere Landeskirche bie grosze, 
finanzielle unb moralische Verantwortung für bas Hilfs-
merk unbedenklich tragen kann."
Abgeordneter Heib nimmt Stellung zu bem Referat non 

Pfarrer Schmidt unb feinen Wuszerungen über bie Flücht- 
linge: Es hat mich schmerzlich berührt, bag hier non maßz- 
gebenber Seite gefagt wurde, dasz bie Flüchtlinge nicht 
arbeiten wollten. Ich fühle mich verpflichtet, hier zu fagen, 
dasz in Karlsruhe — soweit es sic um meinen Bekannten- 
freis handelt, alle arbeitsfähigen Flüchtlinge in ber Ar- 
beit eingesetzt finb. Das es auch Arbeitsunwillige gibt, 
will ic nicht bestreiten, aber soviel ich weis, sind in Karls- 
ruhe bie Arbeitsfähigen alle zur Zufriedenheit ihrer Ar- 
beitgeber eingesetzt.

Landesbijchof D. Bender: Es ift mir ein wirkliches Be- 
bürfnis, dasz Sie Herr Heib feinen falschen Eindruck non 
ber Synode mit nach Hause nehmen, gerabe in bem Punkt, 
ber Sie am allernächsten berührt. Sie haben nielleicht bie 
Nuszerung non Herrn Pfarrer Schmidt zu stark als allge- 
meines Urteil gehört. Wir wissen, unb ich weis es aus 
meinen Beziehungen zu Ihren Landsleuten, welche Mühe 
man sic ba gibt, wieber in ben Arbeitsprozeß einge- 
schaltet zu werben, unb wie schwierig bas ift. Wenn nun 
geftern auf gewisse Erscheinungen hingewiesen worben ist, 
bann möchte ic dazu nur fagen: Einmal trifft bas nicht 
blosz auf solche Menschen zu, bie aus bem Often zu uns 
gefommen finb, sondern auch auf unfere eigenen Lands- 
leute. Unb zum anbern müssen wir ein besonderes Ver- 
ständnis bafür haben, wenn solche Leute, bie alles ver- 
loren haben, ber groszen Versuchung erliegen, nun auf 
irgenb eine Weise für sic unb bie Ihren ben Lebens- 
unterhalt zu verdienen. Wollen Sie bas, Herr Heib, bitte 
recht verstehen. Sie sollen nicht ben Eindruck mitnehmen, 
als ob bie Kirche an ihren Leuten in Bausch unb Bogen 
Kritik übe.

Abgeordneter Bier: Es liegt hier ein Mizverständnis 
vor. Pfarrer Schmidt hat nicht gefagt, fie wollten nicht 
arbeiten, sondern fie wollten nicht siedeln. Die hälfte ber

Siebter aber müßten Flüchtlinge fein, bie anbere Hälfte 
Ausgebombte unb Altbürger mit vielen Kindern. Unb 
babei werbe bie Erfahrung gemacht, dasz bie Flüchtlinge 
zum Siedeln nicht zu bewegen waren, bis zum Schluß ge- 
sagt worben sei: Diejenigen, bie mitarbeiten, fönnen 
siedeln. Wir haben jetzt einige Flüchtlinge befommen, aber 
wenige, weil biefe benfen, dasz fie in ihre Heimat zurück- 
kehren. Unb bas wirb ber Hauptgrund fein. Wir haben
bas in Adelsheim erlebt.

Abgeorbneter Dr. o. Dietze: Es ift zum mindesten ben 
Herren vom Oberkirchenrat befannt aus ber Besprechung 
vom 19. Februar im Erweiterten Oberkirchenrat, das ic 
gegenüber irgendwelchen Bemerfungen, bie nach meiner 
Ansicht ben Bertriebenen ober Flüchtlingen nicht ganz ge- 
recht werben, nicht unempfindlich bin. Ic habe nun geftern 
bie Leitung gehabt bei ber Verhandlung, unb ich muß 
fagen, dasz bie Bemerfung von Pfarrer Schmidt nicht ge- 
rabe im Gedanken an bie vielen Bertriebenen aus ber 
Ostheimat, bie ic fenne unb bie mir verwandtschaftlich 
unb freundschaftlich nahe stehen, nicht verletzt hat. Es ift 
vielleicht etwas überhört worben. Wenn nämlich Pfarrer 
Schmibt fagte, dasz es bei ben Flüchtlingen viele gebe, bie 
bei ber Sieblung nicht mit an ber Arbeit anpacken wollten, 
fagte er bazu unb brachte zum Ausdruck: Die um ihrer 
Familien willen zum Tausch gehen müssen. Es finb leider 
Gottes fo unendlich oiele in ber Lage, das fie es sic nicht 
leiften fönnen, ihre Arbeit bei ber Sieblung anzusetzen. 
Wenn Kinder ba finb, müssen bie zum Tausch gehen. Das 
ift nichts, was wir ihnen Derbenten fönnen. Das hat 
Pfarrer Schmidt zum Ausdruck gebracht, dasz fie es aus 
ber Not heraus tun müssen, um ihre Angehörigen durch 
biefe schwere Zeit hindurchzubringen. So habe ich es auf- 
gefaszt, sonst hätte ich Pfarrer Schmidt gebeten, es richtig 
zu stellen unb richtig zum Ausbrucf zu bringen. Sie fönnen 
überzeugt fein, dasz gerabe biefe Dinge mir bei meiner, 
Herkunft auzerordentlich stark am Herzen liegen. 3c 
glaube nicht, dasz wir uns durch bie Art von Pfarrer 
Schmidt verletzt fühlen müszten. Es ift auch mit ein An- 
liegen, dasz Sie bie Überzeugung oon hier mitnehmen, das 
alles geschieht, um fein unrechtes Urteil auffommen zu 
lassen.

Präsident Dr. Amhauer: Sc hatte denselben Einbrucf 
wie Herr D. Dietze. Sc war auch nicht verletzt durch bie 
Äußerungen oon Pfarrer Schmidt, obwohl ich in dieser 
Hinsicht empfindlich bin. Herr Heib fann beruhigt sein, 
es sollte feine Kränkung ber Flüchtlinge im einzelnen 
ober im gesamten fein. Eine Erklärung ift oon Herrn o. 
Dietze gegeben worben.

Abgeorbneter Dr. Heidland: Es hat sic geftern Abenb 
gezeigt, baß bie Bebenfen, bie man über bie Verwaltung 
bes Hilfswerks aus Borficht haben fonnte, zerstreut wor- 
ben finb. Es wurbe geftern auch einigemale ein Wort 
gegen ben Geist bes Misztrauens gesprochen. Wenn wir 
nun, nachdem wir gesehen haben, baß ber Oberkirchenrat 
feine Aufsichtspflicht bis in bas fleinfte hinein ausgeübt 
hat, ihn bennoch noch einmal ausdrücklich ermähnen, sic 
an eine Berorbnung auch fernerhin zu halten, bie er ja 
selbst mit uns zusammen beschlossen hat, bann atmet biefe 
Ermahnung Misztrauen unb nicht bie Gesinnung, bie wir 
uns bemühen zueinander zu hegen. Nur wenn Sie mir 
dieses Bebenten zerftreuen fönnen, werbe ich für biefen 
Antrag stimmen.
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Abgeordneter v. Dietze: 3c verstehe, daß bie Befürch- 
tung bei Dr. Heidland zum Ausdruck kommt. Aber ic 
glaube, fie zerstreuen zu können. Wir haben ben Text 
dieser Entschliessung heute nachmittag sorgfältig rebigiert 
in Anwesenheit unb unter Zustimmung von Herrn Ober- 
kirchenrat Dürr. Es ift also fein Misztrauen etwa gegen 
ben Oberkirchenrat, insbesondere gegen ben Sachbearbeiter 
im Oberkirchenrat, barin empfunden worben, das wir für 
bie Zukunft nicht ganz ohne Sorgen finb, bas glaubten 
wir allerdings nicht verschweigen zu fönnen. Es ift ja 
ausdrücklich gesagt in dieser Entschliezung: auch fernerhin. 
Es ift also keineswegs bamit ein Vorwurf verbunden,— 
bas foil unb barf es nicht — als habe ber Oberkirchenrat 
bisher feine Befugnisse nicht sorgfältig genug ausgeübt. 
Aber für bie Zukunft stehen sicherlich ernfte Situationen 
bevor. Durch alles, was wir über bas Hilfswerk erfahren 
haben, gerabe auch aus ben Nuszerungen non Herrn Pfar- 
rer Schmidt, ift uns für bie Vergangenheit, was an Sorgen 
ba war, genommen worben. Trotzdem glauben wir, das 
für bie Zukunft doch einige ernfte Gedanken ober gar 
Sorgen noch vorhanden finb unb fein müssen, unb dasz 
beswegen biefe Entschliessung — wir haben es auc er- 
wogen fie fallen zu lassen — doc ber Synode noch vor- 
gelegt werben sollte. Aber nachdem fie in übereinstim- 
mung mit Herrn Oberkirchenrat Dürr formuliert worben 
ift, glaube ic doch, dasz bie Befürchtung bes Misztrauens 
nicht mehr aufrecht erhalten zu werben braucht.

Präsident Dr. Umhauer: Auch ich teile bie Auffassung. 
Ic halte bie Formulierung ber Entschliezung für sehr 
glücklich unb glaube, dasz ber Herr Landesbischof unb ber 
Oberkirchenrat keinerlei Anstosz zu nehmen brauchen.

Der Antrag wirb fobann mit allen Stimmen bei 8 Ent- 
haltungen angenommen.

Schriftführer, Abgeordneter Dr. Kuhn verliest folgenben 
von ben Abgeordneten Uhl, Dr. Umhauer unb Schweikhart 
unterzeichneten Antrag:

„Die ordentliche Landessynode ber Vereinigten Evang.- 
prot. Landeskirche Vabens hat von ben Nöten bes Mut- 
terhaufes Frankenstein/Schlesien in Wertheim Kenntnis 
genommen. Sie gebenft ber Schwestern herzlich unb 
bittet ben Oberkirchenrat, bas Diakonissenmutterhaus 
weitgehenbft zu unterstützen."
Landesbischof D. Bender: 3c würbe es begrüszen, wenn 

wir nicht nur eine herzliche Erklärung geben, fonbern 
eine kleine Tat folgen lieszen bergeftalt, bah wir aus ben 
ja bis jetzt uns doch immerhin in genügenbem Maze zur 
Verfügung stehenden Geldern biefes arme Mutterhaus, 
bas völlig aus ber Hand in ben Mund lebt, auc mit einer 
kleinen Geldgabe bedenken würben. Es haben Mutter- 
häufet von sic aus schon versucht, bem Frankensteiner 
Haus über bie erften Anfänge hinwegzuhelfen. Aber wenn 
man ein fo groszes Wort ber Teilnahme sagt, fände ich es 
ärmlich, wenn biefes Wort nicht mit einer tatsächlichen 
Hilfe verbunden wirb. In ber Diatonie gibt es tein Wort
ohne die Tat

Präsident Dr. Amhauer schlägt auf Anregung des Ab- 
geordneten Dr. v. Dietze oor, eine Sammlung für bas 
Mutterhaus Frankenstein unter ben Synodalen zu ver- 
anstalten, um bamit ben Grundstein für etwaige weitere 
Sammlungen zu legen. Die Synodalen finb bamit einver- 
standen. Der Herr Landesbischof gibt noch bekannt, das 
aus ber Landeskirchenkasse 25 000.— RM für bas Franken-

fteiner Mutterhaus gespendet werben. Die Sammlung 
unter ben Synodalen ergab, wie am Schluß ber Sitzung 
befannt gegeben wurbe, 789.— RM. Abgeordneter 1hl 
dankt im Namen bes Mutterhauses für bie warmen Worte 
unb für biefe Spenbe.

Schriftführer, Abgeordneter Dr. Kuhn: verliest hierauf 
folgenben Antrag ber Synodalen Hauß, Hammann unb 
Kühlewein:

„Die Synode erfennt in ben in unserer Landeskirche 
neuerlich sic regenben Bestrebungen zur reicheren Aus- 
geftaltung bes liturgischen Teils unferer Gottesdienste 
ein berechtigtes Anliegen, insbesondere auch in ben Be- 
strebungen zu lebendiger Beteiligung ber Gemeinde an 
ber Liturgie in Anbetung, Lob unb Bekenntnis. Sie 
fieht indessen mit Sorge, dasz eine ständig wachsende 
Willkür bie Folge ber liturgischen Bemühungen ver- 
einzelter Pfarrer unb Gemeinden ift, bie zu Verwirrung 
unb Ärgernis führt, am meiften ba, wo mehrere Pfarrer 
mit verschiedenen liturgischen Bräuchen an derselben 
Kirche nebeneinanber amtieren. In ber Erwägung, bah 
einerseits biefem Notstand schleunigst abgeholfen wer- 
ben sollte, während andererseits bie endgültige Reu- 
geftaltung unferer Gottesdienstformen eine ebenfo ver- 
antwortungsvolle wie schwierige Aufgabe ift, bie nicht 
überstürzt werben barf, wünscht sie folgenbe Masz- 
nahmen:
1 .) fie bittet ben Oberkirchenrat, eine liturgische Kom- 

miffion einzuberufen mit bem Auftrag, fo bald als 
möglich, die Einführung ber bisher nur für Festtage 
vorgesehenen erweiterten Gottesdienstordnung für 
ben allsonntäglichen Gottesdienst vorzubereiten.

2 .) Diefer Einführung muh eine gründliche Vorberei- 
tung ber Gemeinden vorausgehen in Kirchenge- 
meinberat, Männer- unb Frauenkreisen, Einübung 
in Kirchenchor unb Jugendkreisen."

Abgeordneter Rücklin: Sc glaube, es barf einmal aus- 
gesprochen werben, bah bei biefen Veftrebungen nach Er- 
weiterung ber Liturgie es sic nicht nur um einige litur- 
giebesessene Pfarrer handelt, fonbern bah tatsächlich in 
ber Gemeinde ber Wunsch ba ift, aus ber rein passiven 
Haltung im Gottesdienst herausgeführt zu werben. Wir 
stehen auch vor der Tatsache, bah im Kindergottesdienst 
eine reichere Liturgie ba ift als bei ben Erwachsenen. Nun 
fommen bie Kinder aus ihrem Gottesdienst in ben Er- 
wachsenengottesdienst unb hoffen, ba fei es noch schöner, 
unb finb bann überrascht, bah es bort viel trockener unb 
nüchterner ift.

Allerdings finb wir Laien ber Ansicht, bah das eine 
Sache ift, bie nicht auf bie konfessionelle ßinie geschoben 
zu werben braucht unb werben barf. Da bei uns in ber 
Unions-Kirche nun einmal feine Rückwärtsbewegung mög- 
lic ift, fonbern auch in ber liturgischen Frage es nur ein 
Vorwärtsschreiten geben fann, fo haben wir ben Wunsch, 
bah dieser Ausschuß in vorsichtiger unb sachverständiger 
Erwägung unb Durchdenkung dieser Fragen die Form 
finben möge, bie bem Wesen einer lobenden, banfenben 
unb anbetenben unb befennenben Gemeinde entspricht. 
Unb bah dies nicht erft in ein ober zwei ober brei Jahren 
ber Fall fein möge, fonbern fo balb als bies möglich ift.

Der Antrag wirb bei 2 Stimmenthaltungen einstimmig 
angenommen.
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Abgeordneter Specht: In ber geftrigen Sitzung wurbe 
bem Hauptausschuß ein Antrag bes Abgeordneten Dr. 
Schmechel über Entmythologisierung ber neutestament- 
lichen Verkündigung zur Bearbeitung zugewiesen. Der 
Hauptausschuß hat übereinftimmenb beschlossen, biefen 
Antrag bem Herrn Landesbischof zur weiteren Behandlung 
unb Bearbeitung zu überweifen. Wir bitten bie Synode, 
diesem Beschluß bes Hauptausschusses zuzustimmen.

Der Antrag wirb einftimmig angenommen.
Abgeordneter Frank: Der Hauptausschuß ift in feiner 

Aussprache nicht dazu gekommen, zum Kirchenbauwesen 
zu sprechen. 3c bitte, bem Bericht bes Oberkirchenrats 
nachzutragen, bah auch bie Kirche in Kornberg beschädigt 
unb bie Kirche in Donaueschingen schwer beschädigt finb.

Präsident Dr. Umbauer: Die Punkte X unb XI bes Haupt- 
berichtes finb zurückgestellt worben. Sie werben später 
einmal besprochen; in biefer Sitzung tann bas nicht mehr 
geschehen, weil ber Ausschuß noch nicht bariiber beraten 
bat.

Zum Schluß erhält ber Herr Landesbijchof bas Wort:
ßiebe Brüber! Es ift nicht leicht, bie Eindrücke, bie wir 

auf ber Synode empfangen haben, gleichsam im Brenn- 
spiegel eines kurzen Wortes zusammenzufansen. Lassen fie 
mic nur ein paar Gedanken Ausdruck geben, bie mich be- 
wegen im Rückblick auf bie oergangenen Tage. Das erfte 
ift, das Gott uns eine reiche Arbeitsgemeinschaft geschenkt 
hat. Es ift wirtlich erstaunlich, was für ein Pensum oon 
Arbeit in biefen Tagen hat erledigt werben bürfen. Wir 
haben unsere Zeit ausgekauft. Es wurbe wirtlich gear- 
beitet. Vielleicht haben manche oon unseren Synodalen, 
bie zum erftenmal auf einer Synode finb, bann unb wann 
ben Gedanken gehabt, warum man sic mit bem ober jenem 
Gegenstand folange unb fo eingehend befazt. 3c bente 
etwa an bie Erledigung ber Gesetze. Aber gerabe ba ift 
es mir eindrücklich gewesen, das man in ber Kirche ver- 
sucht, nach ber apostolischen Mahnung zu handeln: „Re- 
giert jemanb, so regiere er sorgfältig". Freilich, barauf 
müssen wir achten, dasz wir bei unserer Arbeit um bie 
äußeren Dinge unferer Kirche, bie bis ins kleinste in Ord- 
nung fein follen unb müssen, immer im rechten inneren 
Verhältnis zu bem Arbeitgeber, unserem Herrn Christus 
stehen.

Der anbere Eindruck ift für mic noch tiefer: Gott hat 
uns sehr gnäbig ein Stücf Kampf bes Glaubens durch- 
tämpfen lassen. Er hat uns an unsere Schranken geführt 
unb hat es uns wieber einmal gezeigt, dasz wir auch mit 
unserem besten Wollen nicht bie völlige Einigkeit in Ge- 
banten unb Ansichten erreichen tönnen. Er hat uns gezeigt, 
wie groß bie Gefahr ift, unb wie schwach wir ihr gegenüber 
finb, baß sachliche Differenzen hinübersickern ins Versönliche. 
Aber noch gröszer ift, baß Er uns in bem allem sehr gnä- 
big durchgeholfen hat. Sa, dasz Er bann unb wann mit uns 
Fraktur gerebet hat unb uns nicht hat ausbrechen lassen. 
Er hat es uns einfach nicht erlaubt, dasz wir ausbrechen 
aus ber Gemeinschaft, bie nicht in ber Einheit unb Uni- 
formität unferer Gedanken besteht, fonbern barin, baß Er 
ba ift unb auf Seine geheimnisvolle Weise feine Leute 
beieinanderhält.

Wenn ic bie Frage beantworten sollte: „Seid ihr auf 
ber Synode einig gewefen?", so täme ic in eine gewisse 
Verlegenheit, unb doch auch wieber zu einer letzten für

mich beseligenden Antwort. Einig, was man so unter 
Menschen einig nennt, wohl nicht. Das ist in dieser Welt 
bei den verschiedenen Augen, die wir haben, und bei der 
verschiedenen Denkstruktur, kein Wunder. Aber einig sind 
geworben wir um deswillen, das ber eine Herr ba war, 
ber immer wieber fo treulich fein öl auf bie hochgehenden 
Wellen bes Herzens gegoffen unb uns oerboten hat, bie 
Sonne über irgendwelche Beschwerden unb beschwerenden 
Gedanken untergehen zu lassen. Er gab uns doch immer 
wieber einen Zugang zueinander.

Liebe Brüder, bas ift ein Wunder. Das gibt es in ber 
Welt nur an einer einzigen Stelle; nur in ber Gemeinde 
Jesu Christi. Das Er uns baoon ein Stück gezeigt hat, bas 
ift mein ftärffter Eindruck oon unferer Synode.

Für uns finb biefe Feststellungen ja nicht erhebend. Aber
für 3hn sind sie eine Ehre, wenn wir sehen, wie es bei
ben Menschen unmöglich ist, zu einer Einmütigkeit bes 
Geistes zu fommen, unb Einmütigkeit bes Geistes ift nach 
bem Reuen Testament ja nicht einerlei Gedanken unb An- 
schauungen zu haben, fonbern bas ift etwas, was höher 
ift als alle Vernunft. Wenn biefe Schwierigkeit sic schon 
in unserem tleinen Kreife, in unferer Kirche fo abspiegelt, 
wieviel mehr erft, wenn es um ben großen Kreis ber ERD 
geht. Das möchte ic deswegen besonders zum Bebenfen 
geben, dasz wir, wenn aus unseren Gemeinden Stimmen 
brängenber Unruhe fommen, nüchtern bleiben. Nüchtern, 
nicht gleichgültig, aber dasz wir nicht fo tun, als läge bie 
noch nicht sic einstellende Einheit nur baran, dasz ba oorne, 
ganz vorne an ber unsichtbaren Spitze so ein paar stör- 
rische Theologen stehen, bie eben nicht zu bewegen finb, oon 
ihrer Störrigfeit zu lassen, unb hinten steht bas Volk, 
dessen flammendes Herz zur Einheit brängt. ßiebe Brü- 
ber, es ift wohl gut, dasz ber Schub oon hinten fommt. 
Aber es ift auch notwenbig, dasz alle unsere Dinge eben, 
wie in ber ßiebe so auch in ber Wahrheit geschehen. 
Denken Sie an bas, was wir allein über ben Art. 1 ber 
Grundordnung gesprochen haben. 3c fage bas nicht dazu, 
um mir ober Ihnen eine Skepsis ins Herz zu legen. Das 
fage ich dazu, bamit wir wissen, was uns zuletzt zu tun 
bleibt unb was zuletzt allein bie Verheiszung hat, nämlich 
dasz wir, wenn wir nüchtern unb einfältig unb aufrichtig 
bleiben, merfen: es ift ber Herr, ber bie Schranken allein 
bochreißt, unb bann fann Sein Volk zueinander fommen. 
Vergessen wir nicht, dasz bas Wort, bas wir uns immer 
wieber vorhalten: „auf daß fie alle eines seien", eine 
Bitte unferes Heilandes an Seinen Bater gewefen ist unb 
nicht eine Aufforderung an bie wohlmeinenden Jünger.

Den Eindruck habe ich auch oon ber Synode mitge- 
nommen: Wir müssen noch stärker unb einfältiger Sott 
barum bitten, dasz Er uns erlaubt, bie Schritte zu tun. 
bie wir oon uns aus nicht tun fönnen, auch wenn tausend 
Leute uns kniefällig barum bäten. Er macht es, aber Er 
macht es auch ganz gewiß, unb das Angeld, bas Er uns 
in biefen Tagen in unserem Kreis gegeben hat, ift ein 
Angeld für mehr unb für Grözeres. Ich möchte, daß Sie 
mit mir jetzt am Ende ber Synode an jenes Wort benfen, 
mit bem bas Matthäus-Evangelium ben Bericht oon ber 
Verklärung Jesu schlieszt, wo es oon ben Jüngern heiszt, 
als fie herunterkamen oon bem Berg: „Da fie aber ihre 
Augen aufhoben, sahen fie niemanb benn Jefum allein." 
Dasz wir doch unsere Augen aufheben, fie immer wieber 
wegwenben oon ber Arbeit, in bie wir hineingezogen sind.
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und in der wir stehen müssen, immer wieder weg von den 
Menschen, mit denen wir es zu tun haben, immer wieher 
weg von ben Verhältnissen, mit benen wir ringen unb hie 
uns umringen, unb ben Blick frei bekommen auf Sen, ber 
ja nur ein Wort spricht unb bann geschieht’s. And noch 
viel mehr: Es ift bas Allergröszte, dasz es uns überhaupt 
ermöglicht wirb, unfere Augen aufzuheben. Unsere Augen 
sind auch in ben vergangenen Tagen manches Mal magne- 
tisc nach unten gezogen worden. Unb es ift aUein bie 
wunberbare Macht unferes Herrn Jesu Christi gewesen, 
das Er ben Strom im Magnet ausgeschaltet unb es möglich 
gemacht hat, dasz wir unfere Augen bann doch unb zuletzt

immer wieher aufheben tonnten, ja muszten unb Ihn sahen 
unb bann oon Lasten frei wurben.

Wir beschweren uns bas derz fo oft mit Bürden, bie 
wir uns selber auflegen durch Zielsetzungen, oon benen 
wir meinen, fie feien uns befohlen, bis Er uns sagt: Wenn 
ic es tue, bann geschieht’s, unb wenn ic es nicht tue, 
fannft bu dich zu Tobe arbeiten. „And ba fie ihre Augen 
aufhoben, sahen fie niemand als Sesum allein." Etwas 
davon ift geschehen unb geschieht auch unter uns, unb bafür 
wollen wir noch zusammen danken.

Nach bem Schluszgebet des Herrn Landesbischof vertagt 
sic bie Synode auf unbestimmte Zeit.


